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Erster Theil. 

Allgemeine Grundsatze. 

Kapi te l  I .  

Allgemeine Grundsätze und von den Gerichtspersonen. 

* §. i. 

^urch den Staat werden die Menschen in ein rechtliches Verhält-
niß gegen einander gesezt;- wodurch die wilde Selbst-Rache und un­
geregelte Selbsthülfe nicht nur unnöthig, sondern auchunzulaßig 
und unerlaubt wird; ausgenommen in einigen von den Gesetzen 
bestimmten Fallen» 

§. 2. 
Der Regel nach muß sich also niemand selbst Recht nehmen; 

bey Verlust des ihm zustehenden Rechts und bey Vermeidung der, 
ihm nach Maaßgabe der Eigenthatigkeit, vom Richter zuzuerken­
nenden Strafen. 

§. Z. 
Der Staat bestimmt die Ordnung, die Art und Weise: in 

welcher ein jeder sein Recht vor dem kompetenten Richter verfordern 
und erhalten soll, und dies ist die Prozeß-Ordnung. 
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§. 4-
Ein jeder Rechtsstreit beruht auf einer Thatsache oder auf ei­

ner rechtlichen Folge, welche aus einer Thatsache abgeleitet wird. 
Die Ausmittelung der Wahrheit der Thatsache mit allen ihren Um­
standen ist also das wesentlichste Erforderniß, um das Gesetz auf 
selbige anwenden zu können. Es haben daher die Parten nicht 
nur das Recht die Thatsache in ihr gehöriges Licht zu setzen, son­
dern es ist auch der Richter berechtigt, von seiner Seite die Aus­
mittelung der Wahrheit des Faktums zu befördern, mithin den 
Parten, wenn und wo er es nöthig findet, vorzuschreiben, was 
sie zu.diesem Behuf leisten sollen. 

§. 5-
Da die Parten am besten die Beschaffenheit ihrer Sache ken­

nen: so sollen sie verbunden seyn lud corilelli gewissenhaft 
die Fragen, welche ihnen der Richter zur Beleuchtung und Aus­
mittelung der Sache vorlegt, zu beantworten. 

§. 6. 
Da alle, welche der Iustitz dienen, sich dahin vereinigen sol­

len , die Wahrheit der Thatsache auszumitteln; so sollen Sachwal- ' 
ter, welche Thatsachen verunstalten, oder verdrehen, nach Beschaf­
fenheit der Umstände mit einer Geldbuße belegt werden. 

§. 7-
Ein jeder Part ist verbunden, den Grund seiner Klage oder 

seiner Verteidigung zu beweisen. Findet indessen der Richter in 
denverhandelten Akten bessere Mittel zur Ausmittelung der That­
sachen, als die Parten angewandt haben, so kann er solches mit­
telst eines Bescheides von Amts wegen den Parten an die Hand 
geben. 

§. 8. ' 
Der Richter muß nach den Akten und Beweisen (iecuncluin 

aAa. 8c pi od^m) sprechen; das heißt, er muß keine Fakta aus 
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seiner eigenen Wissenschast suppliren und Entstheidungsgründe auf 
Thatsachen stützen, davon in den Akten keine Spur ist. Er muß 
abn die von dem Sachwalter übersehene Gesetze nicht nur ergänzen, 
sondern ist auch berechtigt Entstheidungsgründe von Thatsachen, 
welche in den Akten gegründet sind, herzunehmen, wenn gleich die 
Sachwalter solche übersehen oder unrichtig angeführt; oder falsche 
Folgerungen aus selbigen gezogen haben. Und ob es gleich den 
Sachwaltern zur Pflicht gemacht wird, für ihre Behauptungen 
die Gefetze anzuführen, auf die sie solche gründen: so muß doch je­
der Richter selbst die Gesetze kennen und ist daher verpflichtet/ Ge­
setze anzuführen, die die Sachwalter übersehn haben. 

§. 9> 
Der Richter muß die ihm anvertraute Gewalt nicht mißbrau­

chen, und dafür sorgen: daß alles getreulich im Protokoll verzeich­
net, auch alles, was ehrenrührig ist, davon entfernt werde. 

§. 
Jeder Part kann das Protokoll im Gerichte lesen, auch Ab­

schristen von dem ganzen Protokoll oder einzelnen Theilen, gegen 
die Gebühren fordern. Wenn Kanzeley Bediente wegen Über­
setzung der Gebühren verklagt werden: so sollen sie von dem Kol-
legio sofort ohne Prozeß zum Ersatz des zwiefachen an den Kläger 
und mit einer proportionirlichen Geldbuße bestraft und verurtheilt 
werden. In den Gerichten soll auch ein Kommunikations-Proto­
koll geführt werden. 

§. 11. 
Es soll keinem Richter ein Protokoll oder irgend eine dem Ge­

richte gehörige Schrift zum Durchlesen nach Hause mitgegeben wer­
den, ehe er nicht einen Empfangsschein ausgestellt hat. 

§. 12. 
Alle Geldstrafen, welche von einem Gerichte oder Koltegio 

diktirt werden, sollen an die Vormundschasts-Aemter, zum Besten 
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der armen Waisen und Mittlren alljährlich am Ende jedes Jahres, 
gegen Quittung abgesandt werden. 

§. i z. 
Der Richter ist der Dolmetscher der Gesetze und der Vertre-. 

ter des Monarchen in der heiligsten Sache der Menschheit. Jemehr 
eine unparteyische Rechtspflege auf das Wohl aller Staatsbürger 
einfließt und selbst den Charakter einer Nation günstig oder ungün­
stig bestimmt, je sorgfältiger sollte man in der Wahl seyn und die 
Richterposten nicht wie Pfründen an Personen vergeben, welche 
sonst keinen Erwerb haben. Die höchste Auszeichnung verdient der 
gewissenhafte'Diener der Gerechtigkeit, da er sich einem unbelohn-
ten und sehr verantwortlichen Amte widmet; aber eben so sehr sollte 
sich jeder für die Richterweihe scheuen, dem es an Eigenschaften des 
Geistes oder Herzens fehlt, die ihm eines so schweren Amtes wür­
dig machen können. Niemand muß durch einen Richterposten ver­
sorgt werden; man muß nicht für die Person das Amt, sondern 
für das Amt die Person wählen. Aufmerksamkeit, Arbeitsamkeit, 
Erforschungsgabe, Scharfsinn, Wahrheitsliebe und Wahrheits­
sinn, Gesetzkunde, Menschenkenntnis menschliche, humane Denk­
art, strenge Rechtschaffenheit und Unbestechlichkeit — sollen nur 
Ansprüche an die Richterwürde verleihn und es ist des Staates 
Pflicht, solche Einrichtungen zu treffen, daß Männer von diesen 
Eigenschaften ermuntert werden, sich diefem Amte zu unterziehen. 

§. 14. 
Die Richter sollen darauf sehen, daß die rechtlichen Formen, 

welche die Schutzwehr gegen Willkührlichkeit sind, auf keine Weise 
verlezt aber auch nicht zum Deckmantel der Ungerechtigkeit gemiß-
hraucht werden. 

§. 15. 
Es soll gegen Richter nur in folgenden drey Fallen eine Ma­

lische Anklage verhangt werden können. 
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«) Wem er sich hat bestechen lassen. 
ö) Wenn er gegen ein geschriebenes, gehörig promulgirtes 

Landesgesetz, oder auch gegen eine, auch für Kurland 
promulgirte Ukase gesprochen oder verfahren hat. 

c) Wenn er offenbar 60I0 geurtheilt oder verfah­
ren hat. 

§. 16. 
In diesen drey Fällen kann der Kriminal-Gerichtshof, wenn 

aus einer vorlaufigen Untersuchung, wahrscheinliche Anzeigen der 
Straffälligst sich ergeben, auf Antrag des Fiskals die Suspen­
sion verhängen. 

§. 17. 
Der Angeber kann pro luo Mtereile interveniren; wenn 

aber der Richter sich rechtfertigt: so soll der falsche Angeber nicht 
nur zum Ersatz aller Kosten, nach richterlicher Ermäßigung, son­
dern auch zur Bezahlung einer Jahres Gage an jeden belangten 
Richter verurtheilt werden. 

§. 18. 
Wenn einem Angeber die fiskalische Klage gegen einen Rich­

ter als ungegründet abgeschlagen wird, so kann er die aAionein 
ex anstellen und es wird gegen ihn, wenn er nicht be­
weist, daß der Richter in einem der (K. 15.) angeführten Fälle sich 
befindet, nach (§. 17.) erkannt. 

§. 19. 
Wie gegen den Richter, der überführt wird, daß er sich eines 

der drey Fälle schuldig gemacht hat, geurtheilt werden soll, ist im 
Criminalrecht bestimmt. 

§. 20. 
Die Pflichten der Sekretaire und übrigen Kanzleyofficianten 

sind theils im Generalreglement, theils in der Kanzeleyordnung,' 
theils in den Landesgesetzen bestimmt. Wenn sich Kanzleybediente, 



ausgenommen der Sekretair, Vergehen ju Schulden kommen las­
sen, oder untauglich sind: so soll das Kollegium oder Gericht ihnen 
eröffnen, ob sie lieber ihren Abschied nehmen, oder aber dem Ge­
richt übergeben seyn wollen. Im zweyten Fall berichtet das Ge­
richt dem-Kriminalgerichtshofe seine Gründe, weshalb es den Kan-
zeleybedienten nicht mehr in seinem Posten lassen könne; das Kri­
minalgericht fordert des Angeklagten Erklärung und erkennt entwe­
der auf Entlaß ohne allen Prozeß, oder verhängt die fiskälische 
Aktion. 

Kapi te l  I I .  

Von den streitenden Hauptpartheyen, der Legitimation 
aä causam, Intervention/ Litisdenunciation/ Nomina-

tion des Autors / der Prozeßreassumtion und 
Wiederklage. 

§. i. 

Ein jeder, der nach den Gesetzen eine fteye Verwaltung seines 
Vermögens hat, kann seine Klage in der vorgeschriebenen Ord­
nung vor dem zugeständigen Gericht anbringen und sein Recht ver­
fordern. 

§.2. 
Ein jedes Frauenzimmer, das das ein und zwanzigste Jahr 

zurückgelegt hat, braucht keinen Vormund, wohl aber einen Assi­
stenten, den sie entweder für jeden Fall sich selbst wählen, oder vom 
Gericht erbitten kann. 

§. ?. 
Der Klager muß den Gerichtsstand des Beklagten wählen, . 

ausgenommen in den Provokationen. 
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§* 4» 
Jeder Unterthan, weß Standes und Würden er auch sey, 

muß auf eine gegen ihn angebrachte Klage und Citationsbefehl 
Rede und Antwort geben und Urtheil und Recht abwarten. 

§. 5. 
Die Kompetenz der Gerichtsbehörden ist in dem Organisa­

tionsreglement bestimmt worden. 
§. 6. 

Minderjährige, Unmündige, Unsinnige und für Verschwen­
der erklärte können keine gerichtliche noch außergerichtliche Handlun­
gen und Geschäfte, ̂ weder eingehen noch vollziehen. 

§. 7. 
Wenn das Recht, in eigenem Nahmen etwas zu fordern, 

bezweifelt wird; so muß sich der Kläger causam legitimiren. 
Ein gleiches hat statt, wenn bezweifelt wird, daß jemand in eige­
nem Nahmen eine Verbindlichkeit hat, einer Forderung Gnüge zu 
leisten. 

§. 8. 
Die Vormünder und Kuratores müssen sich durch ihre Kon­

stitutoria zur Sache legitimiren. 
§. 9-

Ein jedes Gericht kann denen Personen, die ohne Kurator, 
oder ohne Assistenten vor einem Gericht nichts verhandlen können, 
zu der vor demselben obschwebenden Sache, einen Kurator oder As­
sistenten konstituiren, wenn auch sonst die Hauptperson seiner Ju­
risdiktion nicht unterworfen wäre. 

§. lO. 
Weiß ein Beklagter, daß nicht Er, sondern eigentlich ein 

Anderer die Person ist, gegen welche die Klage hatte angestellt wer­
den müssen, solches aber anzuzeigen böslich unterlaßt und sich auf 
die Klage einlaßt, (Im ie oöei-eus) so soll er zwar in Betreff der 
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Hauptklage freygesprochen werden, da matt einen dritten nicht prä-
judiciren kann; soll aber dem Klager alle verhältnißmäßige Kosten, 
die er an Eides Statt unterschrieben angiebt, nach richterlicher Er­
mäßigung bezahlen, auch zu einer proportionirlichen Geldbuße ver­
urtheilt werden. 

§. i i. 
Wenn jemand eine Klage anstellt und es sich ganz deutlich 

ergiebt, daß er gar kein wahrscheinliches Recht zu klagen gehabt 
hat, so soll er zur Erstattung aller verhaltnißmäßigen Kosten und ei­
ner Geldbuße verurtheilt werden. 

§. 12. 
Ergiebt es sich, daß der Beklagte nicht die geringste gesetzliche 

Vertheidigung für sich gehabt und dem andern sein Recht ohne alle 
Gründe vorenthalten hat: so soll er nicht nur in den Verlust der 
Sache und zur Erstattung aller verhaltnißmäßigen Kosten, die 
Kläger an Eides Statt angiebt, verurtheilt, sondern auch zu einer 
Geldbuße kondemnirt werden. 

§. i z. 
Die Kompensation der Kosten oder Ermäßigung derselben 

kann nur dann statt finden, wenn entweder der siegende Theil die 
Kostenangabe übertrieben und ohne selbige an Eides Statt zu un­
terzeichnen , eingereicht, oder aber der verliehrende Theil. wahr­
scheinliche Gründe zum klagen oder sich zu vertheidigen gehabt hat. 
Die Gerichte sind verbunden, im Urtheil die Rechtsgründe anzu­
führen/ weshalb sie die Kosten compensirt oder moderirt haben. 

§. i-4. 

Wenn Personen rechten, welche die Kosten oder Geldstrafen 
zu erlegen nicht im Stande sind: so sollen sie verhaltnißmäßig nach 
ihrem Stande und dem richterlichen Ermessen nachdrücklichst dafür 
angesehen/ auch wohl, wenn sie geringem Standes sind/ zur Ab­
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arbeitung, körperlichen Züchtigung oder Gefangnißhaft verurtheilt 
werden. 

§. 15. 
Wenn der Beklagte aus eben demselben Geschäft, aus dem er 

in Anspruch genommen worden ist, eine Forderung an Klager zu 
haben vermeint, so kann er seine Wiederklage in der Kriegsbefesti-
gung anbringen, hernach aber nicht. Die Widerklage muß in ei­
nem Prozeß mit der Klage behandelt und in einem Urtheil beide ent­
schieden werden, so daß die Rekonvention sowohl den eKeAum 
proroZaüonis lori als auch üinultanei procellus haben soll» 

§. 16. 
Besitzt jemand eine Sache in eines andern Nahmen und wird 

deshalb in Anspruch genommen: so muß er den rechten Besitzer be­
nennen, weil sonst, wenn er den Prozeß verlieret, zwar der wahre 
Eigenthümer nicht leiden kann, mit ihm aber nach dem §. ic>. ver­
fahren werden soll, (noiuirnüo auÄoi-is.) 

§ . 5 7 .  
Wenn der Beklagte den wahren Eigenthümer benennt und die­

ser es zu seyn bekennet; so wird Nominant von allen fernem An­
sprüchen befreyt und der Prozeß wird mit dem wahren Eigenthü­
mer fortgesetzt. 

§. 18. 
Leugnet aber der Benannte, daß der Benennende (nonu-

nans) in seinem Nahmen die Sache besitze: so wird der Besitz dem 
Benennenden genommen und dem Klager ohne allen weitern Be­
weis übergeben. 

§. 19. 
Wenn jemand nicht wegen der Sache, die er besitzt, sondern 

wegen eines Faktums in dieser Sache (z. B. er hat als Besitzer die­
ser Sache ein Holium drangen) in Anspruch genommen wird, so 
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muß er das Faktum vertreten und kann sich davon durch die Noml-
nation des Eigentümers der Sache nicht befreyen. 

§. 2O. 
Giebt es mehrere Teilnehmer und Interessenten ausser dem 

Klager, so kann er nur für sein Interesse agiren, wenn der Gegen­
stand Heilbar ist; das Ganze aber nur verfordern, wenn er von 
allen eine Vollmacht oder Cessio» hat. Ist der Gegenstand un-
theilbar, so wird ein Interessent, ohne Vollmacht oder Cessio» al­
ler gar nicht gehört. . 

§. 21. 
Sind von Seiten des Beklagten mehrere Theilnehmer vorhan­

den, so kann nur auf den Fall gegen Einen statt gegen Alle agirt 
werden, wenn eine solidarische Verbindlichkeit eMirt, und doku-
mentirt werden kann. Ein jeder aber kann in jedem Fall für das 
Theil dazu er verpflichtet ist, in Anspruch genommen werden. 

§. 22. 
Geht der Klager vor beendeter Sache mit Tode ab, so kön­

nen die Erben, die Sache, mit Erstattung der bisher geursachten, 
vom Richter zu bestimmenden Kosten, fallen lassen, oder sie in der 
Lage aufnehmen, in der sie der Erblasser nachgelassen, ohne daß 
hiezu die bisher so zeitverderbende verisikatorische Citationen nöthig 
sind. Was von Erben gilt, gilt auch von Kuratoren der Erb­
schaft, nur daß sie ohne Einwilligung der Erben keinem Prozeß ent­
sagen können. 

§. 2 z. 
Stirbt der Beklagte nach der ihm insinuirten Citation, so 

kann der Prozeß gegen die Erbschaftsmasse ohne alle weitere Aus­
ladung fortgesetzt werden, und die Erben müssen, so weit die vires 
niallW reichen, aufkommen. In Kriminalsachen gelten andere 
Vorschriften, die in dem Kriminalprozeß festgesetzt werden müssen. 
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§. 2^» 
In der Regel genießen Klager und Beklagter gleiches Gehör 

und gleiche Rechtswohlthaten. 
§. 25. 

Entsagt Klager der Fortsetzung des Prozesses: so muß ihm 
dieses verstattet werden, jedoch muß er die Prozeßkosten nach rich­
terlicher Ermäßigung dem Beklagten ersetzen. 

§. 26. 
Erscheint weder Kläger noch Beklagter in den Gerichtstermi­

nen: so wird die Sache von Amtswegen sofort aus dem Partenre­
gister ausgestrichen. 

§.27. 
Sollte es sich ereignen, daß dem Kläger die Forderung, die 

er von einem dritten an sich gebracht, angestritten wird: so kann er 
diesen dritten vorladen lassen, damit derselbe entweder über den 
strittigen Punkt vernommen werde, oder ihn vertrete. 

§. 28. 
Der Vorgeladene kann im ersten Fall, wie ein jeder anderer 

Zeuge, zum Erscheinen gezwungen werden. 
§. 29. 

Im zweyten Fall, wo er zur Vertretung aufgefordert wird, 
soll er im Nichterscheinungsfall zur Schadens - und Kostenerstat­
tung verurtheilt werden, und zwar nach Vorschrift des Contuma-
cialprocesses. 

§. 
Ein Beklagter, welcher wegen einer von einem Dritten auf 

ihn gekommenen Sache oder Rechts in Anspruch genommen wird, 
kann seinen Gewährsmann gerichtlich vorladen, daß er ihn in Aus­
führung seiner Sache beystehe, oder ihn vertrete. 'Wer dem Ge­
wahrsmann diese Ankündigung vor der Litiskontestation gerichtlich 
nicht macht, geht seines Regresses an denselben verlustig. 

z 



§. ZI. 
Wenn der ausgeladene Gewahrsmann nicht erscheint, so ist 

er zur Schadens - und Kostenersetzung nach dem Contumacialpro-
zeß zu verurcheilen. Erscheint er aber, so erklärt er entweder sich 
zur Vertretung verbunden, oder nicht. Im ersten Fall führen Li-
tisdenunciant und Litisdenunciat gemeinschaftlich gegen den Kläger 
den Prozeß, doch so, daß jeder vortragen kann, was er rechtens 
zu seyn erachtet, auch jedem die Appellation offen ist. Es wird 
auch in dem Urtheil in der Hauptsache zugleich bestimmt, was Li­
tisdenunciat an Litisdenuncianten zu bezahlen hat. Ereignet sich 
aber der Fall, daß Litisdenunciat seine Vertretungsverbindlichkeit 
nicht anerkennt: so wird der Hauptprozeß nicht aufgehalten und Li-
tisdenunciant gegen Litisdenunciaten acl sepaialain aAionem, 
verwiesen. Es ist aber auch der Litisdenunciat wenn seine Ver­
pflichtung hernach rechtlich erwiesen wird, zur vollständigen Schad­
loshaltung und Kostenersetzung, nach richterlicher Ermäßigung zu 
verurcheilen, weil er es sich selbst beizumessen hat, wenn etwas in 
dem Hauptprozeß versäumt wird. 

§. ?2. 
Jeder, der ein besseres Recht zu haben vermeint, als diepro-

zessirenden Theile, oder der irgend ein Interesse zur Sache hat, 
kann sich in jeder Lage des Rechtsganges vor der Submission zur 
Erkenntniß melden und sein Recht ausfuhren. 

§. ZZ-
Wenn der Jntervenient ein besseres Recht zu haben glaubt, 

wodurch er beide litigirende Theile ausschließen will: so muß zuför­
derst die Intervention verhandelt und darüber erkannt werden. 

In den andern Interventionellen kann die Intervention im 
Hauptprozeß zugleich behandelt und in dem Urtheil wegen der Sa­
che auch in Betreff der Intervention erkannt werden. 
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Kapi te l  III. 

Von den gerichtlichen Beyftänden. 

§. i. 
Ein jeder kann seine eigene Sache vertreten, aber auch sich >ei-

neö angestellten Sachwalters bedienen» 
§. 2. 

In Angelegenheiten die einen Bagatellprozeß betreffen, so wie 
in solchen Sachen, die nicht zu einem förmlichen Prozeß übergehen, 
kann jeder als Bevollmächtigter auftreten, wenn er auch nicht als 
Sachwalter vom Staate angeordnet ist. 

§. ?. 
Das Oberhofgericht soll soviel Oberhofgerichtsadvokaten er­

nennen und zur Bestätigung präsentiren, als für die Geschäfte er­
forderlich sind. 

§. 4-
Das Oberhofgericht soll für jeden Kreis zwey und höchstens 

drey Untergerichtsadvokaten ernennen. 
§- 5. 

Das Oberhofgericht soll keinen zu einem Oberhofgerichtsad­
vokaten vorstellen, der nicht Untergerichtsadvokat gewesen ist» 

§. 6. 
Die Oberhofgerichtsadvokaten können Sachen vor allen Pal-

laten und Behörden des Kurischen Gouvernements vertreten. 
§. 7. 

Die Untergerichtsadvokaten haben dieses Recht der Vertre­
tung nur vor den Oberhaupt- und Hauptmannsgerichten auch Ma­
gistraten des oder der Kreise, für welchen oder welche sie angestellt 
sind. 

z -
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§. 8. 
Die Advokaten sollen nicht anders, als nach vorhergegange­

nem Examen vor dem Oberhofgericht, und hierauf erfolgter Beeidi­
gung, zum advociren zugelassen werden. 

§ .  9 .  
Advokaten müssen die Gesetze kennen und sich nach selbigen 

richten, auch die für sie enthaltene Vorschriften genau erfüllen. 
§. 10. 

Die Advokaten sollen die Geheimnisse ihrer Parten nicht ver-
rathen. 

§. 11. 
Sie sollen sich bescheiden im Gerichte aufführen und sich aller 

beleidigenden Ausdrücke enthalten; zu keinen ungegründeten Pro­
zessen rächen, die Unterthanen nicht wider ihre Herren aufhetzen, auch 
Niemanden ihr pan-ocinlurn unter nichtigen Entschuldigungen 
versagen. 

§. 12. 
Es sollen die Advokaten in den Prozessen keine Einwendun­

gen wider die Gesetze zur Verzögerung der Gerechtigkeit vorbrin­
gen, noch Gesetzstellen falsch oder unvollkommen citiren. 

^ ' §. iZ. . 
Sie sollen keine unerlaubte Vertrage, wohin auch die, über ei­

nen Theil des Gewinnstes statt des Honorarii gehören, abschließen. 
§. 14. 

Wenn die Parten sich mit ihrem Sachwalter nicht bestimmt 
geeinigt haben: so sollen sie für jeden Vortrag 4 Rthlr. Alb. und 
für die Schlußsatze 8 Rthlr. Alh, erhalten. 

§. 15. 
Der Advokat, der sich über Jahrgelder geeinigt hat, kann für 

alle nicht prozessualische Arbeiten, ausser seiner Auslage und Stem­
pelpapier, auch nichts mehr, für Suppliquen, Manifestationen, 
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Rachschlage, Correspondencen u. s. w. fordern, als nur das Jahr­
gehalt; für förmliche Prozesse muß er aber besonders vergütet 
werden. 

§. 16. 
Es soll Niemand in einer Sache, in welcher er jemand ge­

folgt gewesen, dem Gegentheil dienen , bey Strafe der Prävarika­
tion. 

§. 17. 
Es soll niemand in einer Sache mehr als zwey Advokaten con-

suliren oder annehmen können. 
§. 18. 

Wenn ein Advokat in einer Sache des Prinzipals Briefladet! 
und Urkunden durchgesehen: so kann er bey Strafe der Prävarika­
tion in dieser Sache wider ihn nicht dienen. 

§. 19. 
Wenn der Sachwalter durch sein Versehen, seinem Prinzi­

pal in Betreibung der Sache irgend einen Schaden zufügt, indem 
er etwas versäumt oder widerrechtliches unternimmt: so soll der 
Prinzipal das Recht haben, von dem Sachwalter eine vollständige 
Schadloshaltung zu fordern, wozu der Advokat verurtheilt wer­
den soll. 

§. 2O. 
Es soll kein Advokat Prozesse an sich kaufen. 

§. 21. 
Die Strafe der Prävarikation und anderer Vergehungen der 

Advokaten, soll nach Verhältniß der Sache seyn: Geldbuße, Su­
spension auf einige Zeit oder auch völlige Remotion und Schadens­
erstattung. 

§. 22. 
Der Advokat sortirt in Rücksicht aller seiner Vergehungen 

vor dem Gericht, vor welchem er die Sache betrieben, in welcher 
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er sich die Vergehungen hat zu Schulden kommen lassen. Es soll 
in allen solchen Fallen gegen die Advokaten nach dem summarischen 
Prozeß verfahren werden. 

§. 2Z. 
Entsteht zwischen einem Advokaten und dem Prinzipal über 

die Mühverwaltung, Auslagen, Reisekosten ein Streit: so soll das 
Gericht, vor welchem die Sache anhangig gewesen auf einen Vor­
trag von jedem Theil, darüber nach Billigkeit erkennen. 

§. 24. 
Die Advokaten sollen zu caunories rato bis zum nächsten 

Termin zugelassen werden, wenn ihre Vollmachten fehlerhast oder 
mangelhaft sind, nicht aber, wenn sie gar keine haben. 

§.25. 
In den Vollmachten für die Sachwalter, sott ausser dem 

Nahmen, Stand und Charakter des Vollmachtgebers, auch die Sa­
che, welche, und das Gericht, wo sie betrieben werden soll, ent­
halten seyn. Wer nicht schreiben kann, muß seinen Bevollmäch­
tigten vor Gericht bestellen und der Vollmachtsnehmer muß das ge­
richtliche Attestat darüber zu seiner Legitimation beibringen. 

§. 26. 
Es steht jedem frey, zu jederzeit seine Vollmacht zurück zu 

nehmen und einen andern Sachwalter zu bevollmächtigen; jedoch 
muß er den ersten Advokaten für dessen Mühe und Auslagen be­
friedigen. 

§. 27. 
Unternimmt der Advokat strafbare Handlungen bey Führung 

des Prozesses: so soll er von dem Gericht, wo die Sache behandelt 
wird, ex mAo in Verhältniß mit seinem Vergehen, zu 
einer Geldbuße kondemnirt werden. Die Appellation von dem Ur­
theil in dieser Sache hat nur statt, wenn die Geldbuße die appella-
ble Summe überschreitet. 
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§. 28. 
In Rücksicht des Armenrechts; wird, da die Verordnungen 

in den L. Schl. von i78o§. 18. 1782 §. 12. 1786 den zo. Sep­
tember §. 29. zur Verhinderung ihres Mißbrauchs nicht hinläng­
lich gewesen sind, festgesetzt: „daß das Armenrecht nur von der Behör­
de ertheilt werden soll, vor welchem die Sache kompetirt; daß der das 
Armenrecht suchende in seinem Gesuch die Gründe seiner Klage, so-
wie die Mittel, durch welche er sie zu beweisen vermeint, genau an­
geben soll; daß das Gericht dieses Gesuch dem Gegentheil mit Be­
stimmung eines peremtorischen Termins zur Beantwortung mitthei­
len soll; daß in dem angesetzten Termin, es möge die Beantwor­
tung eingekommen seyn, oder nicht, das Gericht erkennen soll, ob 
es pi-odadilem litiZancli causam findet, oder nicht; daß das 

- Gericht bey erkannter Litisprobabilität einen Advokaten compelli-
ren und den Armen-Eid dem Suchenden abnehmen soll, mit Vor­
behalt der in den angeführten L. Schlüssen dem Gegentheil zustehen­
den Nechtswohlthaten; daß aber das Gericht bey nicht gefundener 
Probabilität das Armenrecht verweigern soll. Von diesem Er-, 
kenntnisse kann der das Armenrecht Suchende an das Oberhofge­
richt appelliren, welches alsdann entweder das Armenrecht zuge­
steht, oder verwirft. Im letzten Fall soll der das Armenrecht Su­
chende mit seiner unwahrscheinlichen Sache gar nicht gehört werden. 

§. 29. 
Weil der Staat den Armen einen unentgeltlichen Schutz zu 

leisten hat: so sollen Armensachen auf ordinair Papier verhandelt, 
auch ihnen die Gerichtskosten und Stempelpapier nur dann ange­
rechnet werden, wenn sie ein obsiegendes Urtheil erhalten. 
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Z w e y t e r  T h e i l .  

Ordinärer Livil-Prozeß. 

Erstes Buch. 

Verfahren überhaupt. 

§. i. 

^s muß der Klager in seiner Klage nicht allein alle Ursachen und 
Gründe, welche ihn zur Klage bewogen, sondern auch alle Mittel 
anzeigen, durch welche er selbige beweisen will. (vicl. I.ib. 2. 

I. §. 1. le^.) 

§. 2. 
Der Klager muß sich verbinden, entweder zur Abwartung al­

ler in der Sache vorfallenden Terminen, am Gerichtsorte zu bleiben, 
oder einen Bevollmächtigten zu bestellen, der sich zu dieser Abwar­
tung verbindlich macht. Dieses Engagement muß mit der Klausul 
gescheht!, daß widrigenfalls er sich allem dem unterwerfe, was auf 
Ansuchen des andern Theils in dem von ihm nicht abgewarteten 
Termin, richterlich verfügt und beschieden werden würde. 

4 *  
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§. z. 
Nach Einbringung der Klage und Berichtigung der Vor­

schrift im §. i« d. B. muß das Gericht die Punkte wegen der Ge­
richtskompetenz, Kaution u. f. w. so berichtigen, wie solches vor­
geschrieben wird §. i. 8c 2. 

§. 4-
Hierauf erfolgt die Ansehung des Termins und Vorladung 

des Beklagten nach der Vorschrift §. 
§. 5-

In den angesetzten Terminen soll die Sühne versucht werden, 
wie solches in dem Entwurf zur Organisation der Behörden be­
stimmt worden ist. 

§.6. 
Wenn der Versuch zur Sühne mißlingt: fo soll der Beklagte 

dieselbe Verbindlichkeit'wegen AbWartung aller Termine in Person 
oder Vollmacht eingehn, welche dem Klager in §. 2. dieses Buchs 
zur Pflicht gemacht ist, widrigenfalls er als ein Nichterfchienener 
angesehn wird. 

§. 7-
Die Beantwortung der Klage muß nach dem §. 2. 8c iecz. 
2. (Üap. V. geschehn und überhaupt bis zum Schluß nach 

den unten folgenden Vorschriften verfahren werden. Hier werden 
nur noch einige allgemeine Regeln festgesetzt. 

§. 8. 
Damit die Gerichtsglieder in ihren Deliberationen, Entschei­

dungen und andern richterlichen Geschäften, nicht unnöthig gestört 
werden, so können die Sachwalter in den einfälligen Terminen in 
der Kanzley ihre schriftliche Vorträge einreichen oder selbige, wenn 
sie nicht einen halben Bogen überschreiten, mündlich zum Protokoll 
diktiren. Die Advokaten sind verpflichtet, von acht zu acht Tagen 
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ihre Vortrage einzubringen, und so bis zum Schluß des Erkenntnis­
ses fortzufahren. Ist ein richterliches Erkenntniß oder ein Bescheid 
erforderlich: so wird die Sache dem Gerichte vorgetragen. 

§. 9-
Wenn das Gericht findet, daß ein Theil blos zur Zögerung 

der Sache, dilatorische Einwendungen vorgebracht, undZwifchen-
dispüte veranlaßt hat: so soll es denselben nicht nur zur Kosten­
erstattung , sondern auch zu einer Geldbuße verurtheilen. 

§'. I O. 
Einem jeden Gericht ist es erlaubt geschworene Referenten an­

zustellen. Nach fünf Jahren vom Tage der Publikation dieser 
Prozeß-Ordnung soll keiner zum Assessor oder Sekretär gewählt 
werden, der nicht wenigstens ein Jahr an einem Gericht als Refe­
rent gearbeitet hat. 

§. 11. 
Der Endzweck eines rechtlichen Verfahrens ist die Ausmitte­

lung der Thatsache, und Zutheilung an einen jeden, was Recht ist. 

§ . 1 2 .  
Dieser Endzweck erfordert, daß jeder Theil mit seinen Rechts­

behelfen geHort, und keinem die Ausführung seines Rechts abge­
schnitten werde. 

§. i z. 
Es kann also nicht in jeder Sache ein gleiches Verfahren statt 

haben. Sachen, wo Gefahr im Verzuge ist u. f. w. müssen und 
andere Sachen können schneller, andere aber müssen mit mehreren 
Formalitäten behandelt werden. 

§. 14. 
Indessen können die Grundsatze des bey uns üblichen summa­

rischen Prozesses, mit einigen Abänderungen, auch auf dm ordinairm 
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Prozeß angewandt werden, , weil der Endzweck, beide Theile ja 
hören, erreicht wird. 

§. 15. 
Die folgende Prozeßordnung ist nach diesen Grundsätzen ein­

gerichtet. 

§. 16. 
Die Richter sollen mit allem Fleiß auf die Beschleunigung ei­

ner Sache sehen. 

§. 17. 
Es läßt sich freylich keine bestimmte Bogenzahl für die Vor­

träge der Sachwalter bestimmen, es wird ihnen aber zur heiligsten 
Pflicht gemacht, so kurz, als möglich, in ihren Vorträgen zu feyn, 
und nicht mit einer unnützen Gelehrsamkeit und Beredsamkeit glän­
zen zu wollen. 

§. 18. 
Die Richter sollen die Sachwalter, welche ehrenrührige Flos­

keln in ihren Vorträgen vorbringen, bestrafen. 

§. 19» 
Es wird einem jeden Kreise verstattet, sich selbst ein Gewis­

sensgericht zu wählen. 
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ZweyteH Buch. 

Von den einzelnen Handlungen im Prozeß. 

Kap i te l  I .  

V o n  d e r  K l a g e .  

§. i. 

kann seine Klage in Person oder durch einen Gevollmäch-
tigten anbringen. 

§ . 2 .  
In der Klage muß der Stand, Name und Charakter des 

Klagersund Beklagten, wie auch ihr Wohnort angezeigt werden. 
Die Klage muß nicht nur den Grund und Gegenstand, weshalb 
geklagt wird, sondern auch die Gesetze, auf welche sie sich gründet, 
enthalten, auch die Beweismittel genau angeben, deren sich Kla­
ger zu bedienen gedenkt. In der Bitte muß bestimmt ausgedrückt 
werden, was Klager eigentlich verlange und wolle. 

§. 
Findet das Gericht, daß die Sache entweder ihrer Beschaffen­

heit nach, oder in Betreff der Person des Beklagten nicht vor demselben 
zustandig ist: so giebt es dem Klager die Klage mittelst einer dor-
sual Resolution zurück, in der die Gründe angeführt seyn müssen, 
aus denen es sich für inkompetent halt, und das Gericht angezeigt 
seyn muß, vor welchem die Sache gehört. Sollte jemand init einer 
solchen Resolution unzufrieden seyn: so kann er selbige dem Ober­
hofgericht zur Beprüfung unterlegen, welches darüber;u entschei­
den und ju erklären hat, wo die Sache hingehört. 
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§. 4. -
Das Gericht soll dm Kläger befragen, ob die Sache nicht 

schon in einem andern Gericht anhängig ist, und ihm andeuten, wie 
er sich selbst unnöthige Kosten machen würde, wenn er sich der Ein­
wendung der Litispendenz aussezt. 

- §.5. 
Es soll dem Kläger nicht erlaubt seyn, andere Beweismittel 

zu gebrauchen, als die er in der* Klage angegeben hat. Dieses 
kann aber nicht gelten, wenn Beklagter beybringt, gegen die 
Kläger andere Beweismittel ndthig hat. 

§. 6. 
Wenn das Gericht findet, daß in der Klage das Faktum 

nicht gehörig oder nicht deutlich genug auseinandergesezt ist, oder 
daß die Klage andere Mängel hat; so soll es durch eine Verfügung 
die Klage zur Emendation mit Auseinandersetzung der Mängel zu­
rückgeben. 

§. 7. 
Ist der Kläger in diesem Gouvernement unbesitzlich: so deu­

tet die Behörde ihm an, daß sie auf feine Klage nichts eher verfü­
gen werde, als bis er die hinlängliche Sicherheit wegen der Kosten 
bestellt habe. 

§. 8. 
Es findet keine Kaution statt in Bagatellsachen, in Klagen 

wegen Alimente, Besoldungen, Lohn oder Deputat, in Wechsel­
sachen, in dem Exekutionsprozeß wegen Liquida, in der Exekution 
rechtskräftiger Urtheile und im Konkurs und Ediktalprozeß auch 
nicht in den Provokationen. 

§. 9-
Von Kautionen sind überhaupt entbunden der Fiskus, die 

unbewegliche Güther besitzen, Gemeinden und fromme Anstalten. 
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§. ic>. 
Wenn der Beklagte mit der bestellten Kaution unzufrieden ist: 

so kann er in der Litiskontestation seine Desideria desfalls bey-
bringen. 

§. ii. 
Wenn das Gericht aus der Klage sieht, daß es einem Zwei­

fel unterworfen ist, ob er auch zur Sache legitimirt ist; so muß es 
ihm die leZiliinAtio ad eAusArn auflegen. Dieses ist besonders 
bey Erbschaften und mehreren Interessenten von Seiten des Kla­
gers zu beobachten und auf die Vorschrift des §. Rücksicht zu neh­
men. Eben so muß auf den §. gesehen und dem Beklagten die 
nöthige Vorschrift gegeben werden, damit die Sache nicht unnütz 
durch die Exception mehrerer Interessenten aufgehalten werde. 

§. 12. 
Sieht das Gericht aus der Klage, daß der Beklagte nur sub­

sidiarisch verpflichtet ist: so muß es diesen Umstand dem Klager zu 
Gemüthe führen; damit er zuerst den Hauptschuldner in Anspruch 
nehme, und sich nicht der Exception der Ausklage aussetze. 

§. i Z. 
Es muß das Gericht gleichmaßig verfahren, wenn es sieht, 

daß der Klage, die Pluspetition oder andere excepüones ciilAto-
riW eingewandt werden können; damit selbige berichtigt werden, 
ehe der Prozeß unnütz angefangen wird. 

§ . 1 4 .  
Wenn denn endlich alles genau berichtigt ist, was den Pro­

zeß unnütz aufhalten, oder dessen ganzen Anfang zwecklos machen 
könnte: so soll das Gericht dem Klager Vorstellungen machen, wie 
ungewiß der Ausgang eines jeden Rechtsganges ist, wie er Unru­
he, Reisen und unvermeidliche Kosten nach sich ziehe, um ihn von 
dem Prozesse abzubringen. Beharrt er aus seinen Entschluß, so 

Z 
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soll das Gericht einen Termin ansetzen und die Ausladung verfugen. 
Wo der Parte nicht gegenwärtig ist, soll das Gericht den Bevoll­
mächtigten verpflichten, diese aus der Natur der Sache geschöpfte 
Vorstellungen, dem Vollmachtsgeber zu machen und nicht eher auf 
die Ausladung dekretirt werden, als bis er eine Erklärung vom 
Mandanten zur Entamirung des Prozesses beygebracht hat. 

§. 15. 
Es soll dem Kläger nicht erlaubt seyn, seine Klage nach ge­

schehener Vorladung zu verändern, noch zu selbiger neue Klage­
punkte hinzuzufügen. 

§. 16. 
Es ist dem Kläger erlaubt mehrere Forderungen und Klage­

punkte, in einer Klage gegen den Beklagten zu machen, wenn diese 
Forderungen zu einerley Art des Prozesses und für einerley Ge­
richtsstand gehören. 

§. 17. -
Wenn m einer Sache solche PraMicialfragen vorkommen, 

welche erst ausgemittelt werden müssen, ehe die Hauptsache ausge­
mittelt werden kann: so soll sie zwar in einem Prozeß mit der 
Hauptsache behandelt, aber über selbige zuerst entschieden werden. 

Kap i te l  I I ,  

V o n  d e r  A u s l a d u n g .  

§. k. 

A)as Gericht fertigt den Ausladungsbefehl zu dem angesezten Ter­
mine aus; fügt aber demselben die Klage mit allen Beylagen zu, 
und läßt solche für Kosten des Klagers, auf die bisher übliche Art, 
dem Beklagten msinuiren. 
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§. 2. 
In dem Citationsbefehl muß dem Beklagten aufgegeben wer­

ben: entweder den Klager zu befriedigen, oder aber wenn er etwas 
rechtliches dawider beyzubringen hat, in Termins entweder in Per-
son, oder durch einen zur Sache legitimirten Bevollmächtigten, M 
erscheinen; auch auf den Fall der Nichtfühne, einen Bevollmächtig­
ten zur weitern Behandlung anstellen: „Rede und Antwort zu geben, 
seine etwanigen Gegenbeweise beyzubringen, und Urtheil und Recht 
abzuwarten. 

§- Z. 
Die Jnsinuirung der Citation und Bescheinigung, oder Re­

lation über die vollzogene Insinuation bleibt bey der bisherigen 
Einrichtung. 

§ . 4 »  
Wenn ein Citationsbefehl gehörig insinuirt ist; so bewirkt er 

die Prävention und Rechtshängigkeit, und macht, daß die da­
durch in Anspruch genommene Sache strittig wird, der Beklagte mit 
ihr keine für den Kläger nachtheilige Veränderung vornehmen kann, 
und der Beklagte, den rechtlichen Folgen der Zögerung ausgefezh 
auch die Verjährung unterbrochen wird. 

Kap i te l  I I I .  

Von Ansehung und Aussetzung der Termine, 
auch Dilationen. 

§. 1. 

^ie Glieder des Gerichts müssen die Termine bestimmen, auch da­
für sorgen: daß selbige sowohl im Protokoll der Sache, als auch im 
Terminsbuch verschrieben werden. 

5» 
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§. 2. 
Es ist dem richterlichen Ermessen überlassen, die Termine nach 

der Weite der Wohnörter der Partheyen, als auch nach der Weit­
läufigkeit und Wichtigkeit der Sache, auf eine längere oder kürzere 
Zeit anzusetzen; jedoch sollen die Termine nicht unter vier, und 
nicht über acht Wochen der Regel nach angesezt werden. 

§. Z. 
Es sollen keine Termine ohne höchste Noch auf Sonn - oder 

Tabellentage anberaumet werden; indem das Gericht sonst die Ko­
sten eines solchen Versehens tragen muß. 

§. 4-
Das Gericht muß sich hüten, mehrere Termine auf einen Tag 

anzusetzen, als es wirklich an einem Tage zu behandeln im Stande ist. 

§. 5. 
Wenn jemand auf einen Tag einen Termin hat, so versteht es 

sich von selbst> daß er in den Sitzungsstunden Vormittags erscheinen 
muß; doch kann er ein an dem Tage gefälltes Contumacialurtheil 
vor Untergang der Sonne arretiren. 

§. 6. 
Kann der Beklagte in ternurio nicht erscheinen: so muß er 

spätestens zwölf Tage vor dem Termin um die Prorogation dessel­
ben bitten, welche ihm aus wichtigen Ursachen nachgegeben werden 
kann; auf seine Kosten aber die Interessenten, von Gerichtswegen 
davon benachrichtigt werden müssen. 

§. 7-
Es kann eine Prorogation auf höchstens acht Wochen ver­

stattet werden. 
§. 8. 

Kein Part kann für einen Prozeß mehr als zweymal eine 
Prorogation erhalten. 
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§. 9-
Wahrend dem Termin, kann den Parten eine Dilation nur 

von acht zu acht Tagen, und in weitläufigen Sachen zur Einbrin­
gung der Schlußsätze, nur von vierzehn zu vierzehn Tagen, verstattet 
werden. 

§. IO. 
Die Gerichte, denen es oblieget, für eine gründliche und voll­

ständige aber zugleich auch möglichst schleunige Behandlung der Sa­
chen zu sorgen; müssen den Dilationsgesuchen möglichst enge Gren­
zen setzen, so: daß zwar keinem die Ausführung seines Rechts er­
schwert, aber auch die Sachen nicht unnütz aufgehalten werden. 
Wenn sich Richter und Sachwalter in Beobachtung ihrer Pflichten 
beeifern; so können mit Ausschluß der Concurs - und Ediktalpro-
zesse, alle Sachen in einem Jahre, von dem Tage der Einlassung 
auf die Klage gerechnet, in jeder Instanz geendigt werden. 

Kap i te l  IV .  

Vom ungehorsamlichen Außenbleiben. 

§. I. 

8!5entt Kläger und Beklagter in irgend einem Termin nicht gehö­
rig erschienen; so wird die Sache aus dem Partenregister von Amts­
wegen ausgestrichen. 

§. 2. 
Erscheint Klager weder in Person noch in Vollmacht; so soll 

auf Antrag des Bektagten, die Vorladung cassirt und Klager in die 
Erstattung der Kosten nach richterlicher Ermäßigung, vermtheilt 
werden. Der Kläger soll diese Sache von neuem nicht eher aus­
nehmen können, als bis er die abgesprochene Kosten entweder dem 
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Beklagten bezahlt, oder selbige im Gerichte beygebracht hat, damit 
Beklagter selbige erheben könne; denn, wenn selbst Klager durch 
rechtliche Hindernisse an der Erscheinung verhindert worden, so ist 
es billig, daß jeder die Folgen seiner Verhaltnisse oder Unglücksfälle 
selbst trage. 

§. Z. 
Wenn der Beklagte weder in Person noch in Vollmacht er­

scheint: so wird auf Klägers Antrag, wenn die Insinuation der 
Citation gchörig dokumentirt worden, nach Maaßgabe der Klage, 
Dokumenten und übrigen Beylagen wider den Beklagten erkannt, 
und durch das Urtheil bestimmt, was er zu leisten und an Kosten zy 
bezahlen habe. 

§. 4. 
Der Kläger laßt das Urtheil dem Gegentheil auf die gehörige 

Art insinuiren, und wenn dessen Wohnort unbekannt ist, das Ur­
theil in den Zeitungen, wie im Ediktalprozeß die Citation, einsetzen. 
Wenn der Beklagte, innerhalb sechszehn Wochen vom Tage der 
Insinuation der Einrückung in die Zeitungen gerechnet, still­
schweigt: so geht das Urtheil in Rechtskraft über, und soll der Ver­
lierende nie mehr gehört werden; es sey denn, daß er durch gültige 
Zeugen oder gerichtliche Dokumente die Unmöglichkeit beweisen kön­
ne, von der Bekanntmachung durch dieZeitungen unterrichtet zu seyn. 

§. 5. 
Der Verurtheilte kann aber in der gedachten Frist, den Kläger 

i-eponericluiii ausladen lassen. Das Gericht soll den Kläger 
auf einen bestimmten Termin ausladen, muß aber den Verurteil­
ten nicht eher zulassen, als bis er dem Kläger die Kosten des ersten 
Termins erlegt hat; worauf es denn das Contumacialurtheil hebt, 
und die Sache nach Vorschrift der Prozeßordnung von dem Punkt 
aus fortgeht, in welchem das Contumacialurthcil erfolgt ist. 
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§. 6. 
Wenn Beklagter dm Klager i-eponenckuin hat cktiren 

lassen und dennoch wieder nicht erscheint: so geht das Contumacial-
urtheil eo ipso in Rechtskraft über; als worüber das Gericht atte-
stiren soll, und kann Beklagter nicht weiter gehört werden. -

§. 7. 
Dieser Contumacialprozeß hat statt: in welchem Termin auch 

die Parten, oder einer von ihnen nicht erscheinen mag. 

Kap i te l  V .  

Von der Antwort auf die Klage. 

§. ?. 
Wenn der Kläger gehörig in tei-mino erschienen ist? so soll 

er nach Deducirung seines Termins sofort den Beweis antreten, 
wie solches bisher in unfern summarischen Prozessen beobachtet wor­
den ist, und sein Petitum anbringen. 

§. 2. 
Die Antwort des Beklagten muß nach folgender Ordnung 

abgefaßt seyn: er muß in selbiger, zuerst alle seine dilatorische Ein­
wendungen, die er etwa haben könnte, z. C. daß der Richter wegen 
Verwandschaft nicht sitzen könne, der Kläger sich nicht vollständig 
zur Sache legitimirt habe :c. beybringen, auch zum Beweis dersel­
ben schreiten. Ferner muß er, wo er nicht x>ui-S litem contestirt, 
doch eventualiter auf alle Klagepunkte, sich direkte einlassen und 
erklären. 

Dann muß er alle seine peremtorische Schutzreden, als der 
Verjährung, des rechtskraftigen Unheils, des Transakts «, an­
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bringen, auch den etwam'gen Beweis über selbige antreten. Dann 
muß er seine etwanige Gegenbeweise gleichfalls antreten, und alles 
beybringen; was er gegen die Richtigkeit, Gültigkeit und Beweis­
kraft der vom Kläger angezeigten Beweise einzuwenden hat. End­
lich muß er seine Bitte sormiren. Hat er ein Recht zur Widerklage 
so muß er auch diese anbringen. 

. §. 4-
Hierauf muß der Kläger zuerst die deklinatorischen und dila­

torischen Einwendungen M heben suchen. Ein jeder Theil hat in 
dieser Rücksicht zwey Verfahren, so daß der Exceptus schlüßt, und 
kann ihnen, zu den Vorträgen darüber, eine Dilation von acht zu 
acht Tagen, verstattet werden. 

§. 5-
Das Gericht erkennt hierauf, in Betref der deklinatorischen 

und dilatorischen Einwendungen, kann aber auch nach Befinden 
der Sache zweifelhafte Artikel u. s. w. admittiren, und das Erkennt-
niß auch über die dilatorischen Ezceptionen, so wie über peremtorische 
Exceptionen aussetzen; welches das Untergericht 
um so mehr zu beobachten hat, als es darauf bedacht seyn muß, den 
Oberrichter in den Stand zu setzen, auf alle Falle dasUntergerichts-
urtheil beprüfen, und ohne ueue Untersuchungen nötigenfalls korri-
giren oder reformiren zu können. 

§. 6. 
Appellationen von Beyurtheilen, haben keine suspensive Kraft. 

§. 7. 
Es soll in dem ersten Termin, mit dem Beweis und Gegenbe­

weis so weit verfahren werden, als es sich thun läßt; jedoch steht 
es jedem Parten frey, um eine Frist von vier bis acht Wochen zu 
bitten, um seinen Beweis oder Gegenbeweis völlig ausführen zu 
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können. Das Gericht soll diese Frist nachgeben, aber auch keine 
weitere, als blos einem jeden Theil noch eine Frist von vierzehn 
Tagen zur Einbringung ihrer Deduktionen. 

Kap i te l  V I .  

Vom Beweise und Gegenbeweise überhaupt. 

§. i. 
Ein jeder Theil muß seine Behauptungen, die der andere 

Theil nicht zugesteht, beweisen. 

§. 2. 
Wenn über die Obliegenheit des Beweises ein Streit ist: so 

soll darüber beschieden werden. 

§. Z. 
So lange der Beweistermin nicht abgelaufen ist, kann ein 

Additionalbeweis, nicht aber ein dritter Beweis oder Gegenbeweis 
geführt werden. 

Kap i te l  V I I .  

Vom Beweis durch Zugeständnis 

§. 
Wenn Beklagter den Grund der Klage, oder Klager den 

Grund der Einwendungen eingesteht und nichts zu rechts erhebliches 
dawider einwendet; so muß jeder nach seinem Geständniß gerichtet 
werden. 

6 



42 

§. 2.' 
Zur Gültigkeit eines Geständnisses aber wird erfordert: „daß 

das Zugeständniß deutlich und unzweydeutig sey; daß der, welcher 
es gethan, sich auf eine zurecht beständige Weise verbinden könne; 
daß er nicht durch Jrrthum, List oder Zwang zu dem Geständniß 
gebracht sey, und selbiges vor dem kompetenten Gericht abgelegt habe. 

§.. Z. 
Ein solch qualificirtes Geständniß, als im vorigen §. angezeigt 

worden ist, giebt einen vollständigen Beweis. 
§.,4. 

Ein außergerichtliches Geständniß, das deutlich, nicht zwey-
deutig, nicht'durch Jrrthum, List oder Zwang erhalten ist, macht 
alsdann, wenn man die Ablegung des Geständnisses vollständig er­
wiesen hat, einen halben Beweis. In dem Fall aber, daß die Ab­
legung des Geständnisses nur halb bewiesen wird, so kann es gar 
nicht als ein Beweis gelten. 

§. 5-
Soll das Zugeständniß Beweiskraft haben; so muß es von 

dem geschehen seyn, der die Verwaltung seines Vermögens hat. 
Vormünder, Curatores und Sachwalter sind für ihre Zugeständ­
nisse verhaftet. 

§. 6. 
Das Zugeständniß eines Dritten kann niemand präjudiciren. 

§. 7-
Wer gegen sein Zugeständniß die Einwendung des Jrrthums, 

der List oder des Zwanges macht, muß den Grund seiner Einwen­
dungen beweisen. 

§. 8. 
Die Richter müssen bey Folgerungen eines Zugeständnisses 

auf Fakten, vorsichtig seyn, und nichts in einem Fakto hineinlegen, 
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als was so und nicht anders aus demselben fließt, und mit demselben 
notwendigerweise verbunden ist. 

§. 9. 
' In Absicht des Zugestandenen ist kein weiterer Beweis nöthig. 

§. IO. 
Der Richter muß nach den Zugeständnissen in den Akten, ur-

theilen, wenn gleich der Gegentheil die Acceptation versäumt hat. 
§. 11. 

Ein vor den Akten geschehenes Zugeständniß, kann ohne des 
Gegners Einwilligung, und wenn er es auch nicht acceptirt hat, 
nicht widerrufen werden. 

§. 12. 
Wenn von mehreren Interessenten einer etwas zugestanden 

hat und die andern es leugnen; so kann das Zugeständniß des einen, 
zum Nachtheil des andern, für keinen vollständigen Beweis gelten. 

§. I Z. 
Ein vor andern Gerichten in einem andern als dem gegenwar­

tigen Prozeß, abgelegtes Zugeständniß macht nur einen halben 
Beweis. 

Kap i te l  V I I I .  

Don dem Beweis durch Zeugen. 

§. 1. 
Der Beweisführer muß die Artikel mit Benennuug der Zeu­

gen nach ihren Tauf- und Zunamen, und mit der Anzeige, über 
welche Artikel jeder Zeuge zu vernehmen ist, einreichen. 

§. 2. 
Ein jeder ist verbunden fein Zeugniß abzulegen, und kann dazu 

durch Geld- und andere Strafen gezwungen werden. 
6 5 
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§. ?. 
Der Producent muß die Kosten vorschießen, und wenn ein 

Streit entsteht, so soll der Richter bestimmen, wie viel jeder Zeuge 
an Zehrungs- und Reisekosten nach Verhältnis seines Standes und 
der Entfernung seines Wohnorts erhalten soll. 

§. 4. 
Dem Produkten und Reprodukten steht in jeder Gattung der 

Prozesse das Recht der Jnterrogatorien zu. 
§. 5-

Die Zeugen werden in Gegenwart der Parten oder ihrer 
Sachwalter, nach den Vorschriften ihrer Religion beeidigt und 
hierauf nach Entfernung der Zuschauer einzeln über Artikel und 
Fragstücke vernommen, auch ihnen ihre Aussage nochmals verlesen 
und das Scrutinium niemals den Parten extradirt. 

§. 6. 
Wenn Producent im Beweistermin nicht erscheint; so hat er 

den Beweis desert werden lassen. Erscheint aber Produkt nicht, 
oder reicht er keine Jnterrogatorien ein; so wird mit dem Verhör 
verfahren und er geht der Wohlthat der Fragstücke verlustig, jedoch 
soll das Gericht, die ihm nothwendig scheinenden Fragstücke selbst 
machen. Uebrigens wird hierauf gegen die Nichterschienenen kon-
tumacialiter gesprochen. 

§. 7. 
Fragstücke, welche auf der Zeugen selbst eigenes Verbrechen ge­

richtet sind; ferner solche, welche gegen die Religion und gute Sit­
ten verstoßen; oder welche ganz neue Umstände enthalten, die dem 
Gegentheil unbekannt sind; und ferner solche, die verfänglich in der 
Form oder Materie sind, sollen von Amtswegen rejicirt werden: 
welches um so nothwendiger ist, als die Jnterrogatorien dem Ge­
gentheil nicht kommunicirt werden, und er also selbst seine Rechte 
dabey nicht wahrnehmen kann. 
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§. 8. 
Wenn in den Fragstücken etwas Nöthiges ausgelassen ist; so 

kann und soll der Richter, da er die Ausmittelung der Wahrheit 
befördern muß, solches erganzen. 

§. 9. 
Der Produkt und Reprodukt soll gegen Zeugen und Artikel 

excipiren können, muß aber bey der Einwendung sofort den Elisiv-
beweis antreten. 

§. iv. 
Der Richter soll nur solche Artikel verwerfen, die der Form 

oder Materie nach schlechterdings unzulaßig sind. Zweifelhafte 
Artikel soll er mit Vorbehalt des richterlichen Erkenntnisses in der 
desinitiva admittiren. 

§. 11. 
Der Richter soll nur solche Zeugen verwerfen, welche völlig 

unfähig zum Zeugnisse sind. Völlig unfähige Zeugen sind die, de­
nen die zur Wahrnehmung und Deutlichmachung ihrer Gedanken 
erforderliche Organe fehlen; Rasende, Wahnsinnige, Minorenne; 
ferner solche, welche eines Meineides, Mordes oder Diebstahls we­
gen, von einem Gericht öffentlich bestraft worden sind; und solche, 
die mit dem Verlust der Ehre von einem Gericht beahndet worden; 
endlich auch solche Zeugen, die überführt werden, daß sie bestochen 
sind. 

§. 12. 
Verwandte in linea. c>ire6ia. Alcen6entiuin et 6elcen-

clenäum, Brüder und Schwester, Ehegatten, Mitverbrecher, Mit­
berechtigte , Mitverpflichtete, Litisdenuncianten und Litisdenuncia-
ten, Jntervenienten, Mitglieder einer Gemeinde gegen die der Prozeß 
geführt wird, werden zwar zugelassen, machen aber keinen Beweis, 
sondern ihre Aussagen sind nur darzu zu brauchen,-um Spuren zur 
Ausmittelung der Wahrheit zu erhalten. 
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§. iz.  
Zu den verdachtigen Zeugen gehören die, welche in einem 

Dienst- oder Unterthansverhältnisse mit dem Producenten steh»' 
ferner die, welche ein Interesse bey der Sache haben. Diese wer­
den mit Vorbehalt des richterlichen Erkenntnisses über ihre Glaub­
würdigkeit, in den, Endurtheil zugelassen. Der Richter muß nach 
allen Umstanden gewissenhast beprüfen, wie viel so qualificirteir 
Zeugen geglaubt werden kann. 

§. 14. 
Wenn gegen verdächtige Zeugen nicht excipirt worden ist; so 

werden sie dadurch zum Besten des Producenten klassisch. Immer 
aber sind die Aussagen verdächtiger Zeugen, in dem, was sie wider 
Producenten zum Besten des Produkten enthalten, klassisch. 

§. -5-
Zeugen, die unter einer andern Gerichtsbarkeit stehn, werden 

mittelst Requisitorialen citirt, oder ihre Abhdrung vor ihrem kom­
petenten Gericht veranstaltet. 

§> 16. 
Auch Priester aller Religionen müssen ein eidliches Zeugniß 

im Gericht abgeben, nur können sie nicht gezwungen werden über 
Umstände auszusagen, die ihnen unter dem Siegel der Amtsver­
schwiegenheit anvertraut sind. 

§. -7. 
Es kann keinem zugemuthet werden, daß er über seine eigene 

Schande, oder der Schande seiner Eltern, Kinder und Ehegatten 
deponiren soll. 

§. l8. 
Der Zeuge ist nur verbunden Thatsachen, nicht aber seine Mei­

nungen und Muthmaßungen auszusagen. 
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§. ^9. 
Der ausgeladene und nicht erschienene Zeuge, soll zum Kosten­

ersatz und einer Geldbuße verurtheilt werden. 
§. 2O. 

Wenn Zeugen in ihren Aussagen differiren; so muß der Rich­
ter eine Konfrontation veranstalten, die aber keine ehrenrührige Fol­
gen hat. 

§. 21. 
Versteht der Richter die Sprache des Zeugen nicht: so sollen 

zwey Personen zu Dolmetschern vereidigt werden. 
§. 22. 

Die Aussage des Zeugen kommt den Produkten zu statten/ 
wenn er auch wider ihn excipirt hat. 

§> 2Z. 
Man kann gegen einen Zeugen nicht excipiren, den man in 

derselben Sache für sich als Zeuge aufgeführt hat. 
§. 24. -

Widersprüche schwachen die Aussage eines Zeugen, wenn 
nicht offenbar erhellet, daß der Widerspruch aus Misverstandniß 
entstanden ist. 

§. 25. 
Zeugen von Hörensagen können zwar beweisen, daß sie etwas 

gehört haben, aber dies beweist nicht, daß das Gehörte wahr sey. 
§. 26. 

Wenn ein Zeuge aussagt, daß er von der That nichts weiß; 
so folgt noch daraus nicht, daß die That auch nicht geschehn, es sey 
denn, daß sie ohne sein Wissen gar nicht hatte geschehn können. 

§. 27. 
Es soll gegen einen Zeugen desfalls nicht eine Jnjurienklage 

angestellt werden können, weil er nach seiner Wissenschast und 
Ueberzeugung eine Aussage gethan hat. 
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§. 28. 
Es bleibt den Parten unbenommen, den Zeugen ex pernio 

in Anspruch zu nehmen. 
§. 29. 

Es ist den Parten erlaubt, nach Vorschrift der Statuten und 
kommissorialischen Decision von 1717, vor der angestellten Klage und 
Kriegsbefestigung, Zeugen zum ewigen Gedacht»iß abhören zu lassen, 
wobey aber festgefezt wird: daß jedes Gericht, unter welchem die Zeu­
gen formen, ein solches Zeugenverhör ohne Mandat veranstalten 
kann; daß dem Gegentheil der Termin der Abhörung zur Einbrin­
gung seiner Jnterrogatorien, entweder durch einen zu insinuirenden 
Befehl, oder aber, wo des Gegentheils Wohnort unbekannt ist, 
ediktaliter bekannt zu machen ist, und das Scrutinium den Parten 
nicht extradirt, sondern im Gericht lud» occluso aufbewahrt; den 
Parten aber nur Testimoniales über die geschehene Abhörung er-
theilt werden sollen. 

Kap i te l  IX .  

Von dem Beweise durch Urkunden. 

§. 1. 
Wenn der Gegentheil wider die Aechtheit der Unterschrift 

nichts einwendet; so wird das Dokument eo iplo pro i-ecoZnno 
gehalten. 

§. 2. 
Gegen Urkunden, welche gerichtlich besichert sind, und deren 

Unterschriften vor einer Person, die öffentlichen Glauben hat, re-
kognoscirt worden sind/ kann keine Diffession zugelassen werden. 
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§. Z. 
Die Dokumente müssen in Original! producirt, und vidlmirte 

Abschriften zu den Akten gegeben werden. Wenn etwas über die 
Fonnalität des Instruments erinnert wird, oder überhaupt über sel­
biges ein Streit entsteht, der nur durch die Inspektion des Originals 
entschieden werden kann: so muß das Original so oft producirt 

, werden, als es das Gericht auf Antrag oder ex (Mcio verlangt. 

§. 4-
Wenn der Produkt die Unterschrift diffitirt; so ist es dem 

Producenten erlaubt, den Beweis der Aechtheit zu übernehmen-
Dieser Beweis kann geführt werden, durch Zeugen und Vergleichung 
der Hände (coinpermio Imei-ai-nm). Wenn zwey Zeugen 
schwören, daß sie Producenten das Dokument selbst unterschreiben 
gesehn, oder daß sie von ihm selbst gehört haben , er hätte es unter­
schrieben: so wird das Dokument pro r-ecoZräto erklärt. Be­
schwört so etwas nur ein Zeuge; so wird der Producent zum 
Suppletorio gelassen. Beschwören zwey Zeugen, daß sie die Hand 
des Produkten sehr wohl kennen, und dafür halten, daß er daS 
producirte Dokument unterschrieben habe; so wird Producent zum 
Suppletorio admittirt. Beschwört so etwas nur ein Zeuge, so 
hat die jurara ditkelko statt. Die (üoinpAi^tio littei^i-um muß 
durch Vergleichung mit unbezweiselten Schriften des Produkten, 
durch beeidigte Kunstverständige geschehen, und fällt deren Meinung 
günstig für Producenten aus: so wird er zum Ergänzungseide ge­
lassen; wenn andere adminiculirende Umstände für ihn sprechen. 

§. 5-
Den Diffessionseid muß der Disfitent in Person leisten. 

§. 6. 
Es ist dem Dissidenten erlaubt, auch nach Zulassung der eid­

lichen Diffession, dem Producenten den Eid zuzuschieben. 
7 
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. §. 7.' 
Wenn Produkt einwendet, daß er zwar das Dokument ge­

schrieben, aber nicht gelesen oder nicht verstanden habe: so soll er 
damit nicht gehört- werden, weil er sich selbst die Schuld beyzu-
messenhat. 

§. 8. 
Wer einem Dokument die Verfälschung vorwirft, muß die 

geschehene Verfälschung beweisen. 

§. 9. 
Die Vorlegung des Originals kann erlassen werden, wenn 

der Gegentheil die producirte Abschrift anerkennt; wenn er eine 
solche Abschrift schon anderweitig als ein Original zugelassen hat. 
Wenn die Abschrift von einem Gericht mit Zuziehung aller Inter­
essenten gemacht ist; wenn ein Original nicht füglich herbeygefchast 
werden kann, und das Gericht hierüber attestirt, oder endlich wenn 
man beweisen kann, daß das Original existirt hat, jezt aber nicht 
zu haben sey. 

§ . ' lO.  
Wenn das producirte Dokument sich auf ein anderes bezieht, 

das aber entweder nicht existirt oder nicht beygebracht wird: so be­
weist das Dokument in dem Punkt nichts, indem es sich auf ein 
anderes nicht beygebrachtes bezieht. 

§. il. 
Wenn jemand von einem andern die Edition eines Instru­

ments fordert, so muß er darthun, daß das Dokument in seinen 
Händen sey, oder daß er wisse wo es ist. Der Kläger muß alle 
Dokumente dem Beklagten zu semer Verteidigung, nicht zu einer 
Widerklage hergeben. Der Beklagte muß nur gemeinschaftliche 
Dokumente, oder solche, die zur Widerlegung seiner Exceptionen nö-
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gemeinschaftlicher Dokumente ex Zr. Familienverträge, verbunden. 
Wenn der angebliche Jnnhaber eines Dokuments, selbiges nicht 
herausgeben will: so muß ihm der Eid auferlegt werden, daß er 
es nicht hat, noch auch weiß wo selbiges ist, auch dessen Vertil­
gung weder bewirkt noch veranlaßt hat. Leistet er diesen Eid nicht ; 
so wird angenommen, wenn er Kläger oder Beklagter ist, daß er 
das zugestanden, was der andere durch das Dokument beweisen will. 
Ist es ein Dritter, der die Edition und den Eid verweigert; so wird 
er zur Entschädigung zum Besten des Editionsforderers verurtheilt. 

Kap i te l  X .  

Vom Beweis durch Eide. 

§. i. 
Es kann der Beweisführer dem Gegentheil den Eid deferiren. 

Ein zugeschobener Eid kann, und wenn er auch noch nicht acceptirt 
ist, ohne Bewilligung des andern nicht zurückgenommen werden. 

§. 2. 
Ein zugeschobener Eid kann entweder acceptirt oder referirt 

werden, oder der Beweis zur Gewissensvertretung übernommen 
werden. 

§. z. 
Wer den, das Gewissen vertretenden Beweis übernommen, 

und denselben desert werden läßt, wird sachfällig erklärt. 
§. 4. 

Der zu leistende Eid wird vom Richter, nach der Intention 
des Deferenten vorgeschrieben. 
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'  ^  § . 5 .  ' "  
Ein referirter Eid muß angenommen werden, oder man wird 

des Beweises für verlustig erklärt. 

§. 6. 
Alle Haupteide, so wie auch die Suppletoria und Purga-

toria, müssen in Person geleistet werden, und wird das Schwören 
«- in die Seele eines andern verboten. 

§. 7. 
Ueber Sachen, die man aus eigener Wissenschast hat, oder 

die eigene Fakta betreffen, wird das cle seienÜA) in 
Betref anderer Fakta das Mi-Alnenmm de credulüme geleistet. 

§. 8. 
Man kann den acceptirten Eid, ehe man ihn abgelegt hat, re-

feriren. 

§. 9. 
Wenn jemand einen halben, oder mehr als halben Beweis 

geführt hat, so wird ihm das Suppletorium aufgelegt. 

§. io. 
Wenn nicht einmal ein halber Beweis geführt ist: so wird 

dem Gegentheile der Reinigungseid zuerkannt. 

§. 11. 
Bey dem Erfüllungs- und Reinigungseid wird keine Zurück­

schiebung verstattet; sondern der Nichtleistende wird in Betref des 
Punkts, darüber der Eid aufgelegt ist/ sachverlustig erklärt. 

§. 12. 

Ein Urtheil, darinnen jemanden ein Haupt- oder Erfüllungs-
sder Reinigungseid auferlegt ist, soll wie ein Haupturtheil ange-
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sehn werden, und die Appellation von demselben daher eKeAuni 
lulpenüvuin et cievoluuvum haben. 

§. i Z. 
A l l e  d i e  k ö n n e n  E i d e  d e f e r i r e n ,  w e l c h e  d i e  D i s p o s i t i o n  i h r e s  

Vermögens haben, folglich auch Tutoren und Kuratoren. 

§. 14. 
Wenn der stirbt, dem der Eid deferirt worden, so müssen die 

Erben das ^'uraineruum de ei-edulirate leisten, oder referiren, 
oder die Gewissensvertretung übernehmen. 

§. 15. 
Ein abgeleisteter Eid/ hat die Würkung eines rechtskraftigen 

Urtheils. 

§. 16. 
Wenn der Werth einer Sache, oder Betrag eines Schadens, 

nicht ausgemittelt werden kann: so kann der Richter in Bagatell­
sachen eine muthmaßliche Schätzung machen; in wichtigen Sachen 
aber soll er dem obsiegenden Theil aufgeben, seinen Schadenstand 
anzugeben und solchen eidlich zu erhärten. 

§. 17. 
Wird jemand zur Herausgabe eines Jnbegriss von Sachen 

verurtheilt, und es laßt sich alles nicht genau ausmitteln: so soll 
ihm im Urtheil zugleich ausgegeben werden, mittelst eines Eides sich 
zu verbinden, daß er alles aufgeben und nichts vorenthalten wolle. 
Schwört er diesen Eid nicht: so muß er alles leisten, was der Ge­
gentheil angiebt. 
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Kap i te l  X I .  

Vom Beweis durch Augenschein. 

§. i. 

Kann man sich von der strittigen Sache keinen deutlichen Be-
grif machen, ohne sie zusehen: so kann die Okularinspektion, so­
wohl auf Antrag der Parten als von Amtswegen veranstaltet 
werden. 

§. 2. 

Zur Besichtigung soll wenigstens ein Mitglied des Gerichts, 
mit Zuziehung eines Sekretairs oder Protokollisten delegirt wer­
den; auch sollen, wo es ndthig und thunlich ist, Kunstverständige 
mitgenommen werden. 

§. z. 
Kunstverständige, die nicht bereits in Amtspflichten stehn, 

müssen vereidigt werden. 

§ . 4 .  
Alles, mit allen Umständen, muß genau lmd treulich verzeich­

net werden; das Protokoll der Besichtigung muß gelegt, 
und den Parten erlaubt seyn; ihre Erinnerungen zu machen, und 
aus selbigen zu deduciren: was sie für sich vorteilhaft glauben, in­
dem der Richter hernach in der Definitive/ darüber erkennt. 

§. 5. 
Bey Zeugenverhören, wo die Sache so beschaffen ist, daß der 
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Zeuge die ihm borgelegte Artikel nicht anders versteh» kann, als 
wenn ihm die Sache vorgezeigt wird, soll er in rem xinleiusm 
geführt werden. 

Kap i te l  XII. 

Vom Beschluß der Sache. 

§. i. 
Wenn der Beweis vollendet ist; so soll ein jeder Theil seine 

Deduktion und Gegendeduktion einbringen, wozu jedem höchstens 
vierzehn Tage verstattet werden. 

§. 2. 
In der Deduktion und Gegendeduktion müssen beide Theile 

ihre Kosten speciell angeben, und nach den Umstanden an Eidesstatt 
unterzeichnen. 

§. Z. 
Wer die Kosten nicht angiebt, oder die Submission zu dem 

Erkenntniß nicht zufügt, wird angesehn: als wenn er jene hat fal­
len lassen, und diese stillschweigend erklärt hat. 

§ » 4 »  .  ^  
Wenn in der Gegendeduktion nova angeführt sind; so soll 

selbige auf Antrag des andern zur Emendation zurückgegeben wer­
den, da außer den Schlußsätzen kein weiteres Verfahren verstattet 
werden soll. 

§. 5-
Nach dem Schlußverfahren sollen die Akten inrotulltt, das 
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ist: die zu denselben gehörende Stücke geheftet und paginlrt, auch 
mit einem Register versehn werden. 

§. 6. 
Das Gericht sezt hierauf einen Termin zur Publikation de? 

Urtheils an. 

Kayitel XIII .  

Von Abfassung und Publikation des Urtheils, 
auch den Kosten. 

§. i. 
Das Urtheil wird von den Gerichtsgliedern nach Mehrheit 

der Stimmen gefällt, und vom Sekretair entworfen. 

§ . 2 .  
Der anderer Meinung ist, soll selbige mit Ausführung seiner 

Gründe zum Protokoll, nach geschehener Publikation, geben. 

§. Z. 
Alle, die für einen Bescheid oder Urtheil gestimmt haben, müs­

sen ihn unterschreiben. 

§. 4. 
Das Urtheil soll klar und deutlich bestimmen: was jederTheil 

zu leisten hat, und wozu jeder Theil berechtigt seyn soll. 

§. 5-
Es sind schon in den vorigen Kapiteln, in Betref der Kosten, 

Vorschriften gemacht. Eine Kompensation der Kosten kann nur 
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dann statt haben, wenn der Verlierende ein Urtheil für sich gehabt 
hat, oder wenn das Urtheil auf einen Haupteid, oder iupple-
toi-iuin oder purZAtoi'iuln gegründet ist. 

§. 6. 
Die Kostenangabe muß speciell geschehen, und die Ermäßi­

gung auch speciell aufeinem von den Richtern unterschriebenen Blatte. 

§. 7. 
Die inerita und die rationes cleeiclencii sowohl des 

Urtheils als der Kosten müssen in dem Erkenntnisse angegeben 
werden. 

§. 8. 
Das Urtheil muß in dem angesehen Termin öffentlich verlesen 

und eröfnet werden. 

§. 9. 
Auch muß in demProtokoll verschrieben werden 5 wer von den 

Parten oder Sachwaltern gegenwärtig gewesen ist. 

§.  IO. 

Wenn gar nicht bewiesen worden ist, oder Beklagter sich völlig 
gerechtfertigt hat: so wird er frey gesprochen. Ist ein vollständi­
ger Beweis von Seiten des Klägers geführt worden; so muß ihn 
das Gericht zu allem dem verurtheilen, wozu er nach den Akten dem 
Gesetz gemäß verbunden ist. Bey unvollständigen Beweisen wird 
nach Maaßgabe der Umstände auf das luppZetoi-iurn oder pui-ga-
toriuin gesprochen. Ist der Beklagte nicht gerechtfertigt und doch 
auch nicht überwiesen, und trä^t das Gericht Bedenken ihm den 
Reinigunseid aufzulegen; so kann es ihn ab w/wnua mit Offen­
lassung einer neuen aufzunehmenden Klage, bey besser aufgefundenen 
Beweisen adlolviren. Geht aus den Akten hervor: daß Klägers 

8 
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und Beklagten Rechte an der strittigen Sache gleich stark sind; so 
wird das gemeinschaftliche odjeLtum. litis unter sie vertheilt. Fin­
det das Gericht daß noch etwas zur vollständigen Kenntniß der 
Sache erforderlich ist; so kann es dies zu leisten den Partheyen 
aufgeben und dazu jedem Theil einen Satz verstatten, hierauf aber 
zur Definitiv schreiten. 

Kapi te l  XIV.  

Von den Appellationen. 

§. i. 

Außer der Deklaration der Sentenz und Appellation soll es 
nach den Kurschen Landesgesetzen kein Rechtsmittel gegen ein Ur­
theil geben: weder der Qvärel, der Supplikation, der Nullität, 
der Revision, Reassumtion noch andere Rechtsmittel. 

§. 2. 

Wenn in dem Urtheil ein Jrrthum in Worten, Namen oder 
Zahlen vorgefallen oder es dunkel ist: so haben die Partheyen das 
Recht in drey Tagen von der Publikation des U rtheils ab, um eine 
Erklärung zu bitten, welche der Richter in höchstens drey Tagen ab­
geben soll. Der Bittende muß aber ganz genau anzeigen worin 
das Urtheil dunkel ist, oder wo in Worten, Namen oder Zahlen 
der Jrrthum seyn sott. 

§. ?. 
Wenn dahero es sich ereignen sollte, daß für oder gegen Krons-

güther, Grenzkommissionen, Restitutionen oder Bauerforderungs-
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Prozesse entstehen sollten: so wird ebenmäßig nach Vorschrift dieser 
Prozeßordnung verfahren und ist keine Revision oder Konfirma­
tion zur Vollziehung des Urtheils erforderlich. 

§»4» ^ ' 
Die Appellation von einem Deklarationsbescheide, darin ein 

Endurtheil erklärt worden ist, hat eü'ecwin luspenüvum et 
cievolmivuin; nicht aber wenn ein Jnterlocut deklarirt wor­
den ist. 

§. 5-
Die bey den Appellationen zu beobachtenden Fristen sind im 

Reglement zur Organisation der Behörden bestimmt. 
§. 6. 

Wenn jemand der Appellation auch nicht inhärirt hat: so 
kann er zur Beschleunigung der Sachen, dem Appellanten, auch 
vor Ablauf der Fatalien, zur Jntroducirung provociren. 

§. 7. . 
Wenn mehrere Theilnehmer in einem Urtheil kondemnirt wor­

den ; so kann jeder für sich die Appellation einwenden. Es kommt 
aber die von einem eingewandte Appellation dem andern nicht zu 
statten. 

§. 8. 
Advokaten, welche die Appellationum versäumen, 

hasten ihren Mandanten dafü)'. 
§. 9-

Der Appellant muß in der Appellations - Instanz sofort bey 
der Jntroducirung der Appellation erklären: ob er die Beschwerden 
gegen das Urtheil blos aus denen in der ersten Instanz entwickelten 
Faktis und Beweisen herleiten und rechtfertigen oder aber neue 
Fakta und Beweise beybringen wolle und worin diese neue Fakta 
und Beweise bestehn. 

8 5 
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§. 10. 
In dem ersten Fall: muß er seine Justifikation der Beschwep 

den innerhalb höchstens vier Wochen beybringen, welche dann zur 
Beantwortung dem Appellat mit Bestimmung einer rechtlichen Frist 
mitgetheilt wird. Diese Fristen sind peremtorisch. Hierauf muß 
das Gericht erkennen, ohne ein weiteres Verfahren zu gestatten. 

§. i i. 
Ereignet sich aber der zweyre Fall: daß Appellant neue Fakta 

und Beweise beybringen will; so verweiset es Appellanten und Ap-
pellaten an das^u6i6uin a mit dem Befehl: daß selbiges über 
diese nova und Beweise nach der Prozeßordnung eine Un­
tersuchung anstellen und ein Urtheil fallen soll. Wenn von diesem 
Urtheil wieder appellirt wird: so muß nunmehr nach dem §. 9. 
Kapitel 14. verfahren werden, indem es nunmehro Appellanten 
so wenig als es Appellaten erlaubt seyn soll noch einmal nova 

elpi-odmlones beyzubringen. 
§. 12. 

Bey Bestätigung des Urtheils einer Unterbehörde soll die 
Appellationsinstanz dem Appellanten die Kosten nach richterlicher 
Ermäßigung, zusprechen. 

Kapi te l  XV. 

Von der Exekution eines rechtskräftig gewordenen 
Urtheils. 

§. 1. 
Ein rechtskräftiges Urtheil ist ein solches: welches eine inap-

pelladle Summe betrift; ferner von welchem in der rechtlichen 
Frist nicht appellirt worden ist; dann ein solches, wo die Apella-
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tion desert geworden ist: endlich auch ein Kontumatialurtheil wel­
ches die im §. 4. Kapitel 4. und §. 6. Kapitel 4. erforderliche Re-
quisita hat und ein Urtheil der allerhöchsten Instanz. 

§. 2. 
Ein solches rechtskräftiges Urtheil kann unter keinem Vor-

wande, er sey welcher er wolle, auch nicht unter dem Prätext einer 
Nullität wieder umgestoßen oder davon abgegangen werden; viel­
mehr soll jeder bey dem Recht, welches er aus einem solchen Urtheil 
erlangt hat, aufs kraftigste geschüzt werden. 

§. Z. 
Die Exekution eines rechtskräftigen Urtheils, das nicht über 

250 Rthl. Alb. geht, kann bey dem Gericht, wo die Sache in erster 
Instanz verhandelt worden ist, nachgesucht und verhängt werden; be­
trist aber das Urtheil einen größern Gegenstand; so muß um die 
Vollstreckung bey der Gouvernementsregierung gebeten werden. 

§. 4. 
Bey dem Exekutionsgesuch, muß nicht nur das Urtheil bey-

gelegt sondern auch gezeigt werden: daß es ein rechtskräftiges Ur­
theil sey e. Z. Ein gerichtliches Attest über die defert gewordene 
Appellation. 

§. 5-
Wenn in dem Urtheile eine Frist zur Leistung des Aberkannten 

bestimmt ist; so kann die Exekution nicht eher, als nach Ablauf der 
Frist nachgegeben werden. Die Frist wird von dem Tage an ge­
rechnet, da das Urtheil feine Rechtskrast beschritten hat. 

§. 6. 
Wer in einem gemeinen bürgerlichen Jahre, gerechnet von 

dem Tage an, da das Urtheil seine Rechtskrast erlangt hat, die 
Exekution nicht nachsucht, hat das durch Urtheil erworbene Recht 
der Exekution inonilono dergestalt verloren: daß er das 
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ihm zuerkannte wie ein anderes Liquidum, nach vorhergegangener 
Aufsage, verfordern kann. 

§. 7. 
Die Exekution hat auch gegen die Erben des Verurtheilten 

statt, in sofern als die Erbschaftsmasse zureicht; indessen soll keine 
Exekution in den dreyßig Trauertagen vollzogen werden. 

§. 8. 
Wenn jemand die strittige Sache nach der geschehenen Aus­

ladung an sich gebracht hat: so wird die Exekution in dieser Sache 
nachgegeben. 

Urtheile über pupillarisches oder unter Kuratel stehendes Ver­
mögen, können nur in diesem Vermögen, nicht aber in dem der Tu­
toren und Kuratoren vollzogen werden. 

§. IL>. 
In Urtheilen, welche mehrere Interessenten betreffen, soll aus­

drücklich festgesezt werden: ob jeder für sich oder einer für alle und 
alle für einen etwas leisten sotten, weit die Verhängung der Exe­
kution sich darnach richten muß. 

§. i i. 
Die verhängte Exekution wird durch den Konkurs nicht aber 

durch den Ediktalprozeß gehemmt. 
§. 12. 

Der demandirte Exekutionsrichter muß den Termin zur Exe­
kution vier Wochen vorher anberaumen, und wenn Mobiliarver-
mögen allein oder zugleich exequirt werden, soll Er auch zugleich rei--
ininuni auAionis ansetzen, und solches durch Cirkuläre im Kreise 
bekannt machen. 

§. i Z. 
Der Exekutionsrichter soll, mit Zuziehung eines Sekretärs 

oder Kanzeleydieners in Wco et wi-inino execunonis erscheinen, 
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und die Exekution nach den Landesgesetzen verrichten; wobey aber 
in Betracht des gestiegenen Werthes der Dinge diese Veränderung 
festgesetzt wird: daß er liegende Gründe nach dem Anschlage, wie 
die Arrenden der Kronsgüther berechnet werden, für Kapital und 
Kosten als ein Unterpfand dem obsiegenden Theil übergeben soll. 

§. 14. 
In terrnino execmionis werden keine andere Exceptiones: als 

blos der Solution, der Transaktion, der Kompensation und eines 
rechtskräftigen Urtheiks, wenn sie gleich in cominemi erwiesen 
werden können, zugelassen. 

§. 15. 
Wenn sich Intervenieren bey der Exekution melden; so muß 

der Richter hiebey nach der Vorschrift in der com. Oeciüon von 
1717 verfahren vi6. §. 

§. 16. 
Der Exekutionsrichter soll sich genau an sein Mandat und das 

zu exequirende Urtheil halten. 
§. 17. 

Es kann keine Exekution gegen eine Konkursmasse verhängt 
werden, da der Konkurs alle Aktiones an sich zieht. 

§. 18. 
Alle in den Statuten und Provinzialgesetzen in Betref der 

Exekution vorhandenen Verordnungen bleiben, in wie fern sie 
nicht durch diese Vorschriften geändert sind, in ihrer verbindenden 
Kraft. 

§. 19. 
Die Regierung kann Arrendegüther des Schuldners bis zur 

Befriedigung des obsiegenden Theiles unter Sequester nehmen lassen. 
§. 20. 

Der Sequester kann auch verhängt werden, wenn das Guth zu 
einer ungeteilten Erbschaftsmasse gehört, und in andern von den 
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Gesetzen bestimmten Fällen. Diese Sequestrationen gehören vor 
dem Oberhofgericht. 

§. 21. 
Wie die Subhastation eines exequirten Grundstücks zu 

veranstalten ist, wird im Kapitel XVIII. auseinandergesezt werden. 
§. 22. 

Voll dem Rezeß des Exekutionsrichters hat, in wiefern er 
zu viel oder zu wenig exequirt, zu viel oder zu wenig Kosten ab­
erkannt hat, die Appellation nur HU0A6 eilectuin cievoluävuin 
statt. 

§. 2Z. 
Auf Pensionen, Gehalte, Alimente, kann nur zum dritten 

Theil ein Beschlag verfügt werden. 
§. 24. 

Wie gegen Resistenten gegen Exekutionen zu verfahren sey, 
ist in dem Entwurf zur Organisirung der Behörden, bestimmt wor­
den. Die Nachfuchung um die Exekution manu, (welche 
überhaupt nach vorhergegangener vier und zwanzig stündiger Jnno-
teszenz, zu vollziehen ist,) und in Betref rechtskraftiger Urtheile 
muß bey der Regierung geschehen. 

§. 25. 
Es soll gegen Resistenten gegen Exekutionen, Restitutionen 

u. s. w. nicht nur nach den Landesgesetzen verfahren, sondern es 
sollen auch selbige mit ansehnlichen Geldbußen belegt werden. 

§. 26. 
Wer aber einer bewasneten Vollziehung einer Exekution, 

Restitution u. s. w. sich thätig widersezt, soll nach Strenge der desfal-
sigen Landesgesetze ohne Nachsicht zur Strafe gezogen werden. 
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D r i t t e r  T h e i l .  

Von einigen besondern Prozeßgattungen. 

Kapi te l  I .  

Vom Prozeß in Bagatell-Sachen. 

§. i. 

^ine Bagatellsache ist die, deren Werth nicht 2ov Rthlr. über­
steigt. Rechte, die sich nicht leicht schätzen lassen, können nicht als 
Bagatellsachen angesehn werden. 

§. 2. ' 
In diesen Sachen soll gar kein schriftliches Verfahren statt 

haben, außer daß jeder Theil ein Schlußverfahren schriftlich bey­
bringen kann. 

§. Z. 
Wenn sich der Kläger im kompetenten Gerichte meldet; so 

soll nicht nur seine Klage zum Protokoll verschrieben, sondern er 
9'-
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auch über alles vernommen werden: was zur Aufhellung des Fak­
tums, auf das sich seine Ktage stüzt, als zum Beweis des Fak­
tums und des Grundes seiner Klage dienen kann. 

§ . 4 .  
Es soll hierauf das Gericht, dem Beklagten, den Inhalt der 

Klage in gehöriger Ausführlichkeit mittelst eines zu insinuirenden 
Befehls bekannt machen, und aufgeben: entweder Klager zu befriedi­
gen oder aber im anberaumten Termin mit fertigen Gegenbeweisen 
zu erscheinen. Das Gericht soll zu diesem Termin die Zeugen des 
Klagers bescheiden; auch soll Beklagter, seine Zeugen entweder mit­
bringen oder deren Ausladung zu diesem Termin besorgen. 

In dem angesezten Termin soll nach mißlungenem Sühnever­
such, der Beklagte mit seiner Verteidigung und etwanigen Gegen­
klage gehört, beider Theile Dokumente angenommen, die Zeugen 
des Klagers und Beklagten von Amtswegen zum Besten beider 
Theile eidlich verhört, und hierauf vom Gericht beyde Theile noch­
mals über alles vernommen werden: was das Gericht zur Ausmit- ^ 
telung der Wahrheit nöthig findet. 

§. 6. 
Es wird also in diesem Prozeß, vom Richter nach den Grund­

sätzen des Untersuchungsprozesses verfahren. 

§. 7. 
Wenn die Untersuchung geendigt ist, so fällt das Gericht sein 

Urtheil, von welchem die Appellation an das Oberhofgericht geht, 
jedoch nur mit devolutiver Wirkung. In der Appellationsinstanz 
wird nach denselben Grundsätzen verfahren, die bey Appellationen 
im vorigen Theile festgesezt sind. 
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§. 8. 
Wenn die Parten nicht erscheinen, wird der Contumacial-

Prozeß beobachtet. 

§. 9. 
Erscheint ein Theil nicht kn Person sondern in Vollmacht ; so 

hat er es sich selbst beyzumessen, wenn durch die nicht gehörige Be­
kanntschast seines Volltyachtsnehmers, ihm Nachtheile erwachsen. 

Es soll in diesen Sachen nur höchstens eine Prorogation des 
Termins aus 4 Wochen jedem Theile nachgegeben werden, und die 
Dilations nur von z zu z Tagen. 

§. 11. 
In den Bagatellsachen, soll das Gericht ex oKcio für die 

Ausmittelung der Wahrheit zu sorgen, vorzüglich verpflichtet seyn. 

Kapi te l  N.  

Von den summarischen Prozessen überhaupt. 

§. 1. 
In den Summarischen Prozessen ist zwar ein freyerer Gang 

in dem Verfahren eingeführt, desfalls aber muß keinesweges tu-
multuarifch verfahren; sondern die in dieser Prozeßgattung vorge­
schriebene Norm beobachtet, auch von derselben ohne dringende 
Noch nicht abgegangen werden. 

§. 2. 
Der Summarische Prozeß findet statt, in allen Fallen: wo die 

Erhaltung der Ruhe und die Wohlfahrt des Staats/ einen schleuni-
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gen Rechtsgang erfordern; wo ohne denselben derEndzwek des Ver-
' fahrens gar nicht erreicht oder doch verhindert werden würde; wo 

ausdrücklich die Gesetze diese Prozeßgattung erfordern und endlich 
wo beide Parten auf denselben kompromittiren. 

Es sollen in den Summarischen Prozessen die Grundsatze be­
obachtet werden, welche in dem folgenden,Kapitel für den Resti­
tutionsprozeß angeordnet und festgestellt sind. 

Kapi te l ' I I I .  

Vom Prozeß wegen des Besitzes und in Speele 
vom Restitutions - Prozeß. 

§. i. 
Fordert jemand den Besitz einer Sache, in dessen Besitz er seit 

einem Jahr und sechs Wochen nicht mehr ist; so muß er den 
ordentlichen Prozeß anstellen, oder er kann, wenn zum Beyspiel der 
Pfandhalter oder Arrendebesitzer die Wiedergabe der Sache oder 
des Guthes verweigert, den Arrendegerichtsprozeß erheben oder er 
kann auch aus gesetzlichen Gründen die Sequestration nachsuchen 
vici. §. 

§ . 2 .  
In den Fallen aber, wo jemand in dem Besitz einer 'Sache 

oder der Ausübung eines Rechts beunruhigt, oder aber ihm der -
Besitz der Sache gewaltsam genommen oder die Ausübung eines 
Rechts gewaltsam gelegt wird, und noch kein Jahr und sechs Wo­
chen seit der Beunruhigung oder Dejektion verflossen ist, er auch 
ein Jahr und sechs Wochen die Sache ruhig besessen hat, soll der 
Restitution?- oder Spolienprozeß eintreten. 
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Es soll bey der Restitution in einer unbeweglichen Sache, oder 

einem Rechte in einer unbeweglichen Sache, der Spoliat bey dem 
Oberhofgerichte in einer Supplique einkommen, in welcher er anzei­
gen muß, wie lange er im ruhigen Besitz der Sache oder des Rechts 
gewesen, zu welcher Zeit und wie er beunruhigt oder dejecirt wor­
den sey; — und um ein Restitutionsmandat an den Oberhauptmann 
bitten. 

§ . 4 .  ,  
Wenn aus denen in der Supplique enthaltenen Umstanden 

erhellet, daß ein Spolium begangen ist, und Spoliat im Fall der 
Unbesitzlichkeit eine Kaution wegen der Kosten bestellet hat; so er­
laßt das Oberhofgericht, ein Restitutionsmandat an den Ober-
hquptmann und schreibt diesem vor: mit Entfernung aller Einwen­
dungen und ungeachtet aller Appellation zu verfahren, auch nach 
bewiesenem Besitz oder Beunruhigung undDejektion, denSpoliat zu 
restituiren, auch ihm alle Schaden und Unkosten zuzuerkennen. 

§. 5. 
Der Oberhauptmann hat das Recht, ein Gerichtsglied des 

Oberhaupt- oder Hauptmannsgerichts zu delegiren, wenn er nicht 
selbst die Sache abwarten kann oder will. 

§. 6. 
Der Restitutionsrichter sezt hierauf, wenn Jmpetrant sich 

bey ihm gemeldet hat, einen terniinum in Iocc> lpolü mittelst ei­
nes Befehls, dem er das Mandat und die etwanige Delegation ko-
peyljch beschließt, an, und laßt solchen dem Jmpetraten gehörig 
insmuiren. Der Termin muß wenigstens vier Wochen vorher 
insinuirt werden. Der Termin sott ohne höchst wichtige Ursachen 
auf eines Parten Ansuchen nicht prorogirt werden können. 
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§- 7-
Der Restitutionsrichter soll eine beeidigte Person zum Proto-

kolliren mitnehmen. 
§. 8. 

In Termino soll er die Jurisdiktion durch Vorlesung des 
Mandats und der etwanigm Delegation begründen. 

§.9-
Wenn Jmpetrat auch nicht erscheint, so wird verfahren und 

nach Maaßgabe des vom Jmpetranten Bewiesenen erkannt. 

§. 10. 
Der Jmpetrat soll, weil er nicht erschienen, nirgends gehört 

werden. 

§. ii. 
Wenn Jmpetrat erschienen ist, in Person oder Vollmacht: so 

soll Jmpetrant nach Deducirung des Termins sogleich zum Beweis 
des Besitzes und der Beunruhigung oder Dejektion schreiten; die 
Beweisartikel mit Benennung der Zeugen und Nachweisung über 
welche ein jeder verhört werden soll, einreichen; seine etwanige Do­
kumente über den Besitz beybringen und seine Bitte der Sache ge­
mäß formiren. Im Restitutionsprozeß hat in Betref des Besitzes 
per Beunruhigung und Dejektion keine Eidesdelation statt. 

§. 12. 

Hierauf kann der Jmpetrat seine etwanige Exceptiones wider 
Zeugen und Artikel beybringen, seine Jnterrogatoria formiren und 
einen Gegenbeweis aufnehmen. 

§. iz. 
Es werden in diesem Prozeß die Delation^ nur auf drey Tage 

verstattet. 



7Z 

§. 14. 
Es werden gar keine Exceptiones dominii zugelassen, sondern 

nur lediglich solche: die gegen den ruhigen Besitz, die Beunruhigung 
oder Dejektion gehen, oder die erweisen sollen, daß die Dejektion 
schon vor einem Jahr und sechs Wochen geschehn sey. 

§. 15» 
Bey Einwendungen gegen die Zeugen und Artikel müssen die 

Elesivbeweisartikel lud poeria delei-me pi-odaüvliis beygebracht 
werdet:. 

§. 16. 
Nach dem Vortrage des Jmpetranten, kann derselbe seine Zeu­

gen und Artikel zu salviren suchen; auch wider die Jmprobatorial-
Artikel und Zeugen seine Einwendungen beybringen und dieJnter-
rogatoria formiren. 

« § . 1 7 .  

In Betref der Admissibilitat der Artikel und Zeugen, hat je­
der Theil zwey Vortrage. Es sollen hier die, im zweyten Theil, 
wegen Zeugen und Artikel statuirten Grundsätze beobachtet werden. 

§. 18. 
Hierauf erkennt der Restitutionsrichter über Artikel und Zeu­

gen. ' Die Appellation von diesem Erkenntniß hat keine suspensive 
Kraft. 

§.19. 
Der Richter verhört hierauf die Zeugen des Jmpetranten und 

Jmpetraten. Unzuläßige Jnterrogatoria soll er von Amtswegen 
rejiciren und nötigenfalls ergänzen. 

§. 20. 
Es sind additional und superadditional Beweis und Gegen-

10 
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beweis Zeugen und Artikel erlaubt; auf keinen Fall aber eine vierte 
Produktion. 

§. 21. 
Nach geschlossenem Zeugenverhör können die Parten ihre 

Schlußsatze oder Deduktionen einbringen, dazu jedem Theil eine 
Dilation von drey Tagen sud cZelerä verstattet wird. 

§. 22. 
In den Deduktionen müssen sie ihre Kosten- und Schaden­

berechnungen beylegen. 
§. 2Z. 

Sind bey dem Spolio in einer Sache auch bewegliche Sachen 
verloren gegangen: so reicht der Spoliat eine Konsignation dersel­
ben mit beygefügter Taxation ein, deren eidliche Erhärtung ihm 
hernach im Restitutionsrezeß auferlegt wird, wenn auf die Resti­
tution erkannt wird. 

§. 24. 
Wenn das Zeugenverhör geschlossen auch die Schlußsätze mit 

den Berechnungen eingereicht sind: so sezt der Restitutionsrichter 
einen Termin zur Eröfnung des Restitutionsrezesses vor dem Ober­
hauptmannsgericht an, wohin er die Akten abgiebt. 

§. 25. 
Das Oberhauptmannsgericht soll an dem festgesezten Termin 

nach den Akten und Beweisen auch Gegenbeweisen, ein der Sache 
angemessenes Urtheil fällen. Wenn es auf die Restitution erkennt: 
so soll es in dem Urtheil zugleich ein Gerichtsglied zur Vollziehung 
der Restitution delegiren. 

§. 26. 
Die Appellation von dem Restitutionsrezeß hat in Betref der 

erkannten Restitution keinen IwpLnüvum; in Be-
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tref der aberkannten Erstattung der Fruchtnutzung, Schaden und 
Kosten und alles dessen was baar bezahlt werden soll, hat sie sowohl 
eikeäiuin clevolutivurn als luplenüvuin. 

K. 27. 
Das zur Vollziehung der Restitution delegirte Gerichtsglied, 

soll sofort sich nach dem locc» commissi Polii verfügen und die 
Restitution nach Inhalt des Necesses vollziehe 

§. 28. 
Wenn jemand sich dem Restitutionsrichter wörtlich oder thät-

lich widersezt, oder ihn in der Förderung und Ausführung der ihm 
übertragenen Jurisdiktion und Amtsverrichtungen stört: so soll der 
Restitutionsrichter ein Kommando von den Etatssoldaten requiri-
ren und das ihm aufgetragene Geschäft, mit bewafneter Hand voll­
zieh». Gegen den Resistenten soll nicht nur die Kriminalaktion 
vom Oberhofgericht verhängt werden; sondern er soll auch nirgends 
mit seiner Appellation vom Restitutionsrezeß/ angenommen und ge­
hört werden. 

§. 29. 
Ebenmäßig soll es gegey.den gehalten werden, der gegen den 

zur Vollziehung der Restittttlon nach dem Rezeß delegirten Richter 
resistirt, oder ihn an der Vollbringung des Geschäfts hindert. 

§. ZO. 

In dem Restitutionsrezeß, muß zur Erlegung des baar aber­
kannten eine. Frist von sechs Wochen festgesezt werden. 

Wenn das Oberhauptmannsgericht den Jmpetraten frey­
spricht und ihm Kosten zuerkennt: so hat die Appellation elkeÄuiu 
sulj)6nlivuin et devolutivem. 

10 
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§. Z2. 
Dem Gewinnenden sollen alle gesetzliche Kosten zuerkannt 

werden, die er an Eidesstatt unterschrieben speciell angiebt. 

§. 
Eine Supplique um ein Restitutionsmandat wird ohne Kom­

munikation amGegentheil resolvirt; weil es auf Gefahr des Verlie­
renden geht, und Jmpetrat mit seinen Exceptionen wider Besitz und 
Dejektion in wi-inino i-ettiraüoni3 gehört werden soll. 

§. Z4-
Es werden keine Intervenieren in diesem Prozeß zugelassen. 

§. Z5. 
Wegen Pfändungen, die Jmpetrat auf seinem eigenen Grund 

und Boden vorgenommen hat, kann der ordinaire, nicht aber der 
Restitutionsprozeß angestellt werden. 

§. z6. 
In der Appellationsinstanz wird nach den Vorschriften im 

zweyten Theil verfahren. 

§. 37. 
Ist von dem Restitutionsprozeß nicht appellirt, oder ist die 

Appellation desert geworden; so muß die Exekution auf das baar 
aberkannte nach Verlauf der Frist von sechs Wochen nachgegeben 
werden. Dies hat auch statt, wenn der Jmpetrat oder Jmpetrant 
im Restitutionstermin, oder im Termin der Publikation des Rezes­
ses nicht erschienen ist. 

§. ?8. 
Es wird der Spoliant zur Appellation nicht zugelassen, wenn 

er nicht zuförderst dokumentirt, daß dem Urtheil in Betref der Re­
stitution ein Genüge geleistet ist. 
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Bey Restitutionen in beweglichen Sachen, wird derselbe 
Rechtsgang beobachtet, nur daß die Sache vor dem Oberhaupt-
mannsgericht, ohne Mandat, verhandelt und entschieden wird; 
indem das Oberhauptmannsgericht, auf das Restitutionsgesuch ei­
nen Termin zur Restitution ansezt, und Jmpetraten solches mittelst 
insinuirten Befehls bekannt macht. 

Kapi te l  IV.  

Vom Arrende-Gericht. 

§. i. 
Wenn Streitigkeiten aus Arrende-, Abwohnungs-, Abla-

ger- oder Pfandkontrakten sich hervorthun; so hat jeder Theil das 
Recht: seine Beschwerden bey dem Oberhauptmannsgericht des 
Ortes anzubringen. 

§. 2. 
Dieses steht jedem srey, sowohl nach Ablauf des Kontrakts, 

als im Lauf desselben, wenn solche Kontraktsverletzungen existiren, 
wegen welcher ein Kontrakt aufgehoben werden kann: als Miß­
handlung der Leute, große Deteriorationen u. s w. oder wenn je­
mand die Pachtsumma nicht zahlt, oder wenn im Kontrakt für be­
stimmte Falle der Kontraktsverlust stipulirt ist. 

§» 3» 
Sobald jemand mit einem Gesuch um das Arrendegericht ein-

gekommen ist; so delegirt es ein Gerichtsglied des Oberhaupt- oder 
Hauptmannsgerichts, nach dem strittigen Guthe. 
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§. 4-

Der delegirte Richter verfährt nunmehro nach Theil z. Ka-
pitel z. §. 6. 7. 8.9» i i. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 2Z. 

§. 5. 
In dem angesetzten Termine, soll das Oberhauptmannsgericht 

das Endurtheil fallen, und wenn es auf die Exmission des Arrende-
besitzers oder Pfandhatt'ers u. f. w. und die Immission des Eigen-
thümers erkennt, zugleich ein Gerichtsglied zur Vollziehung der 
Ex- und Immission delegiren. Die Appellation hat in Betref der 
Ex- und Immission keinen eüeAem suipenüvum in Betref des 
baar aberkannten aber sowohl eKe6ium devolutivem als iu^ 
lpenüvum. 

§. 6. 
Es werden übrigens hier die im Theil z. Kapitel z. §. 26. 

27. 28. 29. zi. Z5. z6. 37. festgestellte Grundsatze angewandt, 
und es gilt von der Ex- und Immission, was in Betref der Resti­
tution verordnet worden ist. 

§. 7-
Wenn beide Theile es verlangen; so wird der ganze Prozeß 

nach dieser Vorschrift vor dem Oberhauptmannsgericht behandelt, 
und nur ein Gerichtsglied mit einem Sekretair oder Kanzeleydiener, 
zu den nöthigen Okularinspektionen und der Abhörung der Zeugen 
an Ort und Stelle delegirt. 

§. 8. 
Wie überhaupt, so soll auch in diesen Sachen die Appella­

tion von Zwischenurtheilen, keinen eKeäium suspensivem haben. 
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§. 9-
In dem Definitivurtheil, soll über alle Punkte der Klage und 

Widerklage, mit Alfführung der Entscheidungsgründe gesprochen, 
und zulezt über die Ex- und Immission auch Schaden und Kosten-
ersatz, erkannt werden. 

§. 10. 
Wenn Meliorations- oder Deteriorationssorderungen vor­

fallen; so soll, wenn zur Leistung derselben eine Verbindlichkeit 
existirt, das Quantum vom Gericht ausgemittelt werden; wo dies 
nicht möglich ist, soll das Gericht entweder selbst nach einer muth-
maßlichen Schätzung erkennen, oder aber dem Fordernden das 

in lüem) den Schatzungseid auferlegen. 

Kapi te l  V.  

Vom Bauerforderungs-Prozeß. 

§. i. 
Wenn jemand einen Läufling reklamirt; so soll er sich Mit sei­

ner Klage bey dem kompetenten Gericht melden. 

§. 2. 
Das Gericht soll hierauf dem andern Theil, mittelst Befehls 

aufgeben, den Kläger zu befriedigen, oder aber mit seiner Vertei­
digung im angesehen Termin sich einzufinden, auch die reklamirten 
Leute zu sistiren. 

§. Z» 
Gegen Nichterschienene wird nach dem Kontumacialprozeß 

verfahren. 
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§ » 4 »  

Wenn die Parten erscheinen: so soll nach denen lm Thekl z. 
Qik. z. enthaltenen §en ic>. n. 14.15. 16.17.18.19. 20.21. 
verfahren werden. 

§. 5. 
Nach eingereichten Deduktionen soll das Oberhauptmanns-

gericht sein Urtheil publiziren. 

§. 6. 
Die Appellation von dem Endurtheil hat suspensive und devo­

lutive Kraft. 

§. 7- -
In diesem Prozeß kann die Aussage des Angeforderten nicht 

als Beweis gelten; sondern er kann nur vernommen werden, um 
Mittel zur Ausforschung der Wahrheit zu erlangen. 

§. 8. 
Es wird die exceptio gestattet, wenn selbige in 

coimnenli erwiesen werden kann. 

§.9. 
Wenn es sich ergiebt, daß Jmpetrant die gerichtliche Extra­

dition nachgesucht hat, ohne die gütliche zu versuchen: so sollen ihm 
keine Kosten zuerkannt werden. 

§. 10. . 
Es soll keine Bauerextraditions-Klage von Besitzern aus an­

dern Gouvernements oder ihren Cessionarien, angenommen werden, 
wenn der reklamirte vor dem 9. April 1797 aus einem andern 
Gouvernement hieher gekommen ist. Wer solche Leute fordert, er 
sey ehemaliger Dominus derselben, oder Cessionarius: soll auch 
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außer der Kostenerstattung, zu einer Geldbuße von dreißig Reichs­
thaler Albertus für jede angeforderte Seele belegt werden. Auch 
Kurland kann nach der Allerhöchsten Ukase, diejenigen Leute, wel­
che vor dem 9. April 1797, nach andern Gouvernements gelau­
fen sind, nicht zurückfordern; (wenn aber ein solcher Laufling zu 
seinem Erbherrn von selbst zurückkömmt : so kann ihn der Erbherr 
behalten. 

§. 11, 
Es soll nicht eher ein Termin zur gerichtlichen Extradition 

ausgegeben werden; als bis der hier im Lande Unbesitzliche wegen 
der Kosten, Kaution geleistet hat. 

§. 12. 
Die Hauptmannsgerichte müssen darauf sehn: daß keiner un-

verpaßte noch solche Leute halt/ welche nach dem 9. April 1797 ge­
laufen sind. In diesem Fall wendet man sich an die Hauptmanns­
gerichte, welche polizeymäßig die Wahrheit der Sache untersuchen 
und über die Auslieferung und Kostenerstattung, auch gesetzliche 
Strafe erkennen müssen. Von ihrem Urtheil geht die Appellation 
mit devolutiver und suspensiver Würkung an das Oberhauptmanns­
gericht. Bestätigt dieses das Urtheil; so hat zwar die Appellation 
statt, allein in Rücksicht der Extradition nur mit devolutiver, in 
Rücksicht der Kosten, Schäden und Strafen aber mit suspensiver 
und devolutiver Kraft. 

§. 1 
Die Lauflinge sollen mit Weib und Kinder, auch ihrer beweg­

lichen Habe extradirt, und der Ersatz des Vorschusses nicht zugestan­
den werden. 

§. 14. 
Wer jemand als Laufling reklamirt, hat nur die Entlaufung 

und nicht das Dominium zu erweisen nbthig. 
11 
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§- -5-
Wendet der Angeforderte die Exception seiner Freyheit ein; 

so soll er zwar ausgeliefert, ihm aber sein Recht zur Freiheitsrekla­
mation offen gelassen werden. 

Kapi te l  Vl .  

Vom Exekutionsprozeß in li^cks. 

§. r. 
Dieser Prozeß soll statt haben auf klaren Siegeln und Brie­

fen, oder wie die Landesstatuta sich ausdrücken: aus irittr-umen-
tis lihuiclis 8c 

« §» 2. 
Ein Inürunierituni Ii^ui6uni 8c Zuai-anNMtuln ist ein 

solches, das keinen Mangel der Aechtheit an sich tragt und aus dem 
klar zu ersehen ist: der Schuldner, der Glaubiger, der Grund der 
Schuld, die Qualität und Quantität der Schuld, die Zeit und 
der Ort der Zahlung und endlich darin ein Unterpfand verschrieben 
ist, generaliter oder specialiter. 

§. Z. 
Die Schuldverschreibung muß den gesetzlichen Vorschriften 

gemäß abgefaßt seyn. 

§. 4. 
Die Obligation oder Schuld- und Pfandverschreibung muß 

im Gericht gehörig ingrossirt und korroborirt seyn. 
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§» 5* 
Schuld- und Pfandverschreibungen der Frauenspersonen müssen 

von einem Assistenten zugleich unterzeichnet seyn, jedoch ist die Klau-
sul bey den Entsagungen: „so wahr mir Gott helfe," unnöthig. 

§. 6. 
Es muß auf der Schuld die landübliche Aufsage erfolgt seyn, 

welche bey solchen Verschreibungen nicht erfordert wird, in denen 
die Zahlung ohne Aussage versichert worden ist. 

§. 7-
Eine außergerichtliche Aussage hat dieselbe Wirkung, wenn 

der Schuldner sie in Kraft einer gerichtlichen angenommen hat. 

§. 8. 
Hat der Glaubiger die Zinsen angenommen, so kann er keine 

Exekution nachsuchen, bis er nicht eine neue gesetzliche Aussage ver­
anstaltet hat. 

§. 9-
Wenn der Schuldner die Zahlung in dem bestimmten Termin 

auf einer liquiden und guarantigirten Schuldverschreibung nicht 
geleistet hat; so kann der Glaubiger mittelst einer Supplique bey dem 
Oberhofgericht einkommen und bitten: es möge dem Schuldner die 
Bezahlung des Kapitals mit Zinsen und Kosten in der Frist von sechs 
Wochen, die A tempore inünumi inoniwril gerechnet wird, 
aufgeben. 

§. IO. 
Das Oberhofgericht erlaßt ein solches Monitorium, und der 

Supplikant muß die Insinuation gehörig besorgen. 

ii > 
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§. i l. 

Der Schuldner muß in der bestimmten Frist entweder den 
Gläubiger zufrieden stellen, oder mit einem Gegenbericht ein-
kommen. 

§. 12. 

Der Gegenbericht wird dem Gläubiger kommunicirt. 

§. i z. 
Es werden gegen klare Siegel und Briefe, keine andere Ex-

ceptiones zugelassen, als: daß die Aufsage nicht gehörig geschehen 
sey, daß die außergerichtliche Aufsage nicht akceptirt worden, daß 
die Interessen nach der Aufsage angenommen worden, daß der 
Termin der Zahlung noch nicht da ist; ferner die Lxceptiones 
CIoinpensAtionis, solutionis) i-ei^nckcatX und ti^nsactionis; 
der Bürge hat auch noch die Lxceptiones excuüionis, cZiviüo-
nis, et cecienclarnni Actionnm. Die eidliche Dissefsion wird 
nur dann geltend erkannt 5 wenn die Unterschriften von einer glaub­
würdigen Gerichtsperson nicht rekognoscirt sind. Zu der Exceptio 
solutionis gehört auch die Exceptio nioniücationis. 

§. 14. 
Wenn der Schuldner auf dem Monitorio gar nicht einge­

kommen ist: so wird auf Antrag des Gläubigers die Exekution 
verhängt. 

§. -5« 
Ist er mit seinen Behelfen eingekommen; so wird (der Gläu­

biger möge hierauf in sechs Wochen erwiedert haben oder nicht,) 
auf Antrag des Gläubigers, nunmehro vom Gericht nach Maaß-
gabe dessen erkannt, wie der Schuldner seine im §. angezeigte 
Einwendungen in continenü liquid gemacht hat oder nicht. 
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' §. i6. 
Hat der Schuldner die Einwendungen liquid gemacht; so 

wird die Sache an das ioi-nin coinpmens verwiesen. 

§. 17. 
Hat er sie aber nicht in conünenü liquid gemacht; so wird 

die Exekution verhangt, und der Schuldner mit seinen Exceptionen 
und Gegenforderungen an das kompetente Gericht verwiesen. 

§. 18. 
Zum Beweis in conünenti gehören klare Dokumente. Die 

Zeugenbeweise und Eidesdelationen auch andere Beweismittel, 
erfordern mehrere Zeit und Untersuchung und können also nicht als 
Beweise in continenli angenommen werden» 

§. 19. 
Das Oberhofgericht soll bey Verhangung der Exekution auf 

den Landesschluß von 1684 den 8.July K.8. die Kom.Decision von 
1717 36 6es. IZ n. 2. 8c n. 4. und auf §. 192 der Stat, Rück­
sicht nehmen. 

§. 20. 
Das Exekutionsmandat geht an das kompetente Haupt­

mannsgericht, das ein Gerichtsglied mit Zuziehung eines Sekretars 
oder Kanzeleybeamten delegirt. 

§.21. 
Der delegirte Richter sezt und macht den Termin bekannt, 

wie bey dem Restitutionsprozeß. Es finden hier ihre Anwendung 
die Ken. 

§. 22. 
Der Exekutionsrichter kann auf gar keine Exceptioües refiek-
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tiren, weil der Schuldner solche bey dem Oberhofgericht anzubrin-
gel: gehabt hat. 

§. 2Z. 

In Rücksicht der Jntervenienten muß sich der Erekutionsrick-
ter uach der Kom. Decision v. 1717 ^c! cies. iz n. i et n ^ 
und nach dem Landesschluß 1684 den 8. July §. 8 benehmen. ' 

§- 24. 

Widersezt sich der Schuldner; so verhängt das Oberhofqe-
richt die Exekution mit bewafneter Hand. Uebrigens qelten kier 
die Verordnungen der §en. ^ 

Kapi te l  VI I .  

V o m  W e c h s e l p r o z e ß .  

§. i. 
Der Wechselprozeß hat aus trajstrten und trocknen Wechseln 

statt; welche mit denen im russischen Wechselrecht ftstgesezten Er­
fordernissen versehn und von solchen Personen ausgestellt sind, die 
sich nach Wechselrecht verbinden können. 

§. 2. 

Wenn der Wechsel gehörig protestirt worden; so kann der 
Inhaber sich mit seinem Exekutionsgesuch bey dem Oberhofgericht 
melden. Der Inhaber muß den Wechsel in onxinsli nebst den 
dazu gehörigen Protesten und übrigen zur Begründung der Wech-
seiklage etwa erforderlichen Dokumenten sogleich beybriugeu. 

§. z. 
Wenn sich das Gericht überzeugt hat: daß die Fähigkeit des 
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Beklagten zur Wechselausstellung, und die Wechselklage gegründet 
ist, und daß auch bey einem von einem Edelmann ausgestellten 
Wechsel die Landesübliche Aufsage vorangegangen ist, (welche bey 
der intendirten Exekution im Vermögen um so mehr erforderlich ist, 
als der Wechsel nur eigentlich eine persönliche, zur Haft oder Be­
zahlung berechtigende Verbindlichkeit involvirt): so giebt es dem 
Hauptmannsgericht den Befehl zur Exekution; widrigenfalls ver­
weiset es den Klager zum ordinairen Rechtsgange. 

§. 4. 
Das Hauptmannsgericht delegirt sofort ein Gerichtsglied zur 

Eintreibung der Wechselschuld. 

§* 5» 
Der delegirte Richter innotescirt dem Beklagten acht Tage 

vorher den Termin, erscheint daselbst mit einem Sekretair oder 
andern Kanzeleybeamten und begründet die Gerichtsbarkeit. 

§. 6. 
Ist Beklagter weder in Person noch in Vollmacht gegenwar­

tig: so verfährt er mit der Vollziehung. 

§. 7. 
Wenn der Beklagte in Person oder Vollmacht erscheint; so 

wird er mit folgenden Einwendungen zugelassen, als: der eidlichen 
Diffession, der Exception gegen die Form des Wechsels und seine 
Wechselkraft, der exceptio cloli, nietus, vis, eompenlAtionis, 
ti-3ns2cnonis i-ei ^'uclic3tX und solutionis. Beweist er diese 
Lxcepriones in eonünenti: so verweist der Exekutionsrichter 
den Wechselkläger acl lorum competens und kondemnirt ihn in 
Erstattung der Kosten. Voll diesem Urtheil hat die Appellation 
am Oberhofgericht suspensive und devolutive Kraft. 
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§. 8. 
Wenn er aber seine Einwendungen nicht in commenti dar-

thut: so spricht der Exekutionsrichter auf die Exekution für Ka­
pital, Rekambien, Schaden und Kosten. Die Appellation von 
diesem Urtheil hat nur devolutive Kraft. 

§. 9» 
Die Exekution wird zuerst an das Mobiliarvermögen, wel­

ches sofort verauktionirt wird, verrichtet, und wenn solches nicht 
zureicht, ein Unterpfand nach §. dem Glaubiger angewiesen. 
Langt auch dieses nicht hin: so kann auf Antrag des Wechselgläu-
bigers der persönliche Arrest verhangt werden. Der delegirte Rich­
ter arretirt alsdann den gegenwartigen Schuldner und das Haupt­
mannsgericht erlaßt einen Kaptivationsbefehl in Betref des abwe­
senden; auch kann die Gouvernementsregierung zur Allgemeinma-
chung dieses Kaptivationsbesehls requmrt werden; wie solches dem 
§. Z4. der Stat. gemäß ist. 

§. IO. 
Durch die Provokation zum Konkurs wird der Wechselpro­

zeß sistirt. 
§. ii. 

Gegen eine Konkursmasse hat kein Wechselprozeß statt. 

§. 12. 

Der Wechselinhaber kann aber, wenn er im Konkurs leer 
ausgeht, auf die persönliche Arretirung dringen. 

§. i z. 
In dem Kapitel vom Konkurs ist bestimmt, in welcher Art 

Wechsel locirt werden sollen: so daß Wechsel nach unsern Landes­
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gesehen, und wie es Kapitel §. naher bestimmt und der Er­
haltung des Eigenthums gemäß ist, allen hypothekarischen Gläu­
bigern und privilegirten Personen nächsteht, und seine Befriedigung 
in der vierten Klasse erhält. 

§. 14. 

Gegen Resistenten bey einer Exekution eines Wechsels wird 
nach §. verfahren. 

Kapi te l  VI I I .  

Vom Arrestprozeß und Sequestrationen. 

§. 1. 
Ein Personalarrest ist wenn einer Person die Verlassung ei­

nes Hauses oder Ortes untersagt; oder wenn ihr Wache ins Haus 
gelegt; oder sie ins Gefängniß gebracht wird. 

5. 2. 

Der Realarrest wird dadurch angelegt, wenn jemanden sein 
Dispositionsrecht über das Seinige zur Sicherstellung der An­
sprüche cines andern, beschränkt wird; oder wenn ihm eine beweg­
liche Sache-genommen; oder einem dritten Inhaber die Auslieferung 
von Sachen, Geld und Aktivforderungen verboten; oder der Ver­
kauf einer Sache untersagt wird. 

§* 
Sequestration heißt die Wegnahme des Vermögens und Ue-

bergebung desselben an einen dritten, zur Aufbewahrung mit oder 
ohne Verwaltung. 

12 
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§>4.  
Ein Arrest und eine Sequestration können sowohl provisorisch, 

zur Sicherstellung noch nicht ausgemachter Forderungen, als auch 
exekutivisch in Betref ausgemachter Forderungen, angelegt werden. 

§. 5. 
Der einen Arrest nachsucht, muß in continenu darthun: 

daß er eine, entweder unangestrittene oder höchst wahrscheinliche 
Forderung habe, und daß eine augenscheinliche Gefahr da sey, er 
werde ohne Arrest oder Sequestration um seine Forderung kommen. 

§.6. 
Bey Arrestanlegungen soll der §. 134. der Stat. und Kom. 

Absch. vom Jahr 1642 §. 12. beobachtet werden. 

§. 7. 
Ein Arrest oder die Sequestration muß bey dem Oberhofge­

richt nachgesucht werden; jedoch kann jedes Gericht, wo Gefahr im 
Verzuge zu besorgen ist, einen Arrest auf bewegliche Sachen und 
Aktivforderungen anlegen: welcher Arrest auf vierzehn Tage gilt, 
um die Bestätigung des Ob'erhofgerichts besorgen zu können. 

§. 8. 
Das Oberhofgericht soll, ehe es den Arrest nachgiebt, erwä­

gen, ob die Arrestverfügung wirklich zur Sicherstellung nöthig ist. 
Hat es hiebey Zweifel: so soll es vom Jmpetranten eine Kau­
tionsbestellung für alle Folgen des Arrestes verlangen, und nicht 
eher den Arrest nachgeben. 

§.9. 
In der Wahl der Arrestmittel muß das Gericht diejenigen 

erwählen: welche den Zweck der Sicherstellung mit der möglichsten 
Schonung des Jmpetraten erreichen und bewirken. 
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§. !O. - ' 
Wenn Jmpetrant in vier Wochen nach dem angelegten Arrest, 

die Sache oder Forderung, wegen welcher der Arrest oder die Se­
questration verhangt worden, im kompetenten Gericht nicht rechtsan-
hangig macht; so hört der Beschlag auf und soll vom Oberhofge­
richt sofort relaxirt werden. 

§. i i. 

Wenn jemand summarisch in continenti darthut: daß ihm 
. eine unbewegliche Sache gehört, und der Andere übel damit umgeht; 

oder daß er ein gleiches.Recht zum Besitz mit dem gegenwärtigen 
Besitzer hat, oder gar ein besseres e. Z. bey einer ungetheilten Erb­
schaftsmasse; oder daß er ein Recht zumMitbesitz habe: so soll vom 
Oberhofgericht die Sequestration nachgegeben werden. 

§. 12. 

Das Oberhofgericht soll einen Kurator ernennen, und dem . 
Oberhauptmann des Orts Befehl geben: nach vorhergegangenen 
vierwöchentlichen Jnnoteszensbefehl,.das Guth mit allen An- und 
Zubehörungen dem gegenwärtigen Besitzer abzunehmen, und dem 
Kurator zu übergeben. 

§. i?. 

Es kann weder ein Personal- noch Realarrest noch Seque­
stration gegen Vormünder, Kuratoren und Verwaltern, und ihr 
eigenes Vermögen, wegen Forderungen an denen, deren Person 
sie vertreten, statt finden. 

§. 14. 

Wider Gesellschaftsgenossen kann ein Arrest ;c. nur in Betref 
der Societatsschulden statt haben. 

12 5 
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§. IS-
^ Gegen Erben kann der Arrest:c. nur so weit die Erbschafts­

masse reicht, angelegt werden. 

§. 16. 

Die Appellation von Arrest-und Sequestrationsanlegung am 
dirigirenden Senat, hat nur devolutive nicht suspensive Kraft. 

§. 17. 
Bey Personalarresten, muß Jmpetrant dem Unbemittelten 

nach richterlichem Ermessen, Alimente reichen. 

§. 18. 
Alle Dispositiones des Jmpetraten, in Betref der mit Arrest oder 

Sequestration belegten Güter, Effekten u. f. w. die er wahrend der 
Dauer des Arrestes oder der Sequestration macht, sind null und nichtig. 

§. 19. 
Will ein Dritter bey dem eine Sache oder Person mit Arrest 

belegt ist, sich mit der Bewahrung und Bewachung nicht behelli­
gen: so hat er das Recht selbige dem Gericht einzuliefern, das auf 
Kosten des Jmpetranten, solches besorgen muß. 

§. 2O. 

Wenn ein Schuldner, bey dem ein Kapital mit Arrest belegt 
ist, ohne Gerichtseinwilligung Auszahlungen macht; so wird die 
Zahlung für nicht gescheht! angesehen. 

§. 21. 

Der Arrestbeschlag begründet bey dem Konkurs kein Vor­
zugsrecht. 

§. 22. 

Wenn der Jmpetrat eine hinlängliche Kaution bestellt, wor­
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über Jmpetrant -zu hören ist: so soll der Arrest oder die Sequestra­
tion relaxirt werden. 

Kapi te l  IX.  

Vom Provokationsprozeß. 

§. i. 
Zu diesem gehört der Diffamation - und. specielle Provo-. 

kationsprozeß. 

§. 2. 

Der erstere tritt ein: wenn jemand sich berühmt, Forderun­
gen, Ansprüche, oder Rechte an den andern zu haben, entweder in 
Betref seiner Person oder seines Vermögens; und wenn jemand al­
lerhand nachtheiliges oder schimpfliches dem andern nachsagt. 

Der Provokant muß in der Provokationsklage das Faktum 
bescheinigen, und es wird hier, wie bey jeder Klage, vom Gericht 
das Vorlaufige berichtigt. 

§»4» -
Die Ausladung geschieht mitderKlausul: daß Provokat er­

scheinen oder gewartig seyn soll, daß ihm ein ewiges Stillschweigen 
auferlegt werden wird. 

§. 5» 
Im Nichterscheinungsfatl wird nach dem Kontumazialprozeß 

verfahren. 
§. 6. 

Wenn die Parten erscheinen, und Provokat erklärt, daß ihm 
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keine Ansprüche zukommen: so wird dem Provokanten ewiqes 
Stillschweigen, mit Kompensirung der Kosten, auferlegt. 

- §. 7. 

Wenn der Provokat erklart, daß er seine Ansprüche geltend 
machen wolle: so hört der Provokationsprozeß aus, und er muß 
sofort seine Hauptklage anbringen. ^ 

§. 8. 
Wenn er sich zu der Diffamation bekennt: so hat die Vor­

schrift des vorigen §. statt. 

§> 9. 
Leugnet aber Provokat, sich der Ansprüche gerühmt oder der 

Diffamation schuldig gemacht zu haben: so muß Provokant die 
Diffamation beweisen, und Provokat hat den Gegenbeweis. Von 
dem Urrheil über diesen Streit, kann mit suspensiver und devoluti­
ver Würkuug appellirt werden. 

§. 'IO. 

Ist es ausgemittelt, daß die Diffamation stattgehabt hat« 
so wird dem Provokanten nunmehro die Aufnehmung seiner Klage 
aufgelegt, oder widrigenfalls ihm ein ewiges Stillschweigen geboten. 
Der Verlierende muß die Kosten nach richterlicher Ermäßigung dem 
Obsiegenden bezahlen. 

§> ii. 
Wird ausgemittelt, daß die Diffamation nicht statt gehabt 

hat: so wird Provokat entbunden und Provokant in den Kosten­
ersatz , nach richterlicher Ermäßigungverurtheilet. 

§. 12. 

Wenn Provokat zwar Ansprüche zu haben gesteht, allein nicht 
verbunden zu sepn glaubt, die Forderung gleich anstellen zu müssen; 
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so müssen diese Gründe erst untersucht und über selbige erkannt 
werden. 

§- rZ. 
Provokat wird hierauf entweder zur Anbri'tMNg seiner Klage 

poena pei-pewi ülenlü verurtheilt, oder ihm die Anstellung 
der Klage auf eine andere Zeit offen gelassen. Von dem Urtheil 
über diefen Streit, hat die Appellation suspensive und devolutive 
Kraft. . ' 

§. 14. 
Der specielle Provokationsprozeß findet seine Anwendung: 

wenn jemand wider die, einem andern zustehende Klage und Forde­
rungen, solche Einwendungen hat, durch die jene ganz oder zum 
Theil gehoben werden; gleichwohl befürchten muß, um seine Ver­
teidigung zu kommen, wenn der Klager langer die Anstellung der 
Klage aussezt. 

§. 15. 
Der Provokat wird mit der Bedrohung vorgeladen: daß er 

entweder erscheinen, oder gewärtig seyn soll, daß die Exceptiones 
des Provokanten für ewig geltend gegen seine Klage und Forderung 
erklärt werden sollen. 

§. 16. 

Im Nichterscheinungsfall wird nach dem Kontumazialprozeß 
verfahren. 

§. 17. 
Wenn die Parten erscheinen, und der Provokat erklart: er 

wolle seine Klage gegen den Provokanten anstellen: so hört der 
Provokationsprozeß auf, und wird in der Hauptsache nach Vor­
schrift der Prozeßordnung verfahren. 



96 

- §. iZ. 
Läßt der Provokat sich auf die Exceptiones ein; so hat Pro­

vokant den Beweis und Provokat den Gegenbeweis, und es wer­
den, je nachdem sie erwiesen oder nicht erwiesen sind, die Exeeptio-
nes für ewig statthaft oder für unerwiesen erklärt, auch der Verlie­
rende zum Kostenersatz verurtheilt. Die Appellation hat mit su­
spensiver und devolutiver Kraft statt. 

5. 19. 

Will der Provokat weder feine Klage anstellen, noch sich auf 
die Exceptiones einlassen: so werden die Exceptiones für von ihm 
zugestanden erklärt, und er hat gar keine Appellation. 

Kapi te l  X.  

Vom Verfahren gegen Verschollene. 

§. 1. 
Den Abwesenden soll vom vormundschastlichen Amte ein Ku­

rator gesezt werden. 
§. 2. 

Die nächsten Verwandte sind bey eigener Verantwortlichkeit 
verbunden, solche Fälle bey dem Gericht anzuzeigen. 

§. Z. 
Wenn der Abwesende schon in dem Atter von 70 Jahren ist: 

so soll der Kurator, bey dem Oberhofgericht, den Ediktalprozeß gegen 
den Abwesenden nachsuchen. 

§. 4» 
Wenn sich Per Abwesende nicht meldet; so wird er für todt 
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erklart und das Vermögen seinen nächsten, sich legitimirten Erben 
zuerkannt; im Fall aber gar keine Erben sind/ der Wittwen- und 
Waisenkasse des Kreises zugesprochen. 

§»5» 
Wenn der Verschollene oder dessen Erben sich auch hernach, 

nach dem Ediktalurcheil melden oder finden; so werden sie gar nicht 
mehr gehört; esfeydenn, daß der Verschollene darthun kann/ daß 
er, als das Ediktal ergangen, noch nicht siebenzig Jahr zurückge­
legt gehabt, als in welchem Fall allein, das Oberhofgericht ihn in 
integrum restituiren kann. Doch kann er nur das Quantum, 
welches durch das Ediktalurcheil zuerkannt worden ist, nicht aber die 
Zinsen, noch von den Güthern die Nutzung fordern. 

Kapi te l  XI .  

Von der Wahn- und Blödsinnigkeit/ auch Prodigalitäts-
Erklärung. 

§. i. 
Den Wahn- und Blödsinnigen, auch den Verschwendern sol­

len Kuratores gesetzt werden. 

§. 2. 

Jeder gute Staatsbürger, insbesondere aber Verwandte und 
Prediger sind verpflichtet, dem Vormundfchastsamte eine Anzeige 
über Wahn- und Blödsinnige zu machen. Das Gericht soll, auf 
geschehene Anzeige sogleich summarisch die Sache untersuchen und 
bey befundener Wahrheit einen Kurator bestellen. Jedoch ist die 

-z 
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Appellation den Interessenten mit devolutiver, nicht aber mit su­
spensiver Kraft, von dieser Verfügung freygestellt. 

§. z. 
In Betref der Verschwender, so können nur Verwandte Va­

ter- oder mütterlicher Seite, die Anzeige darüber machen. Es soll 
alsdenn übrigens nach §. verfahren werden. 

§» 4» 
Die Aufhebung der Wahn- Blödsinnigkeits- und Prodigali­

tätserklärung aus dem gesetzlichen Grunde „derAufhörung der Ursa­
chen," kann von dem Vormundschaftsamte gefchehn; jedoch mitOf-
fenlassung der Appellation an das Oberhofgericht, mit suspensiver 
und devolutiver Kraft. 

Kapi te l  XI I .  

Von vormundschastlichen Prozessen. 

§. i. 
Wenn der zum Vormund zu Ernennende gesetzliche Entschul­

digungsursachen hat; so soll er bey eigener Verantwortung die Vor­
mundschaft annehmen, kann aber mit seinen Entschuldigungen bey 
dem Vormundschaftsamte einkommen. Findet das Gericht solche 
gegründet: so soll es ihn dispensiren und sofort einen andern ernen­
nen, der die Vormundschaft von jenem übernehmen und seine etwa-
nige Notata gegen dessen Verwaltung machen muß. Wird er nicht 
difpensirt, so kann er von dieser Resolution an das Oberhofgericht 
appelliren; muß aber einstweilen die Vormundschaft konmmiren, bis 
das Oberhofgericht erkannt hat. 
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§. 2. 
Streiten mehrere Personen über das Recht ;ur Vormund­

schaft; so ernennt das Vormundschaftsamt einstweilen Kuratores 
zur Verwaltung der Vormundschaft, und sezt allen Streitenden ei­
nen Termin, in welchem ein jeder einen Vortrag zur Deducirung 
seiner Rechte zur Tutel hat. Hierauf erkennt das Vormund­
schaftsamt, und ernennt zwey Vormünder im Gefolge seines Er­
kenntnisses. Von diesem kann mit suspensiver und devolutiver 
Würkung an das Oberhofgericht appellirt werden, bis zu dessen 
Entscheidung die Kuratores fortdauern. 

§. z. 
Wenn das vormundschaftliche Amt entweder selbst wahr­

nimmt, daß die Vormünder schlecht ihre Pflichten erfüllen und De­
fekte in ihren Rechnungen sind, oder wenn solches von Mitvormün­
dern oder einem andern nahmhaften rechtschaffenen Manne angezeigt 
wird, so hat es das Recht: dem Vormund einstweilen die Verwal­
tung zu nehmen, Kuratores zu ernennen, und dem verdachtigen 
Vormunde einen Termin zu seiner Rechtfertigung anzusetzen. 

§. 4. 
In dieser Sache soll summarisch verfahren werden. Recht­

fertigt er sich: so soll er wieder eingesezt werden; wo nicht, so wird 
er förmlich removirt und zum Ersatz kondemnirt. Von diesem Er-
kenntniß hat die Appellation statt, und bleiben dieKuratores bis 
zum erfolgten Erkenntniß des Oberhofgerichts. 

,§. 5. 
Sind die Pflegebefohlene bey erreichter Majorennitat mit der 

Rechnungslegung unzufrieden; so soll das Vormundschaftsamt 
einen Termin denen Vormündern ansetzen, und nach summarischer An­
hörung der Notaten und Belege, erkennen was Recht ist. Von 

!Z 
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diesem Erkenntniß hat die Appellation mit bloßer devolutiver Kraft 
statt. 

§. 6. 
Alles dieses findet auch in Absicht der Kuratoren statt. 

Kapi te lXM. 

Von Grenzkommissionen. 

§. i. 
Auf Befehl des Kameralhofes in Kronsgrenzsachen, und auf 

Ansuchen der Parten in Privatgrenzsachen, soll das Oberhaupt­
mannsgericht ein stimmendes Glied seines oder des Hauptmanns­
gerichts zu Grenzkommissionen delegiren. 

§. 2. 

Der delegirte Richter soll verfahren nach Theil z. Kap. z. 
§. 6. 7. 8.9. II» 12. 14. 15. l6. 17. IZ. 19. 2O. 21.22. 2Z. 

§..Z-
Das Oberhauptmannsgericht fallt das Urtheil, von welchem 

die Appellation an das Oberhofgericht mit suspensiver und devolu­
tiver Kraft geht. 

§» 4* 
Wenn gar nicht appellirt, oder die Appellation desert gewor­

den, oder von der höchsten Instanz erkannt worden ist: so delegirt 
das Oberhauptmannsgericht ein stimmendes Glied, seines oder des 
Hauptmannsgerichts, um die Grenze nach dem Urtheil zu reguliren, 
ju bemahlzeichnen, und jedem Theil einen Grenzdukt zuzustellen. 
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§. 5^ 
Gegen Resistenten bey der Grenzkommission, oder bey der 

Grenzregulirung, wird nach denen im Restitutionsprozeß festgestell­
ten Grundsätzen verfahren. 

§.6. 
Der delegirte Grenzrichter soll, so viel möglich, die Sühne ver­

suchen. 

§. 7. 
Es wird überhaupt für alle Delegationen in Restitutionen, 

dem Arbitrairgericht, Grenzkommissionen u. s. w., ein für allemal 
in Gemäßheit des Projekts zur Organisation der Behörden festge­
stellt: daß der delegirte Richter anßer den Meilengeldern, für jeden 
Termin 40 Rthlr. Alb., und der Sekretair oder dessen Stellvertre­
ter 2O Rthlr. Alb. erhalten soll. 

§. 8. 
Die Kosten in allen solchen Fällen muß Jmpetrant vorschie­

ßen und der Verlierende tragen. 

Kapi te l  XIV.  
X, 

Von Theilung des gemeinen Guthes und Erbschafts-
Theilungen. 

§. 1. 
Ein jeder Theil kann bey fehlgeschlagener gütlicher Ausein­

andersetzung auf die gerichtliche dringen, und sich bey dem kompe­
tenten Oberhauptmannsgericht melden. 
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§. 2. 
Das kompetente Oberhauptmannsgericht ftzt einen Termin 

an, und ladet dazu alle Interessenten aus. Es wird hier nach den 
Grundsätzen des summarischen Prozesses Theil z. Kap. z. §. 9. 
11. 12.14. 15.16.17.18. 19. 20. 21. 22. verfahren, und wo 
es ndthig ist, ein Gerichtsglied zur Abhdrung der Zeugen und zur 
Lokalmspektion delegirt. 

§. Z» 
Die Appellation von einem Urtheil in Theilungen des gemei­

nen Guthes oder einer Erbschaft, hat zwar sowohl suspensive als 
devolutive Kraft; allein es soll alsdann die Sequestration eines 
solchen Gegenstandes, auf Ansuchung dessen, der im Oberhaupt­
mannsgericht obgesieget hat, vom Oberhofgericht nachgegeben wer­
den, wenn sie nicht schon vorher nach §. geschehen ist. 

Kapi te l  XV.  

Von Arrendekommissionen auf Kronsgüthern. 

K. 1. 
Der Kammeralhof kann zu diesen Kommissionen, sowohl in 

Betref der Untersuchung, als Abnahme und Uebergebung der Krons­
güter, Glieder des Oberhaupt- und Hauptmannsgerichts befehligen. 

§. 2. 
Diese Kommission muß ihre Termine wenigstens 14 Tage 

vorher dem Arrendebesitzer innotesciren. 

§. Z. 
Es soll bey denselben wie bisher c!e üinplici et piano zwar 
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Verfahren/ aber das inquisitorische Abfragen der Klagen vom Ge-
hieth, als etwas die Gerechtigkeit verletzendes / unterbleiben. Die 
Kommission kann alle Bauern und jeden einzeln überhaupt nur fra­
gen: ob und worüber sie zu klagen haben/ und worin ihnen Ueber-
last geschehen ist. — Die Wirthschastsältesten können hingegen 
nach Maaßgabe des Kontrakts, über die geführte Wirthschaft ver­
nommen werden. 

§. 4» 
Es werden die Notata dem Arrendebesitzer mitgetheilt/ und 

seine Belege entgegengenommen. Wenn er es zu seiner Verteidi­
gung nöthig findet; so müssen die Leute eidlich abgehört/ und über 
die von ihm vorgelegte Fragen vernommen werden. 

§. 5. . 
Wenn der Arrendator von dem Deciso an das Oberhofge­

richt appellirt; so muß er entweder das Aberkannte baar deponiren, 
bey der Kommission, welche es im Oberhauptmannsgericht nieder­
legt , oder sich schriftlich verbinden: das Aberkannte in 4 Wochen 
bey dem Oberhauptmannsgericht einzubringen. Alsdann soll ihm 
die Appellation nachgegeben werden. 

§. 6. 
Wenn er in 6 Wochen/ vom Tage des Decisi gerechnet, im 

Oberhofgericht die geschehene Deponirung der aberkannten Summe 
nicht beweist; so soll er mit seiner Appellation gar nicht gehört, auch 
auf Requisition des Kameralhofes von der Regierung die Exekution 
gegen sein Vermögen sofort verhängt, er auch im Fall der Nicht-
hinlänglichkeit, persönlich arretirt werden können. 

§. 7. 
Es sotten gar keine Untersuchungen auf Kronsgütern ohne 

die Gegenwart eines Richter^ geschehen. 
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Kapi te l  XVI .  

Vom Konkursprozeß vor dem Oberhofgericht. 

A b s c h n i t t  I .  

§. l. 
Die Sicherheit des Eigenthums, dieser Grundpfeiler aller 

Staaten, erfordert es: daß jeder bey dem beschüzt und erhalten wer­
de, was er nach den Gesetzen, Gewohnheitsrechten und Formen 
des Landes, wie sie zur Zeit des Erwerbes galten, erworben und 
erlangt hat. Auch kann niemals einem Gesetz eine zurückwirkende 
Kraft beygelegt werden. Im Gefolge dieser geheiligten Grundsatze 
werden alle, sowohl beendigte, als vor Konfirmation dieser Prozeß­
ordnung, pendent gewordene und noch pendente Konkurse, in ihrer 
vollen unverbrüchlichen Rechtskraft bestätigt, in der Folge aber sol­
len alle Konkurspryzesse nach den folgenden Vorschriften behandelt 
werden. 

§. 2. 

Der Konkursprozeß über das Vermögen des Adels und über 
alle Landgüter, wird unmittelbar vor dm Oberhofgericht behandelt. 

§. 3. 
Der Endzweck des Konkursprozesses ist: daß die sämmtlichen 

Glaubiger eines unzahlbar gewordenen Schuldners aus dessen Ver­
mögen nach der Ordnung, in welcher die Gesetze ihre Forderungen 
aufeinander folgen lassen, befriedigt werden. 

Der Konkurs besteht aus den drey Geschäften: der Ausmitte-
lung des Aktivvermögens des Gemeinschuldners, der Liquidation 
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aller Forderungen an dasselbe, und der Auseinandersetzung ihrer 
Priorität oder Ordnung, in welcher sie ihre Befriedigung erhalten 
sollen. 

§. 5. 
Je leichter in diesem Prozeß bey dem Zusammenstoß so vieler 

verschiedenartiger Forderungen, Verwirrung und Unordnung ein­
schleichen kann; desto sorgfaltiger soll das Gericht für das Wohl 
der ganzen Masse und jedes einzelnen Interessenten sorgen, auch 
mit unerbittlicher Strenge auf die bestimmten Formalitaten und 
Gesetze sehen. 

§. 6. 
Der Konkurs gründet sich auf die Unzulänglichkeit des Ver­

mögens des Gemeinschuldners zur Befriedigung der Gläubiger; 
denn so lange der Schuldner lediglich nur unzahlbar ist, können die 
Gläubiger das Ihrige durch Exekution erhalten. 

§. 7. 
Von der Zeit an, da der Gemeinschuldner unzahlbar gewor­

den, bis zu dem Augenblick, da der Konkurs richterlich verhangt 
worden ist, wird der Konkurs als imminent angesehn; welches die 
Würkung hat: „daß der Gemeinschuldner zwar bis dahin die Dispo­
sition seines Vermögens behält, allein alle in fi'Aiicäem der Gläu­
biger geschehene Dispositionen vernichtet und derart veräußerte 
Grundstücke, nach der gesetzlichen Vorschrift, vindicirt werden 
können." 

§. 8. 
Mit dem Augenblick des Bescheides, „durch den der Konkurs 

verhangt wirdtritt der materielle und formelle Konkurs ein und 
dauret bis zur Rechtskraftigwerdung des Designationsurtheils. 

14 
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Der Gemeinschuldner verliert in dieser Zeit die Disposition seines 
Vermögens, und mithin sind alle Veräußerungen, die er seit dem 
Augenblick des gedachten Bescheides unternimmt, ipso null 
und nichtig. Alle in den Gerichten der Provinz anhängige Pro­
zesse jeder Art, gehören nunmehro vor dem Konkursgericht, in der 
Lage, wie sie zur Zeit des erösneten Konkurses gestanden und alles 
exekutivische und Wechselverfahren wird sistirt. Das sammtliche 
Vermögen des Gemeinschuldners wird unter kuratorischer Verwal­
tung gesezt und die Bezahlung der Zinsen hört auf: außer an dieje­
nige, welchen in dieser Prozeßordnung die Zinsenzahlung während 
dem Konkurse zugestanden werden. 

§. 9. 
Einem Gemeinschuldner, der durch unverschuldete Unglücksfäl­

le arm geworden ist, sollen während dem Konkurse nach richterlichem 
Ermessen, falls die Gläubiger sich nicht mit ihm einigen, Alimente 
ausgesezt werden. Hat er bonis cedirt und kann er nachweisen, 
„daß er nicht durch Verschwendung, sondern nur durch unglückliche 
Ereignisse in Verfall gerathen ist;" so sollen ihm nothdürftige Ali­
mente, bis er zu besserm Wohlstande kommt, nach richterlichem Er­
messen bestimmt werden. Die Appellation von dem Bescheide über 
dergleichen Alimente hat keine suspensive, wohl aber devolutive Kraft. 

§. IO. 

Was die 6360 in lolumm oder Anbietung von Effekten und 
Grundstücken an Zahlungs statt betrist; so soll es bey den desfaUs 
bestimmenden Landesgesetzen bleiben, und die Berechnung nach den­
selben Grundsätzen geschehen: wie solches in dieser Prozeßordnung 
für Exekutionen sestgesezt ist. 

§. 11. 
Alle zur Konstituirung der Aktivmasse nöthige richterliche Ver-
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fügungen sind bey dem Konkursgericht nachzusuchen, und von dem­
selben zu erlassen. 

§. 12. 

Der Gemeinschuldner kann von dem Augenblick ab, „da er 
unzahlbar geworden und der Konkurs über ihn verhangt ist," ohne 
Einwilligung seiner Glaubiger, die ihm zufallenden Erbschaften, 
zum Nachtheil seiner Glaubiger, weder antreten noch von sich ab­
lehnen. 

§. iZ. 
Das Konkursgericht kann zwar Akkorde zwischen den Glau-

bigern und dem Gemeinschuldner befördern; es fordert aber die Si­
cherheit des Eigenthums: daß die Einwilligung eines oder mehre­
rer Kreditoren keine verbindliche und zwingende Norm für die an­
dern Gläubiger fey. 

§. 14» 
Der Gemeinschuldner kann den Konkurs in jedem Augenblick 

heben, „wenn er alle Interessenten befriedigt und selbige ihre Zufrie­
denstellung vor den Akten verlautbaren." 

§. 15. 
Während des Konkurses müssen alle Krons- und Landesab­

gaben alle Kirchen und Schulgebühren aus den- Revenüen bezahlt 
werden; die Rückstände dieser Art aber müssen im Konkursgericht 
angegeben und nachgesucht werden. 

§. 16. 

Diejenigen, welche vor dem erösneten Konkursgericht Güther 
von dem Gemeinschuldner in Pacht genommen haben, müssen bey 
dem Pachtkontrakt bis zur kuratorischen Uebergabe des subhastirten 
und öffentlich verauktionirten Grundstücks an den Käufer, erhalten 

14 5 
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werden, und zahlen bis dahin den Pachtzins an den Kurator; sind 
aber verpflichtet, zur kuratorischen Uebergabe des Grundstücks an 
den Kaufer, in diesem Uebergabetermin das gepachtete Grundstück 
nach sechs Monaten vorhergegangener kuratorischer Aufkündigung 
an den Kurator abzutreten. Ware hingegen der Pachtkontrakt 
betrügerisch, zum Schaden der Glaubiger, abgeschlossen; so wird 
durch ein richterliches Erkenntniß der Kontrakt aufgehoben, und der 
Pachter gezwungen: das Grundstück in dem Zustande, wie er es an­
getreten hat und mit Erstattung der erhobenen Nutzungen, ohne alle 
Aufsage und ohne den mindesten Verzug zurück zu liefern. 

§. l?. 
Diejenigen, „welche aus Uebereinkunft mit dem Schuldner 

Immobilien im nutzbaren Pfandbesitz haben," müssen das Pfand­
stück zur Massa konferiren, und wenn selbige gleich die Zinsen wah­
rend des Konkurses von ihrer Pfandsumme bezieh»; so sollen sie 
doch in Betref der Pfandsumme nur nach Aelterthum der Korrobo-
ration ihres Pfandrechts unter die korroborirte, hypothekarische 
Schuldverschreibungen locirt werden. 

§. 18. 
Wenn ein Glaubiger seine Befriedigung vor eröfnetem Kon­

kurs erhalt; so kann das zur Befriedigung hingegebene nicht zurück­
gefordert werden, „es fey denn daß es in Grundstücken bestände, 
die anderen vorher schon durch gerichtliche besicherte Obligationen 
verhypotecirt sind." 

§. 19. 
Diejenigen, welchen durch vollzogene Exekutionen ein richter­

liches Unterpfand eingewiesen worden ist, müssen zwar das Pfand ad 
inallam konferiren, erhalten aber nicht nur die Zinsen während des 
Konkurses, sondern müssen auch aus dem Unterpfand, vor allen 
andern Gläubigern, befriedigt werden. 
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§. 20. 
Die Frauen und Wittwen erhalten für ihre erweislich zu ma­

chende und Parapharnalien, die Kinder für ihre mütterliche 
und anderweitige ?eeulia, wahrend des Konkurses die Zinsen; wel­
ches Vorrecht nur der Mann und die Kinder, nicht aber andere 
Erben der Frau genüßen. 

§. 21. 

Diejenigen, welche aus Erbschichtstheilungen ihre Erbtheile 
von Grundstücken nicht erhalten haben, genüßen die Zinsen wah­
rend des Konkurses. 

§. 22. 

Die Pflegbefohlenen des Gemeinschuldners genüßen die Zinsen 
für ihre Kapitalien, die der Gemeinschuldner zu sich genommen hat. 

§. 2Z. 

Damit sich jeder sichern könne; so sollen die Sekretakre, bey 
denen die Jngrossationen und Korporationen geschehen, bey Ex-
tradirung der Schuldenextrakte, zugleich „die ingrossirten Illata und 
Paraphernalien, die ingrossirte Erbschaftstransakte, diel'uloriA 
und lüni-atoi-W des Debitors, und solche Kaufbriefe, darin wegen 
des resiclui des Kaufschillings das Dominium reservirt worden 
istin den extradirten Schuldenverzeichnissen anmerken. Es sind 
dagegen alle Gerichte verpflichtet-: den gedachten Sekretairen eine 
Ab.chrift v n jcdem lutoiio oder (Xii-arorio zuzuschicken, das sie 
für einen Grundeigenthümer ausgefertigt haben. 

§. 24. 

Die der Konkursmasse etwas vorgeschossen haben, erhatten 
von dem Vorschusse Zinsen wahrend des'Konkurses. 
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§. 25. 

Diejenigen, welche an ein Grundstück korroborirte Forderun­
gen haben, die früher ingrossirt sind, als das Instrument, wo­
durch der Gemeinschuldner das Grundstück erworben hat, erhal­
ten aus dem Grundstück, wahrend des Konkurses, die Zinsen. 

§. 26. 

Diejenigen, welche ein Grundstück an den Gemeinschuldner 
verkauft und sich im korroborirten Kaufkontrakt das Eigenthum für 
den Rest des Kaufschillings, bis zur völligen Bezahlung ausdrück­
lich reservirt, auch sich gehütet haben, über das Residuum eine 
Obligation anzunehmen, erhalten die Zinsen wahrend des Konkur­
ses. Die aber eine Obligation über das Residuum angenommen 
haben, können nur wie andere Kreditoren aus Hypothekarischen 
korroborirten Schudverschreibungen, behandelt werden. 

§. 27. 

Die etwas aus Vermachtnissen, oder Donationen, oder an­
dern lukrativen Titeln vom Gemeinschuldner zu fordern haben, kön­
nen nicht eher etwas erhalten, als bis alle Gläubiger für Kapital 
und Zinsen befriedigt sind. 

Abschnitt 11. 

Von Erdfnung des Konkurses. 

§. i. 
Der Konkurs kann verhangt werde», wenn der Gemein­

schuldner bonis ceäu c oder zum Konkurs provoeirt. 
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§. 2. 

Der Konkurs wird verhängt: wenn gegen den Gemeinschuld­
ner exekutivische oder Wechselverfahren nachgegeben sind, und ein 
oder mehrere Gläubiger mit Nachweisung der gemeinschuldnerischen 
Vermbgensunzulänglichkeit zum Konkurs provociren. 

§. Z. 
Es tritt die Verhängung des Konkurse ein: wenn Erben der 

Erbschaft entsagen, oder wenn ein Kurator einer Erbschaftsmasse 
wegen ihrer Unzulänglichkeit zum Konkurs provocirt. 

§. 4-
Der Konkurs hat statt: wenn im Ediktalprozeß sich die Unzu­

länglichkeit ergiebt, und ein Interessent zum Konkurs provocirt. 

§. 5. 
Provociren ein oder mehrere Gläubiger zum Konkurs, außer 

denen eben angezeigten Fällen: so soll das Gericht das Gesuch dem 
Schuldner zur Beantwortung und Beybringung seiner Rechtsbe­
helfe, in einer peremtorischen Frist, von vier Wochen aclato in-
linnaüonis mittheilen; wofern nicht der Provokant in conti-
nenn die Unzulänglichkeit dokumentirt, oder eine gnügliche Kau­
tion für alle Folgen beybringt, „als in welchen Fällen ohne Kommu­
nikation der Konkurs aufGefahr des Provokanten verhängt wird." 

§. 6. 

Wenn der Gemeinschuldner auf das kommunicirte Gesuch, in 
der ihm geseztm Frist nichts antwortet; so wird der Konkurs ver­
hängt. Antwortet er, so wird nach Maaßgabe, wie er die Zu­
länglichkeit erweist oder nicht erweist, der Konkurs nachgegeben oder 
nicht. Indessen kann wahrend des Disputs über die Zulänglich­
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keit auf Gefahr und Antrag des Provokanten die Sequestration 
verhangt werden. 

A b s c h n i t t  l l l .  

Von der Ausmittelung/ Bewirtschaftung und Ver­
steigerung der Konkursmasse 

§. 
Sobald der Konkurs verhangt ist, so soll der Provokant so­

fort dem Gericht einen Kurator vorschlagen. Das Gericht soll 
entweder diesen, oder nach seinem eigenen Ermessen, einen andern 
wohlbesitzlichen Mann zum Kurator provisorisch bestellen; Auch 
soll es einen Befehl an den Gemeinschuldner erlassen: sein sammtli-
ches Aktiv-Vermögen, so wie er es, erforderlichen Falls, eidlich er­
harten kann, zur nützlichen Disposition für die Massa, sofort dem 
Kurator zu übergeben. Zugleich soll es einen offenen Sequestra­
tionsbefehl über des Gemeinschuldners Vermögen, durch Cirkuläre 
erlassen, und allen und jeden aufgeben, dem Gericht zu dessen wei­
tere Verfügung, bey strenger Verantwortlichkeit, anzuzeigen, „was 
etwa jemand dem Gemeinschuldner zu zahlen oder von ihm als ein 
Depot, Kommodat, Lokat, oder sonst an beweglichen und unbe­
weglichen Vermögen, unter irgend einem Titel, in Verwahrung 
und Besitz hatte." Im Verschweigungssall aber soll er zur Erstat­
tung des doppelten Werths der Verschwiegenen und nachmals ent­
deckten Substanz verpflichtet seyn. 
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§. 2. ' 

Der Kurator soll sofort mit Zuziehung des Protokollisten, 
vom Vormundschaftsamte das ganze Vermögen des Gemeinschuld­
ners, nach einem Jnventario abnehmen. Sollte der Gemeinschuld­
ner sich ihm widersetzen; so soll das Oberhofgericht, auf Bericht 
des Kurators, das Oberhauptmannsgericht befehligen: durch ei­
nes seiner Glieder die Abnahme und Abgabe, mit Zuziehung des 
Etats-Kommandos, nach vier und zwanzig stündiger vorangegan­
gener Jnnotescenz zu bewerkstelligen. 

Es soll der Kurator alle Mobilien, die nicht zur Wirtschaft 
iwthwendig gehören, versilbern und den Auktionstermin in den Mi-
tauschen Zeitungen dreymal bekannt machen. Hierauf aber die 
Auktion, mit Zuziehung des Protokollisten vom Vormundschafts­
amte, vollziehn. 

§. 4. 

Der Kurator konoi-uni muß die Konkursmasse nach beß-
tem Gewissen und Wissen verwalten, und über alles genau Rech­
nung ablegen. 

§. 5. 

Er muß alles, was zur Berichtigung der Konkursmasse er­
forderlich ist, wahrnehmen und wo es zweifelhast ist, bey dem Kon­
kursgericht um Verfügungen nachsuchen; welches nach Anhörung 
der Interessenten das erforderliche bestimmt. 

§. 6. 
Findet der Kurator Verpachtungen der Grundstücke vortheil-

.-5 
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hast; so muß er solches dem Konkursgericht unterlegen, welches 
desfalls die gehörigen Verfügungen trist. 

§. 7. 

Der Kurator erhalt von der reinen Einnahme jährlich sechs 
für hundert, und bey der Disposition vonLandgürhern überdem noch 
ein angemessenes vom Konkursgericht zu bestimmendes Deputat. 

§. 8. 
Wenn die Glaubiger mit dem Kurator unzufrieden sind; so 

können sie nach Mehrheit der Stimmen, welche nach der Größe ih­
rer Forderungen zu ponderiren sind, dem Gericht einen andern 
vorschlagen, der dann, nach Befinden der Umstände das nöthige 
zu verfügen hat. 

§. 9. 
Die Subhastation der liegenden Gründe kann erst auf Antrag 

des Provokanten oder des Konkursvertreters nach der Praklusiv-
sentenzverhängt, undmußdabey nachdem folgenden 18. Kapitel 
verfahren werden. 



A b s c h n i t t  I V .  

Von dem Verfahren der Ediktalladung/ der Liqui­
dation und Priorität. 

§. r. 

Innerhalb acht Tagen feit der Verhangung des Konkurfes, 
soll das Gericht die unmittelbare peremtorische Ediktalauöladung 
aller Gläubiger besorgen, und zum einzigen Angabetermin, der zu­
gleich peremtorifch seyn soll, acht nach einander folgende Sitzungstage 
anberaumen; den ersten Sitzungstag sechs volle Monathen vom 
Dato der Ediktalcitation gerechnet. Die Ediktalausladung soll 
in den Peterburger-, Moskauer-, Mitauschen-, und Hamburger­
zeitungen zu ^drey malen eingerückt werden. Der Provokant 
muß die Kosten vorschießen. 

§. 2. 

Der Provokant vertritt die Stelle des (^ratoi-is litis, und 
ist nur zur strengsten, jedoch nicht chikanöfen, sondern gesetz­
mäßigen Kontradiktion, der in Beziehung auf die Liquidität zu 
bestreitender Angabe; sondern zugleich auch zur strengsten Eintrei­
bung der Aktivschulden des Gemeinschuldners/ so wie überhaupt 
zu allen denen Handlungen verpflichtet, die zur Konstituirung der 
Masse erforderlich sind: wobey der Gemeinschuldner ihm die nöthi-
ge Aufklärungen und Beweise zu fuppeditiren hat. Ist aber fein 
Interesse den Verpflichtungen des Kontradiktoris entgegen; so 
muß auf Ansuchen eines oder mehrerer Gläubiger, ein besonderer 
Kontradiktor oder Konkursvertreter vom Gericht bestellt werden. 

-5 ^ 
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§. Z. 

Der Konkursvertreter erhält aus der Masse eine Mühvergü­
tung nach richterlichem Crmessen, im Verhältnis der Sache. 

§. 4» 

Ueber die Priorität streiten die Glaubiger unter sich. 

§. 5. 

Wenn die peremtorische Frist abgelaufen ist; so soll, auf An­
trag des Provokanten, oder des besondern Konkursvertreters der 
Präklusivbescheid erdfnet werden, und soll keiner, der sich anzuge­
ben versäumt hat, jemals gehört oder restituirt werden; da auf die­
sen Grundsatz die Sicherheit des Eigenthums und des Kredits 
beruht. . 

§. 6. 
In dem Präklusivbescheid wird zugleich der Termin zur Dispu­

tation über die Liquidität und Priorität anberaumt, wozu der erste 
Sitzungstag nach vier Wochen, vom Tage der Publikation des 
Präklusivbescheides bestimmt werden muß. Es soll in diesem Pro­
zeß ganz nach den Grundsätzen des summarischen Prozesses verfah­
ren werden; jedoch können, in wichtigen Fallen längere Dilationes 
aus wichtigen Ursachen verstattet werden. Auch wird zur Abkür­
zung der Dauer der Konkurse und Ediktalsachen verordnet: daß 
die für den ordinären Prozeß im zweyten Theil, im ersten Buch, 
§. 2. bestimmte Verordnug, auch in Konkurs- und Ediktalprozes-
sen beobachtet werden soll. 
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Abschnitt V. 

Vom Designationsurtheil. 

§. i. 

Nach geschlossenem Disputationsverfahren, soll in einem sofort 
zu eröfnenden, und durch die Mitauische Zeitungen bekannt zu ma­
chenden Bescheide, der erste Sitzungstag, „der vier Wochen nach 
Ablauf des Difputationsterminö, einfallig ist", zur Publikation des 
Designationsurtheilö anberaumt werden. 

§. 2. 

In dem Designationsurtheil muß über die Liquidität und 
Priorität erkannt und deutlich bestimmt werden: in welcher Ord­
nung jeder befriedigt werden soll. 

§. z. 

Dieses Urtheil soll, wo möglich, an dem festgesezten Tage 
publieirt werden. 

§. 4. 

Die Appellation von Zwischenurtheilen des Konkursgerichteö 
hat keine suspensive Kraft. Ein gleiches gilt von dem Destgnations-
mtheil; jedoch soll, bey eingewandter Appellation die Distribution 
nur an die Kreditores geschehen, welche auf den Fall, daß das 
Urtheil in der Appellations-Jnstanz eine Abänderung erlitte, hin­
längliche Kaution bestellen. 
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§. 5. 
Der Kurator hat die Verpflichtung: nicht nur in dem auf 

dem Designationsurtheil unmittelbar folgenden Johannistermin, 
die Distribution, nach dem Inhalt des Designarionsurtheils, ohne 
die mindeste Zdgerung zu vollzieht!, (jedoch solches, wenn appellirt 
worden ist, nur gegen Kaution, nach dem vorigen §. zu thun); son­
dern auch nach rechtskräftig gewordenem Designationsurtheil, im 
nächstfolgenden Johannistermin, eine gewissenhaste Verwaltungs­
rechnung vor Gericht abzulegen: worauf er, nach erfolgter Erklä­
rung der Interessenten, und befundener Richtigkeit seiner Rechnung, 
in einem zu eröfnenden Bescheide, gerichtlich zu quittiren ist. 

§. 6. 

Mit dem rechtskräftig gewordenen Desiguationsurtheil hört 
der Konkurs auf. 

Abschni t t  v i .  

Vom Konkursprozeß vor den Untergerichten. 

§. i. 

Bey den Untergerichten werden, sowohl im Konkurs- als 
Ediktalprozeß dieselben Vorschriften beobachtet, welche dem Ober-
hofqericht vorgeschrieben sind; nur mit dem Unterfchiede, baß wenn 
die Masse nicht fünfhundert Reichsthaler Albertus übersteigt, die 
Edikcalladung nur bloß den Mitauifcheu Zeitungen inserirt werde» 
darf, auch das Gericht, wo die Besoldung eines Kurators nicht 
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möglich ist, ohne das Kapital des Aktivbestandes anzugreifen, selbst 
von Amtswegen die Masse verwalten muß. Ueberdem soll die Ap­
pellation von Bescheiden der Untergerichten, in diesen Sachen, keine 
suspensive, vom Designationsurtheil aber suspensive und devolutive 
Kraft haben. 

Abschni t t  VN.  

K l a s s i f i k a t i o n .  

§. i. 

Die Gläubiger und Interessenten sollen nach folgenden Klas­
sen ihre Befriedigung erhalten. 

Erste Klasse. 

In der ersten Klasse soll der Grundsatz gelten: daß die dahin 
gehörigen pnvilegirte Personen, nach den Nummern, wie sie hier 
folgen, defriedigt werden, und der Erstere den folgenden ausschließt, 
wenn dte Masse nicht zureicht. 

,) Die Provokations-Verwaltungs- und Vertretungskosten; 
auch Gebühre, in so fern diese vom Konkursgericht be­
willigt worden sind, und die vom Konkmsgeuchte bewil­
ligte Vorschüsse an die Masse. 

2) Alle rückstandige Krens- und Landesabgaben, Kirchen-
und Schulgcbührm von zwey Jahren. 
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z) Die Forderungen aus Kontrakten, welche während des 
Konkurses vom Gütherkurator, mit Einwilligung des 
Konkursgerichts geschlossen worden sind. 

4) Die Ehefrau mit ihren Jllaten, Paraphernalien und Re-
ceptilien, welche noch in Natura in dem Vermögen des 
Gemeinschuldners existiren; weil diese Güther gar nicht 
zum Konkurs gezogen werden können. Eben dieses hat, 
in Betref des Mütterlichen und der Pekulien statt, in 
wiefern das ihnen zukommende beweg- oder unbewegliche 
Vermögen in Natura, im Vermögen des Gemeinschuld-
yers existirt. Auch gilt dies von den Güthern der Pfieg-
befohlenen des Gemeinschuldners, in Betref pupillari­
scher in Natura im Vermögen des Gemeinschuldners be­
findlichen Güther. 

5) Die an den Gemeinschuldner liegende Gründe verkauft, und 
im Kaufkontrakt sich bis zur Bezahlung das Eigenthum 
vorbehalten haben. 

6) Die, welche auf dem, vom Gemeinschuldner erkauften 
Grundstück vor dem korroborirten Kaufbriefe reellere kor-
roborirte Forderungen gehabt haben. 

7) Die OepoüM) doriiinoclÄta, pignoi-A, i-es 
iui-tivX vel welche noch in Natura im Vermö? 
gen des Gemeinschuldners eMiren. 

8) Das, was der Gemeinschuldner den Miterben beym An­
tritt des Grundstücks aus korroborirten Erbschaftstrans-
aktM schuldig ist. 

9) Die an einer, nach dek Unzahlbarkeit des Gemeinschuld­
ners, oder erst nach verlangtem Konkurse, vom Ge-
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Meinschuldner, mit Bewilligung der Erben, angetretenen 
Erbschaft, Forderungen haben, in so weit der Belauf 
der Erbschaft zur Befriedigung dieser Forderungen hin­
reichend wäre; wofern die Erbschaft unter der Wohlthat 
der Inventur angetreten ist. 

10) Die, welche ein Kompensationsrecht geltend gemacht 
haben. 

11) Familien-und Samendehand-Güther, worüber die Ur­
kunden ingrossirt und korroborirt sind; welche aber, so 
lange der Schuldner lebt, für die Masse difponirt, her­
nach aber gegen den in den Urkunden bestimmten Preis 
an die nächsten Erben, abgetreten werden. 

12) Die Beerdigungs- und Arzeneykosten während der lezten 
Krankheit des Gemcinschuldners. 

i Z) Rückständiger Dienstbotenlohn von zwey Jahren. 

14) Die Kastenpfänder haben, in wiefern das Kastenpfand 
in Natura vorhanden ist und zur Bezahlung derselben 
zureicht. 

Z w e y t e  K l a s s e .  

In dieser Klasse gilt der Grundsatz: daß der dem andern vor­
gezogen wird, dessen Instrument, auf welches seine Forderung be­
ruht, früher im Gerichtsbuch ingrossirt und korroborirt ist. 

16 
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1) Die Ehefrau, in Ansehung ihrer Jllaten, Parapherna-
lien, Receptitien, welche nicht mehr in Natura im Ver­
mögen des Gemeinschuldners existiren; ferner in Betref 
ihrer Morgengabe und Hochzeitsgeschenke und Gegen-
vermachtnisse, in wiefern die über alle diese Umstände 
sprechende Urkunden ingrossirt und korroborirt sind, in­
dem sie den früher korroborirten Schuldverschreibungen 
nachsteht. Eben dieses gilt von dem mütterlichen Ver­
mögen und anderweitigen Pekulien der Kinder des Ge­
meinschuldners, wenn dieses Vermögen nicht mehr in 
Natura in dem Vermögen des Gemeinschuldners existirt. 

2) Die Pflegbefohlenen des Gemeinschuldners, in wiefern 
das Tutorium oder Kuratorium im Hypothekenbuch in­
grossirt ist, weil sie den Gläubigern nachstehn, die, vor 
Jngrossirung des Tutoriums oder Kuratoriums, korro-
borirte Schuldforderungen haben. 

z) Alle diejenige, welche gerichtliche ingrossirte und korrobo-
rirte hypothekarische Obligationen oder mit Besitz verbun­
dene Pfandkontrakte haben, mit Kapital und während 
dem Konkurs aufgelaufenen, auch einjährigen vor dem 
Konkurs rückständigen Zinsen; wobey aber zu merken ist: 
daß diese Gläubiger, dieses Ms nur in Betref 
der Grundstücke haben, welche zur Zeit der Jngrossation 
ihrer Schuldurkunden, zu dem Eigenthum des Gemein­
schuldners gehörten; denn in Absicht der Güther, die er 
nach Jngrossation ihrer Obligationen erhalten, stehen sie 
in der dritten Klasse. 

4) Die aus einem, vor Eröfnung des Konkurses rechtskraf­
tig gewordenen Urtheil etwas zu erhalten haben; und 
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zwar nach dem Dato der Jngrossation der Rechtskräf-
tigwerdung des Unheils. 

D r i t t e  K l a s s e .  

In dieser Klasse mnß die Regel beobachtet werden: daß die 
Priorität nach dem Alter der Ausstellung der Obligation bestimmt 
wird. 

i) Alle ingrossirte hypothekarische SchuldsorderuM^ in 
Betref der Güther, welche der Gemeinschuldner, nach 
Jngrossation der Korporation ihrer Obligation, er­
worben hat. 

Vierte Klasse. 

Hier tritt die Regel ein: daß die Priorität nach dem Datum 
der Ausstellung der Urkunden, oder des Ursprungs der Forderung 
entschieden wird. 

i) Die Ehefrau mit solchen Jllaten und andern Forderungen, 
worüber vor Erösnung des Konkurses die Urkunde ent­
weder nicht korroborirt gewesen ist, oder worüber keine 
Urkunden existiren, sondern die auf andere Art bewiesen 
werden. Ein gleiches gilt von dem mütterlichen, oder 
anderweitigen eben so beschaffenen Vermögen der Kinder. 

16 " 
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2) Die Wechselforderungen. 

3) Hypothekarische, vor Eröfnung des Konkurses nicht kor-
roborirte Schuldverschreibungen. 

4) Kommodata und Deposita, die im Vermögen des Ge­
meinschuldners in Natura nicht mehr vorhanden sind. 

5) Die Vergütung der Sachwalter und ihre Jahrgelder. 

Fünfte Klasse. 

In dieser Klasse tritt die Regel ein: daß alle, die hier locirt 
werden pi v rata befriedigt werden. 

1) Alle chyrographifche Schuldscheine. 

2) Die dem Gemeinschuldner aberkannte Geldstrafen. 

z) Die Schuldforderungen haben, welche sie durch Zuge-
standniß des Gemeinschuldners oder Zeugen beweisen. 



Abschnitt VIN. 

V o n  K o r r o b o r a t i o n e n .  

!2I 

§. i. 

Die Sicherheit des Eigenthums, und die Erhaltung des öf­
fentlichen Kredits, beruht auf eine gute und zweckmäßige Einrich­
tung des Hyporhekenwefens. Die bisherige Art, „nach welcher 
die Korroborationen bey einzelnen Personen, als den Sekretairen 
der Oberhauptmanns- und Stadtgerichte, vollzogen werden^ ist 
vielen leicht einschleichenden Mißbräuchen unterworfen, und kann 
viele nachtheilige Folgen nach sich ziehn. Ein zweyter, nicht min­
der großer Fehler ist: daß die Korroborationen nicht auf wirklich 
formlich geschehener Rekognition der Unterschriften; sondern auf 
bloße Einrückung der Rekognition in der Urkunde selbst, vollzogen 
werden; wodurch denn die Diffession selbst gegen korroborirte Ver-
fchreibungen zugelassen werden muß, indem solche Korroboration 
eine wirklich geschehene Rekognition nicht beweisen kann. Um allen 
diesen Jnkonvenienzien für die Zukunft vorzubeugen, wird, wie es 
den russischen Reichsge setzen und desfalligen Senatsukasen ange­
messen ist, festgesezt: daß von nun an bey Korroborationen fol­
gende Regeln beobachtet werden sollen. 

§. 2. 

Es sollen von nun an alle Kaufbriefe über Landgüther, Hau­
ser und Grundstücke; ferner alle Testamente mW sonstige lezte Wil-
lcnvmeynungen; alle Echschaftscheilungen, alle Familienverträge 
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und alle mit nutzbarem Besitz verbundene Pfandrechte; alle hypo­
thekarische Obligationen und Schuldverschreibungen; Reverse und 
andere Schuldscheine; und überhaupt alle verbindende Schriften bey 
denen Oberhauptmannsgerichten ingrossirt und korroborirt werden. 

§. Z. 

Jedes Oberhauptmannsgericht muß ein Gerichtsglied und den 
Jnstanzsekretair zu jedem Johannistermin nach Mitau, in der Ab­
sicht delegiren; damit vor demselben, die auf Johannis am stärksten 
vorfallenden Korroborationen und Deletionen, vor denenselben 
vollzogen werden können. Das delegirte Gerichtsglied und der 
Sekretair müssen vierzehn Tage vor Johannis in den Zeitungen ihr 
Quartier dem Publiko bekannt machen. 

§. 4. 

Die Oberhauptmannsgerichte sollen monatlich dem Oberhof­
gericht eine ganz genaue Liste über alle bey demselben vorgefallenen 
Korroborationen und Deletionen einsenden. 

§. 5. 

In den Städten sollen die Korroborationen und Deletionen 
bey den Magisträten geschehen, und selbige sollen gleichfalls mo­
natlich über alle Korroborationen und Deletionen eine genaue Liste 
dem Oberhofgericht zusenden. 

§. 6. 

Alle Instanz- und Stadtsekretaire sollen von allen bis jezt kor-
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roborkrten Urkunden dem Oberhofgericht ein genaues Verzeichniß 
einsenden. ^ 

§. 7. 

Wenn jemand, der eine Urkunde korroboriren laßt/ es ver­
langt, daß eine Abschrift derselben auch bey dem Oberhofgericht in 
extenso vorhanden sey; so soll, wenn er eine Kopie mit einreicht, 
das Gericht, bey dem die Korroboration veranstaltet wird, ver­
bunden seyn: diese Kopie in extenso seinem monatlichen, an das 
Oberhofgericht abzusendenden Verzeichnisse beyzulegen. 

§. 8. 

Keine Urkunde kann ingrossirt und korroborirt werden, als 
wenn die Aussteller ihre Unterschriften vor einem Gericht rekognos-
ciren. Jedes Gericht des Landes ist zu dieser Attestirung über die 
Rekognition kompetent; allein das Attestat von einzelnen Personen, 
als den Notarien, oder Kanzeley-Offizianten, wird, des leichten 
Mißbrauchs wegen, zur Korroboration als ungültig angesehen.-
Gegen eine gehörig korroborirte Urkunde hat keine Diffession statt; 
auch wird festgesezt: daß in Zukunft bey den Diffessionen über un-
korroborirte, nach Emanirung dieser Prozeßordnung ausgestellte 
Urkunden, der, „bey der gestiegenen Hände-Nachahmungskunst," 
so mißliche Beweis, der (Hompar-Atio littei-arum gar nicht zugelas­
sen werden soll; weil jedermann sich durch Beobachtung der jetzigen 
Vorschriften prospiciren kann. 

§. 9. 

Die Jngrossationen und Korroborationen geschehen in der 
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Art: daß eine Abschrift des Originals in dem Hypothckenbuch ge­
macht, und selbiges von allen anwesenden Gerichtsgliedern unter­
schrieben wird. Das Original wird dem Eigenthümer desselben 
unter Unterschrift eines Gerichtsgliedes und des Sekretairs oder des 
Protokollisten, über die geschehene Korroboration, rettadirt. 

§. 16. 

Eine Deletion kann nur auf persönlich vom Gericht erklarten, 
oder schriftlich gehörig rekognoscirten Einwilligung geschehen. 

§. i i. 

Die Aufsagen geschehen aus dem Gericht, bey dem die Kor­
roboration vollzogen ist. 

§. 12. 

Was die Korrobörations- und Jngrossationsgebühren betrift, 
so wird außerdem, was für Stempelpapier, Siegel- Zoll und 
Poschlinen für die hohe Krone entrichtet werden muß, festgefezt: 
daß für das Attest der Rekognition i Rthlr. Alb. 

für die Korroboration — 2 Rthlr. Alb. 
für die Deletion — — 1 Rthlr. Alb. 
für die Aufsage — — 1 Rthlr. Alb. 

gezahlt werden soll 

Unter keinem Vorwande soll, bey Strafe der Bestechung 
mehr genommen werden. 
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Kapi te l  XVI I .  

V o m  E d i k t a l - P r o z e ß .  

Abschnitt I. 

Allgemeine Grundsätze. 

§. i. 

Der Ediktalprozeß ist eine Species vom Provokationsprozeß; 
nur mit dem Unterschiede: daß bey dem Diffamations- und specia­
len Provokationsprozeß bestimmte Personen, mittelst gewöhnlicher­
weise zu insinuirenden Citationen ausgeladen werden; in dem Edik­
talprozeß aber bekannte und unbekannte Prätendenten, durch Edik­
tales aufgefordert werden, ihre etwanigen Anforderungen, unter 
Bedrohung ewigen Stillschweigens, anzubringen und geltend zu 
machen. 

§. 2. 

Da der Ediktalprozeß eins der stärksten Mittel ist, die Si­
cherheit des Eigenthums zu begründen; so wird derselbe hiemit auf 
das unverbrüchlichste, mit allen seinen Folgen bestätigt; undfestge-
sezt: daß der, oder die, welche sich mit ihren Forderungen, sie mö­
gen in Geld oder andern persönlichen oder dinglichen Rechten ge­
gründet seyn, nicht gemeldet haben und präkludirt werden, niemals 
gehört noch restituirt werden sollen. 

§. ?. 

Der Ediktalprozeß sistirt nicht die Zinsenzahlung. 
-7 



ZZQ 

§.  4* 

Der Ediktalprozeß in Betref des Vermögens des Adels und 
der Landgüther überhaupt, soll nur vordem Oberhofgericht ange­
stellt werden. 

§. 5. 

Der Ediktalprozeß zieht zwar, so wie der Konkursprozeß, alle 
Real- und Personalklagen an sich, nur mit der Einschränkung: daß 
er das exekutive und Wechselverfahren nicht aufhält. 

§. 6. 

Der Provokant muß allen denen, deren Forderungen für li­
quid erkannt werden, besonders aber denen, welche korroborirte, 
hypothekarische liquide Schuldforderungen haben; alle, durch die 
Ediktalprovokation geursachte Kosten, nach richterlicher Bestim­
mung, bezahlen. 

§. 7. 

In dem Ediktalprozeß wird nur über die Liquidität, nicht 
aber über die Priorität der Forderungen gestritten und verhandelt; 
denn falls sich eine Unzulänglichkeit ergiebt; so wird der Ediktal­
prozeß in einen Konkursprozeß verwandelt. 

§. 8. 

Die Kosten des Ediktalprozesses muß immer der Provokant 
hergeben. 



Abschnit t  I I .  

Wo der Ediktal-Prozeß statt findet. 

§. i. 

Der Ediktalprozeß findet statt: wenn ein Erbe alle diejenige, 
vorladen laßt , welche an dem ihm zugefallenen Nachlaß Ansprüche 
haben, damit die Richtigkeit und der Betrag ihrer Forderungen 
auseinandergesezt und sie aus dem Nachlaß befriedigt werden können. 

§. 2. 

Wenn ein Erbe der Erbschaft ganzlich entsaget; so hat der 
Konkurs über den Nachlaß statt. Ein Erbe, der ohne allen Vor­
behalt die Erbschaft antritt, hat zwar das Recht zur Ediktalprovo-
kation, muß aber sammtlichen Erbschaftsglaubigern für den Betrag 
ihrer Forderungen haften; nimmt aber der Erbe die Erbschaft nur 
mit dem Vorbehalt des gesetzlichen Keneüeü inveritar-ü an, so ist 
er nur in so fern zur Beftidigung der Erbschaftsglaubiger verbun? 
den, als der Betrag der Erbschaft zureicht. 

Wenn der Erbe, welcher ohne Vorbehalt die Erbschaft angetre­
ten hat, die Edikralprovokation anstellt; so behalt er die Admini­
stration der Erbschaftsmasse. Der Erbe aber, welcher mit dem de-
nekcio inventari! die Erbschaft annimmt und den Ediktalprozeß 
anstellt, muß sichs gefallen lassen, daß auf Antrag der Interessen­
ten , vom Oberhofgericht ein Kurator ernannt werde. 



1)2 

§. 4. 
Der Erbe, welcher die Ediktalprovokation anstellt: muß alle 

dem Kontradiktor im Konkurs vorgeschriebene Obliegenheiten wahr­
nehmen, er möge selbst die Verwaltung der Erbschaft führen, oder 
ein curAloi- bonorum ernannt sepn. 

§. 5. 

In dem Definitivurtheil muß nicht nur über die Liquidität 
der Gläubiger und Interessenten, sondern auch über die Rechte der 
sich angegebenen Erben erkannt werden. Alles, was nach Befrie­
digung der Gläubiger übrig bleibt, wird denen Erben, die für die 
nächsten erkannt werden, zugesprochen. 

§. 6. 

Es kann ferner der Ediktalprozeß angestellt werden, von dem 
Kurator eines Nachlasses, darzu die Erben unbekannt sind; vom 
Verkäufer oder Käufer eines unbeweglichen Grundstücks gegen be­
kannte und unbekannte Prätendenten; und von jedem Besitzer eines 
Grundstücks zur Berichtigung des rimli pollellionis, zur Lö­
schung auf dem Grundstück haftender Realrechte; und überhaupt zur 
Ausmittelung und Berichtigung mit allen etwanigen Prätendenten. 

§. 7-
Wenn jemand für einen Verschwender erklärt und unter Ku­

ratel gesezt wird, sein Vermögen aber zulänglich ist; so kann der 
Kurator, zur Ausmittelung aller Forderungen, den Ediktalprozeß 
anstellen. 
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Abschnit t  I I I .  

V o n  d e m  V e r f a h r e n .  

§. 

Wer in den eben bestimmten Fällen den Ediktalprozeß anstel­
len will: muß mitleiner Bittschrift bey dem Oberhofgericht einkom-
men, und die Gründe anzeigen, »weshalb und aus welchen Gründen, 
und zur Berechtigung welcher etwanigen realen oder personellen An­
sprüche, und in Bettes welches Grundstücks er alle bekannte und 
unbekannte Prätendenten, ediktaliter auszuladen verlangt." Das 
Oberhofgericht verhängt den Ediktalprozeß; ernennt auf Antrag 
des Provokanten, wo es nbthig ist, einen Kurator und erläßt die 
Ediktalcitationen, wie im Konkursprozeß. 

§. 2. 

Nach Ablauf der peremtorischen Frist von sechs Monaten, 
wird, auf Antrag des Provokanten, der Präklusivbescheid eröfnet, 
und nach derselben keine Forderung weiter zugelassen. 

§. 3. 

Es wird übrigens in diesem Prozeß gan; nach den Vorschrif­
ten des Konkursprozesses verfahren. 

§. 4. 
Versteigerungen unbeweglicher Güther und SuHhastationm 

unbeweglicher Güther, werden nach denen im Konkursprozeß vor-
geschneoenen Regeln und Grundsätzen veranstaltet und vollzogen. 
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Kapi te l  XVI I I .  

Von Subhastationen. 

§. i. 

Wenn ein unbewegliches Grundstück durch richterliche Auto­
rität feil geboten wird, so heißt es die Subhastation. 

§. 2. 

Die öffentliche Sicherheit und Treue gebietett, daß ein jeder, 
der bey einem solchen Ausgebot durch Meistbot ein Grundstück er­
worben und adjudicirt erhalten hat, wider alle An- und Zusprüche, 
aus ewig geschüzt seyn muß. 

§. z. 
Eine solche Subhastation hat statt: wenn jemand freywillig 

sein Erbguth versteigern will, und desfalls bey dem Oberhofgericht 
zur Veranstaltung eines öffentlichen Subhastationstermins üippjj-
canclo eingekommen ist, wobey aber zugleich in demSubhastations 
Citationsproklama die Klausel enthalten seyn muß: daß die Ver-
auktionirung und Zuschlagung des Grundstücks, nur dann statt 
finden soll; wenn im Citationstermin kein gegründeter Widerspruch 
verlautbart worden wäre. 

§. 4. 

Die Subhastation findet statt: wenn der Kurator bonorum 
oder die Gläubiger im Konkursprozeß, auf den öffentlichen Verkauf 
der veräußerbaren Grundstücke der Konkursmasse antragen. 



' IZ5  
§. 5.  

Ein gleiches findet statt: wenn der Provokant im Ediktal­
prozeß, auf die Subhastation der Grundstücke antragt. 

§.6. 

Die Subhastation hat statt: wenn der Gläubiger, »welchem 
ein gerichtliches Unterpfand, entweder durch den Exekutions - oder 
Wechfelprozeß, oder durch die Vollziehung eines rechtskräftigen 
Urtheils, angewiesen worden ist, und den der Schuldner nach vor­
hergegangener Aufsage des gerichtlichen Unterpfandes nicht bezahlt 
hat," bey dem Oberhofgericht um die Subhastation nachsucht. 

. 7. 

Endlich findet die Subhastation statt: wenn auf die gesetzliche 
Art ein Dekret zur Veräußerung pupillarischer Grundstücke erfolgt 
ist, undnunmehro der Vormund, um einen Subhastationstermm 
bey dem Oberhofgericht nachsucht, wobey die im §. z. d. Kap. sest-
gesezte Klausel zu beobachten ist. 

§. 8. 
Die Licitations- und Adjudikationstermine alter Landgüther, 

müssen desfalls vor dem Oberhofgericht geschehen, weil in Mitau 
der Zusammenfluß aller Käufer stärker ist. 

§ . 9 .  

Alle Licitations- und Adjudikationstermine sollen, wegen dem 
Zusammenfluß mehrerer Liebhaber, so viel möglich in den acht Ta­
gen vor und während dem Johannistermin angesezt werden. 
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Das Oberhofgericht soll die Licitations- und Adjudikations­
termine auf Kosten derer, die darauf antragen, sechsmal in den 
Mitauischen und Rigischen Zeitungen, dem Publiko bekannt machen, 
und zwar muß wenigstens sechs Monate vor dem Termin, die erste 
Publikation in die Zeitungen eingerückt seyn. 

§. i l. 

Ein Licitationstermin kann, auf Antrag der Interessenten, 
aus legalen Gründen ausgesezt werden. 

§. 12. 

In dem Licitationstermin müssen die Licltanten ihren Both 
und Ueberboth verlautbaren; und selbige zum Protokoll verschrieben 
werden. 

§ .  i z .  

Wenn der Meistboth verlautbart ist und die Interessenten 
nichts rechtliches sofort einwenden; so wird das Grundstück dem 
Meistbietenden sofort zugeschlagen, und ihm unter Unterschrift des 
Oberhofgerichts das Adjudikationsinstrument ausgefertigt. 

§. 14. 

Von der Adjudikation kann gar keine Appellation statt haben. 
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Kapitel I. 

Von peinlichen Sachen, dem peinlichen Gerichtsstände 
und allgemeine Grundsatze. 

§. r. 

^)ie Sicherheit des Staats und jedes einzelnen Staatsbürgers er­
fordert es: daß diejenigen, welche die Gesetze übertreten und die 
Ordnung und Ruhe der bürgerlichen Gesellschaft verletzen, zur 
Strafe gezogen werden. Eine übertriebene Nachsicht gegen Ver­
brecher sezt den Staat selbst und seine Glieder in Gefahr; übertrie­
bene Strenge aber und angstliche Aufsuchung der Verbrecher ver-
lezt die Menschlichkeit und sezt alles in Furcht und Schrecken. Die 
Gesetze müssen daher die gehörige Mittelstraße wählen. 

§. 2. 
Die Kriminalgesetze bestimmen die Strafen nach Maaßgabe 

der Größe des Verbrechens und des Grades der Straffalligkeit. 
Die erstere wird darnach beprüft, „ob das Verbrechen der Sicher­
heit des Staats oder den einzelnen Unterthanen mehr oder minder 
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nachtheilig ist;" die zweyte «nach dem Grade, in welchem die That 
von der freyer» Entschließung des Handelnden abgehangen hat." 

§. Z. 
Die Pflicht des Richters ist; die That in alten Beziehungen 

mit den Bedingungen zu vergleichen , unter welchen das Gesetz eine 
Handlung für strafbar erklart hat. Er muß sich also bestreben, 
nicht nur über die Wirklichkeit der That und über die Person des 
Thäters vergewissert zu werden; sondern auch alle, die That und 
den Thater betreffende Umstände, in sofern sie auf die Qualität und 
Quantität, oder auf die wesentliche Beschaffenheit und den schädli­
chen Erfolg des Verbrechens Bezug haben, sorgfältig zu erforschen, 
um das Maaß der Zurechnung bestimmen M können. Damit der 
Richter hiebey nicht willkührlich verfahre,und damit nicht unter dem 
Vorwande des Gemeinbesten, die Ehre, das Leben, die Frepheit 
und das Vermögen der Staatsunterthanen in Gefahr gerathe; so 
haben die Gesetze die Art und Weise bestimmt, in und nach welcher 
die Unterstichung und Verurtheilung geschehe« soll. DerJnbegriff 
dieser Formen des Verfahrens bildet die Kriminalprozeß-Ordnung. 
Der Richter muß die Gefetzformen in Civil- und Kriminalsachen 
genau beobachten, weil sie die Schutzwehr alles dessen sind, was 
das Heiligste dem Unterthan ist. Dem Krüninalrichter oblieget 
diese Pflicht umso stärker, als das Unterpfand größer ist, was fei­
ner Beurtheilung anvertraut worden ist. Die unsterbliche K a­
tharina sagt in ihrer Instruktion §. ii2.nnd§. 115: 

„Vergleichet ihr die Gerichtsformalitäten mit der Frepheit 
„und Sicherheit der Bürger: so findet ihr deren öfters zu 
„wenig und sehet daß die Mühe, die Kosten, die Verzöge­
rung, ja selbst die Gefahr des Ausschlages der Sache, 
„nichts anders alö ein Tribut sind, die ein jeder Bürger 
„-für seine Frepheit zahlt. Die GerichtsformMätm ver-
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„mchrm sich nach dem Maaße der Achtung, m welchem die 
„Ehre, die Guther/ das Leben und die Frepheit der Bür-
„ger stchn." 

§. 4» 
Die Vergchungen und Verbrechen haben viele Abstufungen. 

Es ist also nicht gerecht, wenn man kleine Vergehungen mit hoch­
peinlichen Sachen- vermengt, und iwgewisser Art den Mörder und 
Dieb mit dem in Parallel stellt, der in der Uebereilung sich eine 
kleine Realinjurie hat zu Schulden kommen lassen. Diese Jnkon-
venienzien sind durch die Vermischung, der peinlichen, hochpeinlichen 
und Polizeyverbrechen, und einer gleichen Behandlung derselben ent­
standen, welchem hiemit durch folgende Festsetzungen vorgebeugt 
werden soll. 

§. 5. 
Unter hochpeinlichen Verbrechen sollen die verstanden werden r 

welche im Reglement für die Organisation der Behörden Kap. VI^ 
§. 7Z.n. i. 2. z. 5. 6. 7. 8. 9. n. 12. iz. 15. 16. 18. 22.. 

2z. 24, 25. 26. 27. z i. Z4. benannt werden. 

§. 6. 
Unter peinlichen Verbrechen sollen die verstanden werden: 

welche in dem gedachten Reglement Kap. VI. §. 73. n. 4. 14. 17» 
19.20.21.28.29. ZO. Z2. ZA. und Z5. angesilhrt sind^ 

§. 7^ 
Die Verbal- und kleinen Realinjurien gehören für die Civil-

behörden und den Civilprozeß. 

8^ 
Die übrigen Vergehungen gehören pt den Potizeyverbrechen. 
das gedachte Reglement Kap. VI. n. 7 Z ll. 
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§» 9» 
Zu den kleinen Realinjurien gehört es: wenn ein Edelmann 

gegen gemeine Personen sich vergriffen, dabey aber das in mehr 
gedachtem Reglement für Polizeyverbrechen bestimmte Maaß nicht 
überschritten hat. 

. §. iv. 
Die Gerichtskompetenz ist zwar im vorerwähnten Reglement 

in einigen Punkten bestimmt,, es wird aber hier zur unabweichlichen 
Nachachtung näher aus einander gesezt. Der Unterschied welcher 
in Rücksicht der Stande beobachtet worden ist, beruht theils auf die 
Allerhöchst bestätigten Privilegien des Landes, theils auf die weise 
Festsetzung Katharinens der Großen in Ihrer Instruktion §. i i o. 
In den Ländern, wo der Unterschied der Stande eingeführt ist, müs­
sen auch persönliche durchs Gesetz bestätigte Vorzüge statt finden. 

Es soll der Adel in allen peinlichen und hochpeinlichen Sachen, 
unmittelbar seinen Gerichtsstand vor dem Oberhöfgericht als pein­
lichen Gerichtshofe haben. In den Verbal- und kleinen Real-
Jnjurien und in den Polizeyvergehungen, steht er unmittelbar vor 
dem Oberhauptmannsgerichte. . 

§. 12. 

Alle Krons- und Landesbeamte 5 wie auch Prediger und Ad­
vokaten stehen, in Amtsverbrechen, unmittelbar vor dem Ober­
hofgericht. 

§. iz. 

Die andern, im Kap. 4. §. 1. unten benannte Personen ste­
hen, in hochpeinlichen und peinlichen Verbrechen, vor ihren Ober-
Hauptmanns- in Polizeyverbrechen, vor den Hauptmannsgerichten. 
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§. 14» 
Die Personen, bey welchen der Jnquisitionsprojeß statt ha­

ben kann, stehen in allen Verbrechen und Vergehungen vor den 
Hauptmannsgerichten, welche nach dem Reglement Kapitel VI. 
§. 74.75. verfahren müssen. 

§. 15. 
Die der städtschen Gerichtsbarkeit unterworfenen Personen, 

bey welchen der inquisitorische Prozeß nicht statt haben kann, ste­
hen in hochpeinlichen und peinlichen Verbrechen, auch Polizeyverge­
hungen unter dem Magistrat, mit der Appellation an das Oberhaupt­
mannsgericht. Die Personen, bey welchen der inquisitorische Pro­
zeß statt hat, betreffend, so soll der Magistrat nach der Vorschrift 
im gedachten Reglement Kapitel VI. §. 7z. 74. 75. verfahren. 
Wenn Leute, welche der städtschen Gerichtsbarkeit nicht unterwor­
fen sind — e. Z. freye und leibeigne Bauern von einem Krons­
und Privatguthe u. f. w., in den Städten Verbrechen und Verge­
hungen begehn: so soll der Magistrat sie zwar inhäftiren können, 
allein spätestens in vier und zwanzig Stunden sie an das Haupt­
mannsgericht absenden. Die sreyen und erbeigenthümlichen Do­
mestiken des in Städten wohnenden Adels, stehen in Civil- und 
Kriminal- auch Polizeysachen, unter dem Hauptmannsgerichten, mit 
vorbehaltener Hauszucht für die Herrschaft. Wenn aber der Adel 
Hauser in den Städten besizt und darin seine Unterthanen wohnen, 
oder gar Nahrung treiben läßt; so stehen solche Leute in Civil-
Kriminal- und Polizeysachen unter dem Magistrat. Die belästi­
gende bisherige Einrichtung: nach der in manchen Städten Ma­
gistratsglieder in Kriminalsachen in den Oberhauptmanns- oder 
Hauptmannsgerichten den Beysitz hatten, und der Goldingsche 
Oberhauptmann im Goldingschen, der Grobinsche Hauptmann im 
LibauschenMagistrat, in Kriminalsachen präsidirte, wird abgeschaft. 

'9 



146 

^ §. 16. 
Im akkusatorischen, ordinairen und summarischen Prozeß, soll 

ohne Unterschied aus die Verbrecher und den Stand die Appellation, 
von den Magistraten und Hanptmannsgerichten an die Oberhaupt-
mannSgerichte; von diesen ans Oberhofgericht; und von diesem an 
Einen dirigirenden Senat statt haben. Die Fristen zur Einbrin­
gung, Jntroducirung und Justificirung sind dieselben, wie im Ci-
vilprozeß. Im inquisitorischen Prozeß ist keine Appellation sondern 
Revision. 

§. 17-
Personen, welche keinen besondern privilegirten Kriminalge­

richtsstand haben, erhalten ihr Forum entweder durch ihre Woh­
nung, oder durch Begehung eines Verbrechens an einem Orte. 
Das Gericht, wo der Thäter in VerHaft gezogen worden ist, muß ihn 
an das Gericht des Orts des begangenen Verbrechens, abschicken. 
Mitschuldige müssen, wenn sie nicht einen privilegirren Gerichts­
stand haben, vor das Gericht sich stellen, wo der Hauptverbrecher 
in Anklage oder Untersuchung steht. 

§. 18. 
Wenn jemand mehrere Verbrechen begangen hat: so soll er von 

dem Gerichte des Ortes abgeurtheilt werden, wo er das größte 
Verbrechen begangen hat: Sind die Verbrechen gleich: so soll der­
selbe vor dem Gerichte des Orts gerichtet werden, wo er das lezte 
Verbrechen begangen hat. 

§- >9-
Die Gerichte sollen über Geistliche nicht eher peinlich verfah­

ren, als bis ihre respektive Konsistoria die erste Untersuchung an­
gestellt und sie dem weltlichen Arm überliefert haben. Die Kon-
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Moria sind aber bey eigner Verantworlichkeit verbunden auf die 
gesetzliche Art die Untersuchung und Revision anzustellen. 

§. 2O. 

Die Etatssoldaten stehen unter den Landesgerichten. 

§. 21. 

Wo nichts ausdrückliches für den akkusatorischen und inquisi­
torischen Prozeß festgesezt worden ist, muß nach der Annalogie des 
Civilprozesses verfahren werden. 

§. 22. 
Alle Rechtspflege beruht auf den Grundsatz: daß jeder gehört 

werden muß. Es soll daher im Jnquisitionsprozeß der Richter 
von Amtswegen nicht blos nach dem forschen, was zur Ausmitte­
lung des Verbrechens dient, sondern was auch zur Verteidigung, 
Entschuldigung und Milderung der Strafe für die Verbrecher nütz­
lich seyn kann. 

§. 2Z. 

Die Strafe, welche das Gesetz für ein Verbrechen bestimmt, 
ist die höchstmögliche Strafe, welche auf dieses Verbrechen erfolgen 
kann und sezt immer Vollendung der That und boshaften Vorsatz 
voraus. Wo also eins dieser Stücke fehlt, da kann die gesetzliche 
Strafe nicht eintreten. Der Richter kann niemals die auf das Ver­
brechen vom Gesetz bestimmte Strafe schärfen, ob er sie gleich, wenn 
die That nicht vollendet ist, oder ein böslicher Vorsatz fehlt, nach dem 
Grade der Verschuldung abmessen muß. 

§. 24. 
Freyheit des Entschlusses und Ueberlegungskraft müssen in 

dem Subjekt seyn, welches eines böslichen Vorsatzes sich schuldig 
machen kann. Bey Personen also, wo jene fehlen, als bey Un-

19 0 
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finnigen, ferner bey denen, die nicht ihr ein und zwanzigstes Jahr 
zurückgelegt haben u. f. w. kann niemals die gesetzliche Strafe ein­
treten. 

§. 25. 
Auch die stärkste Verschuldung kann in Krimi­

nalfällen, dem böslichen Vorsatz nicht gleich geachtet werden. 

§. 26. 

So lange als der Gedanke nicht äußerlich bekannt geworden 
ist, und sich weder in Worten, noch Schriften, noch Handlungen 
geäußert hat, so kann er keiner Strafe unterworfen seyn; da man 
keinen zwingen kann zu sagen, „was er denkt, oder gedacht hat." 
Ein böslicher Vorsatz aber, der in Worten, Schriften oder Hand­
lungen sich bereits geäußert hat, soll nach den Umständen, „als der­
selbe gefährlich werden könnte; der Ausführung näher oder entfern­
ter gewesen ist; und er durch Selbstreue von der Ausführung abge­
standen — oder daran verhindert worden wäre" — gehörigst be­
ahndet oder selbst verhältnismäßig bestraft werden. — 

§. 27. 
Die Strafe des größten Verbrechens, begreift zugleich die 

Strafe eines oder mehrerer geringen Verbrechen desselben Thäters; 
so daß die Strafe des geringern Verbrechens auf ihn nicht ange­
wandt werden kann. Mehrere Verbrechen von gleicher Beschaf­
fenheit werden an den Thäter desselben, als ein wiederholtes Ver­
brechen von einer Beschaffenheit bestraft. Das Privatinteresse aber 
muß für den Belauf eines jeden einzelnen Verbrechens, aus des 
Verbrechers Vermögen, inwiefern es hinlangt, erfezt werden. 

§. 28. 
Bey Privatverbrechen, wo nur auf die Privatgenugthuung 

geklagt wird, hat die Kompensation statt. 
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§. 29^ 
Niemand soll weder von irgend einem hohen Beamten, noch 

einem Patat, noch einer Behörde, noch einer Privatperson an 
seinem Leib, Leben, Ehre oder Vermögen auf irgend eine Art ohne 
vorhergegangene Untersuchung, und Urtheil, und Recht angegriffen 
noch beeinträchtigt werden. 

§. ZO. 
Einem Jeden in VerHaft gezogenen , soll in vier und zwanzig 

Stunden nach seiner Verhaftung, oder Einlieferung ins Gefängnis 
vom Gericht die Ursache seiner Verhaftung, und wenn er es ver­
langt, der Angeber oder Ankläger, eröfnet und genannt werden. 

§. z i. 
In keinem Fall kann die peinliche oder öffentliche Strafe auf 

die Erben des Verbrechers ausgedehnt werden; oder ihnen zur 
Schande oder Vorwurf gereichen. 

§. Z2. 
Die Erben eines solches Verbrechers, der nach dem rechts­

kräftig gewordenen Urtheil verstorben ist, müssen die aberkannte Scha­
dens - und Kostenersetzung leisten, „inwiefern die Erbschaft zulangt," 
wenn sie die Erbschaft mit der Jnventurwohlthat angetreten haben; 
sie vertreten aber mit ihrem eignen Vermögen, wenn sie unbedingt die 
Erbschaft angenommen haben. Wenn aber das Urtheil zu Lebzeiten 
des Verbrechers eröfnet, es aber nicht rechtskräftig geworden ist: so 
müssen in Fällen der Appellabilität, auf Anhaltet: des gewinnenden 
Thei^, die Erben zur Anhörung der wiederholten Publikation ge­
setzmäßig vorgeladen werden; damit sie in zehn Tagen von dieser 
zweyten Publikation gerechnet die Appellation einwenden können. 
Thun sie dieses nicht: so beschreitet das Urtheil seine Rechtskraft«. 
Geschieht diese Adcitation in sechs Monathen vom Tode des Erb­
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lassers gerechnet, nicht: so können die Erben nicht ckehr in An­
spruch genommen werden. 

§. ZZ. 
Wenn ein Verbrecher vor der Publikation des Urthals stirbt, 

und durch sein Verbrechen etwas erhalten hat: so kann der Verlezte, 
„der Verbrecher mag dadurch reicher geworden seyn oder nicht," sol­
ches aus der Erbschaft, in fünf Jahren, vom Tage des verübten 
Verbrechens gerechnet, verfordern, in wiefern selbige zureicht; in 
allen Fallen aber, wo der Verbrecher durch seine That nichts erhal­
ten hat, sollen die Erben, wenn der Verbrecher vor Publikation 
des Urtheils stirbt, zu nichts gehalten seyn. 

Es sollen ohne Ausnahme sämmtliche Pallaten und Unterbe­
hörden, auch in Kriminal - wie in Civilsachen „ nach den Landesgesetzen 
und solchen allerhöchsten Ukasen," welche den ausdrücklichen Befehl 
enthalten: daß sie auch für das privilegirte Kurlandische Gouver­
nement geltend sind, verfahren und sprechen. Als Hülfsrechte 
gelten zwar das römische und kanonische Recht, auch die Kriminal-
konstitution von Kaiser Karl V., jedoch soll keine Anwendung von 
der in diesen Gesetzen bestimmten, nunmehr aber abgeschaften Ter-
rition und Tortur gemacht, auch niemals auf die dort mit Harte ver­
ordnete; sondern vielmehr, auf eine dem milden Geist unsers Zeital­
ters angemessene, von dem Richter nach Maaßgabe der Verschul­
dung gewissenhaft aufzufindende Strafe, erkannt werden. 

§. 35-
Die Todesstrafen sind Allerhöchst abgeschaft. Nie und in 

keinem Fall kann auch eine Konfiskation des Vermögens, noch ei­
nes Theils desselben, mag es ererbt oder erworben seyn, nach den 
milden Grundsätzen des russischen Reichs, stattfinden; demjenigen 



doch unbeschadet, was bereits gegen Kontrebandiers und Defrau-
danten, durch Gesetze vorgeschrieben worden ist. 

§. z6. 
Verweisung nach Nertschinsk, Jrkutsk, in die südlichen Et­

herischen Kolonien, Züchtigung mit Ruthen, Brandmark, Ver­
lust der Ehre, Stellung am Pranger, Verurtheilung zur Vestung, 
zum Zuchthaus, zu öffentlichen Arbeiten; Absetzung vom Amte auf 
immer oder einige Zeit, von allem Dienst, oder nur von einem, mit 
Verlust der Ehre und ohne Suspension; Geldbuße, Arrest auf ei­
nige Zeit in der sogenannten Schwarzen Kammer, im bürgerlichen 
Gehorsam, in einem andern Gefängniß, Ehrenabbitte und Erklä­
rung, Wiederruf, Stockschläge, Peitschenhiebe, Geldbuße, ge­
richtliche Verweise, Kirchenbuße, Ausschließung aus der ehrbaren 
Gesellschaft auf immer oder auf kurze Zeit, „ sind die Strafen " welche 
der Richter nach Maaßgabe des Verbrechens, und des Standes 
des Verbrechers in Anwendung bringen kann. Die Reichsverwei­
sung hat nur bey fremden Personen, nicht aber bey Reichsunter-
thanen statt. Bey Personen von Erziehung kann der Richter auch 
andere Strafen, welche von der Meinung ihre Stärke entlehnen, 
erwählen. 

K a p i t e l  I I .  

Von den Personen, welche bey dem Kriminalgericht 
vorkommen. 

§. i. 
Der Kriminalrichter urtheilt über Leib und Leben, Ehre, 

Vermögen und Freyheit; er muß die Verbrechen untersuchen, da­
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mit die Sicherheit des Staats nicht gefährdet werde; er muß aber 
auch sein schwieriges Amt mit schonender Menschenliebe und der ge­
wissenhaftesten Aufmerksamkeit, sowohl bey der Untersuchung, als bey 
der Verhaftung, und in der Ausmittelung der Strafe, und über­
haupt im Laufe des ganzen Prozesses und der Verhandlung ausüben. 

§. 2. 
Die Untersuchung und das Verfahren des Richters muß sich 

auf die Akten stützen; er muß sich alles willkührlichen Verfahrens 
enthalten. 

§. z. 
Alle Zwangmittel zur Erforschung der Wahrheit sind gänz­

lich abgeschaft und verboten. 

§. 4. 
Der Richter muß die Aburtheilung der Arrestantensachen, 

aufs schleunigste befördern und keine unnütze Zögerungen sich zu 
Schulden kommen lassen. Es soll das Arrestantenbuch immer auf 
dem Gerichtstisch liegen, und täglich von dem Richter revidirt wer­
den. Da es Arrestantensachen geben kann, deren Untersuchung 
wegen der nöthigen Nachforschungen eine lange Zeit erfordet; so 
läßt sich nicht genau ein Termin festsetzen, „in welchem eine jede 
Arrestantenfache durchaus beendigt werden muß." Nichts hat nach­
theiligere Folgen als gesetzliche Vorschriften, welche nicht beobach­
tet werden können. Es reißt dadurch die Verachtung der Gesetze 
ein. Indessen wird es den Richtern zur Pflicht gemacht: die Arre­
stanten in Polizeyvergehungen und heimlichen Verbrechen, binnen 
einem Monathe, in hochpeinlichen aber innerhalb zwey Monathen 
abzuurtheilen. Wenn durch unvorhergesehene Umstände dieses nicht 
möglich ist : so sollen die Unterbehörden der Oberbehörde an welche die 
Revision oder Appellation geht, darüber genauen Bericht abstatten. 
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§ . 5 .  
Der Richter kann und soll alle rechtmäßige Mittel anwenden, 

um die Wahrheit der Thatsache, mit ihren auf die Entscheidung 
Einfluß habenden Umständen zu erforschen; er kann auch den Ver­
brecher ermahnen die Wahrheit zu sagen; soll sich's aber nicht er­
lauben „durch Versprechungen von Straflosigkeit, und von Milde­
rung der Strafen, oder durch verfängliche oder Suggestivfragen" 
ein Geständniß zu erschleichen. 

§.. 6. 
Die Einwendungen des unzuständigen oder verdächtigen Rich­

ters, des nicht wohl besezten Gerichts, und die Perhorreszenz haben 
auch im Kriminalprozeß statt. 

§. 7.  ̂
In dem Untersuchungsprozeß müssen: wenigstens zwey Ge­

richtsglieder bey der speciellen Untersuchung in peinlichen und hoch­
peinlichen Verbrechen gegenwärtig seyn, und das Untersuchungs­
protokoll unterschreiben. 

§. 8. 
Bey der Abfassung eines Kriminalurtheils in allen peinlichen 

und hochpeinlichen Verbrechen: müssen wenigstens drey Gerichts­
glieder gegenwärtig seyn, und das Urtheil unterzeichnen. 

Da die Revision einen doppelten Zweck hat: einmal, und 
vorzüglich zu verhindern, daß Unterrichter nicht mit zu großer 
Strenge und Nachläßigkeit gegen Verbrecher verfahren; und 
dann: damit nicht die Unterrichter offenbare Verbrecher zum 
Nachtheil der öffentlichen Sicherheit, durchschlüpfen lassen; so 
müssen in allen hochpeinlichen Verbrechen, „das Urtheil der ersten 

20 
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Instanz, mag verdammend oder lossprechend seyn,« die Akten zur 
Revision abgesandt werden; in peinlichen Verbrechen ist aber bey 
Lossprechenden Urtheilen, die Absendung zur Revision nur dann er­
forderlich, wenn der Verlezte oder der Denunziant es verlangt» 

§. 10. 
Wenn der Revisionsrichter die vom Unterrichter erkannte 

Strafe schärft: so muß er ausdrücklich die Gründe anführen, we-
gen welche er diese Verschärfung gesetzlich findet. 

§. i i. 
Der Sekretair muß alles, „was nur Beziehung auf die in 

Anklage oder Untersuchung stehende Sache hat, " genau und gewissen­
hast verzeichnen; die zu den Akten gegebene Sachen produktiren 
und denselben beylegen; auch a;;fs genaueste auf die Vollständigkeit 
der Akten sehn, und solche vor der Absendung zur Appellation oder 
Revision heften, und mit einem Register versehen. Er muß der 
Deponenten Aussage genau, und wo möglich mit ihrm eignen Wor­
ten verzeichnen, den Gemüthszustand, die Bewegungen und Ge-
bährden desInquisiten, „ wenn sich dabey etwas auffallendes äußert,« 
bemerket: und verschreiben. Cr ist verbunden: den Deponenten 
nach jedesmaligem Verhör, ihre Aussagen vorzulesen, und ihre Be­
stätigung , Abänderungen oder Zusätze zu verzeichnet:. Jedes Pro­
tokoll muß von dem Sekretair, oder dem, der seine Stelle bey der 
Führung desselben, vertreten hat, kontrasignirt werden. Der 
Sekretair muß auch dleUrcheile kontrasignimi. Er hat in Kriminal-
wie in Civilsachen die rathende Stimme; es ist aber keine Pflicht 
der Richter, seine Meinung zu befolgen, und kann er sich der Ent­
werfung des Urtheils unter dem Vorwande des Widerspruchs, mit 
feiner Ueberzeugung nicht entziehn; es bleibt ihm aber zu seiner 
Rechtfertigung unbenommen, im Protokoll zu verzeichnen, aus 
weichet: Gründen er einer gegenseitigen Meinung gewesen ist. 
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§. 12. : 

Der Fiskal hat ein doppeltes Amt; er muß die Kronscivil-
sachen betreiben und vertreten, und ist zugleich der öffentliche An­
klager. Diese beyden Verhaltnisse müssen durchaus zur Bedrhk-
kung der Staatsunterthanen nicht vermengt werden. In dem ersten 
Verhältniß kann er nur als Privatsachwalter der Kronssachen an­
gesehen werden ; in dem zweyten Verhaltniß werden hier seine Rech­
te und Pflichten bestimmt werden. 

§, .i Z. 
Er kann als öffentlicher Ankläger, nur auf Befehl der Gou-

vernementsregierüng, oder des Äberhofgerichts als peinlichen Ge­
richtshofes, die Verbrecher in gerichtliche peinliche Ansprache neh­
men und auf deren Bestrafung antragen. 

- ' u' - §. 14. 
Er muß als öffentlicher Ankläger, sich nach denen Grund­

sätzen des akkusatorischen oder Inquisitorischen Prozesses richten; 
je nachdem die Sache Personen trist, bey welchen die erste oder 
zweyte Prozeßart eintreten muß oder kann. Es werden demnach 
für den fiskalischen Kriminalprozeß, keine besondere Grundsätze 
verordnet. Der Angeber kann für sein Interesse interveniren oder 
adhariren. 

§.15. 
Es soll der Fiskal niemals ohne Befehl der Regierung oder 

des Oberhofgerichts, als öffentlicher Ankläger auftreten. (Land­
tagsschluß 176z den 19. July §.15. 

§. 16. 
Die Regieryng kann niemals den Fiskal weder auf Delation 

noch ohne Delation, anders demandiren: als nur in den Hochpein-
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liehen Verbrechen, und in den peinlichen, nur bey Konkurrirung 
sehr wichtiger Umstände, welche eine öffentliche Bestrafung er­
fordern. 

§. -7. 
Wenn der Fiskal in andern Fallen demandirt wird und als 

öffentlicher Anklager auftritt; so soll, wenn ihm die Einwendung 
der nicht zustandigen Anklage entgegengesezt wird, derselbe mit der 
Sache abgewiesen werden. 

§. 18. 
Die Regierung soll aus Delationen eines solchen Menschen, 

der die zu einem vollgültigen Zeugen erforderliche, physische, mora­
lische und gesetzliche Eigenschaften, nicht besizt, den Fiskal nicht 
nachgeben; und mithin sich vor Verhängung der siskälischen An­
klage, von diesen Eigenschaften des Delators, durch eine vorläufige 
Untersuchung, bey eigner Verantwortung vergewissern. Diese 
Vorschrift ist um so nochwendiger, als sonst die Ehre und Ruhe 
redlicher und guter Staatsbürger, ein Spiel gewissenloser Angeber 
wird. Wenn der Delator das Armenrecht nachsucht: so muß, 
wie bey dem Armenrecht, in Civilsachen nicht nur verfahren wer­
den; sondern es muß auch der Delator, da eine juratorische 
Kaution in Kriminalsachen nicht zulaßig ist, entweder eine sichere 
Kaution, „daß er nicht flüchtig werden wird," bestellen; oder aber 
bis zur ausgemachten Sache, sich auf seine Kosten in gefängliche 
Hast begeben. 

§. 19. 
Wenn die Regierung eine fiskalische Anklage auf Delation 

verhangt hat; so bleibt esdemDelato unbenommen, den Angeber 
z u überführen, daß er ein liederlicher Mensch ist, und in diesem Fall, 
wenn er dieses beweiset, darf er sich auf die Sache nicht einlassen. 
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§. 20. 

Der Angeber darf nicht selbst den Prozeß führen/ muß aber 
dem Fiskal die Beweismittel an die Hand geben. 

§. 21. 

Der Angeber, welcher nicht einmal einen halben Beweis zu 
suppeditiren im Stande gewesen ist, soll nicht nur zum Kosten- und 
Schadenersatz, sondern auch nach den Grundsätzen der Widerver­
geltung, zu der Strafe verurtheilt werden, die er auf den andern 
durch seine falsche Angabe bringen wollte. 

§. 22. 

Dem Fiskal werden nur dann die Kosten nach richterlicher 
Ermäßigung zuerkannt, wenn eine Verurtheilung zu einer gesetzli­
chen oder wenigstens einer kleinen Strafe erfolgt ist. 

§. 2Z. 
Der Fiskal erhalt den dritten Theit derjenigen Strafgelder, 

welche in einem von ihm auf Befehl angestellten Kriminalprozeß, ab­
erkannt worden sind. Wenn der Fiskal krank oder mit Geschäften 
überhäuft ist: so kann die Regierung ihm einen von den Privat­
sachwaltern substituiren. 

§. 24. 

In dem Akkusatorischenprozeß können die Parthen selbst ihre 
Sachen vertreten oder durch einen Sachwalter vertreten lassen; je­
doch sind Ankläger und Angeklagter ohne Dispensation von der per­
sönlichen Erscheinung nicht befreyt. 

§. 25. 

Im inquisitorischen Prozeß ist es dem Jnquisiten unbenom­
men , einen Defensor aus den Sachwaltern auf seine Kosten anzu­
nehmen; die Anstellung eines Desensors aber von Amtswegen ist 
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ganz überflüssig, da es dem Richter zur heiligsten Pflicht gemacht 
ist, alles wahrzunehmen was zur Vertheidigung oder Entschuldi­
gung dem Juquisiten nützlich seyu könnte. 

§. 26. 

Da der Staat den Unterthanen Schutz und Sicherheit ge­
währen muß; so werden auf Kosten der hohen Krone in Gemäß­
heit der bestätigten Landesgesetze und der Kompositionsakte von 
179z, zweckmäßige GefangniK in allen Kreisen erbaut und Ge­
fangenwärter angestellt werden. 

§> 27. 

Die Gcfangenwärter müssen zuverläßige Personen sm», die 
mit dem Verbrecher nicht kollidiren, und in allen Stücken den Be­
fehlen ihrer Vorgesezten gehorsamen. Sie müssen für die sichere 
und gute Aufbewahrung der Gefangenen, für ihre Gesundheit, 
für ein reinliches Lager, für eine wöchentliche Wechselung der Wä­
sche, für ihre ordentliche Aufführung und für ihren Unterhalt sor­
gen. Es müssen ihnen aber auch die Mittel darzu gereicht werden. 
Der Staat hat alle die dazu gehörigen Kosten zu tragen, ohne 
Rücksicht ob die Arrestanten zu Krons- oder andern Güthern ge­
hören. 

§. 28. 

Die männlichen Verbrecher müssen von den weiblichen, die 
Mitschuldigen von einander abgesondert gehalten werden. Es sind 
die, welche vor der Ueberführung nur zum Verhör angehalten wer­
den, von denen zu unterscheiden, die überführt oder schon verurtheilt 
sind. Nur große Verbrecher müssen geschlossen werden, oder die 
schon einmal dem Gefängniß entsprungen sind. Kein Gefangener 
muß geschlossen im Verhör geführt werden. 
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§. 29. 

Ein Gerichtsglied muß wöchentlich wenigstens zweymal die 
Gefängnisse revidiren, und sich durch den Augenschein überzeugen, 
ob auch alles in gehöriger Ordnung ist, und die yu'lden Vorschriften 
der Gesetze beobachtet werden. DerGefangenwarter darf nie Arre­
stanten, wenn sie auch Unfug begehen, ohne richterlicher Wissenschast 
und Bestimmung züchtigen, . 

§. Z5. 
Die Vollziehung des Brandmarkens, kann nur durch den 

Scharfrichter geschehn; bey anderen Leibesstrafen können in den 
Kreisstädten, wie bisher gewöhnlich gewesen ist, andere Personen 
gebraucht werden. 

§. Zi. 
Ein Jnhastirter, besonders in wichtigen Fallen und Verbre­

chen, muß7 ehe er ins Gesängniß gebracht wird, genau durchsucht 
und ihm alles abgenommen werden, wodurch er sich an Leib oder 
Leben, Schaden zufügen könnte. Alle bey ihm befindliche Sachen 
und Effekten, müssen gerichtlich konsignirt werden 

§. 3 2. 

In allen nicht kapitalen Verbrechen, kann der Richter den 
Arrestanten auf eine sichere Kaution? des Arrestes entlassen. Dee 
Bürge muß für den Ersatz der Beleidigung, des Schadens und der 
Kosten aufkommen; wenn der Angeschuldigte entläuft, und er ihn 
in einer Frist von drey Monathen nicht stellen kann. In Kapital­
verbrechen wird keine Bürgschaft angenommen. 

Unschuldige Vergnügungen und Unterhaltungen im Gesang-
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nisse, können ohne ganz besondere Gründe den Arrestanten nicht un^ 
tersagt werden. 

§. 34.-
Ein Edelmann kann nach den Allerhöchst bestätigten Privile­

gien des Landes (com. vecis. 1717. sdZrav. z. 8c 8.) nur in 
Kapitalverbrechen, „auch das nur in vier und zwanzig Stunden, 
gerechnet, von dem Augenblick der That an" inhaftirt werden. Nach 
einem auf geschehener Untersuchung, im Anklagsprozeß gefällten Kri­
minal-Definitivurtheil, das rechtskräftig geworden ist, wird er als 
Verurthellter arretirt. Andere Personen, bey denen der Jnquisi-
tionsprozeß nicht statt haben kann, können in Kapitalverbrechen 
nur aus sehr wichtigen Gründen vor dem Urtheil arretirt werden; 
in der Regel aber, hat in dem akkufatorifchen Prozeß, die Arretirung 
nur nach dem Verdammungsurtheil, seine Anwendung. 

§. Z5. 
Zur Einziehung und Jnhaftirung verurtheilter Verbrecher 

ohne Unterschied des Standes, soll die Regierung die Kaptivations-
befehle, mit Zuziehung des Etatskommandos an die Hauptmanns­
gerichte, auch Cirkulairbefehle nötigenfalls zu ihrer Aufsuchung, 
erlassen. 

K a p i t e l  III. 

Grundsätze des akkusatorischen Prozesses. 

§. 1. 
Der Anklageprozeß hat gegen den Adel, gegen alle Krons -, 

Landes-, Kirchen- und Schulbeamten, gegen Litteraten, Advoka-
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ten, Kaufleuten der ersten und zweyten Gilde, und gegen nam­
hafte Bürger statt. Ein gleiches gilt von allen verabschiedeten 
Offizieren und allen denen, die im Militair- oder Civildienst es bis 
jnm Oberoffizierrang gebracht, oder einen Reichscharakter haben. 

§. 2. 

In den hochpeinlichen und peinlichen Verbrechen, tritt der 
ordinaire akkusatorische Prozeß ein, der nach den Regeln des ordi­
naire« Civilprozesses beurtheilt wird, in wiefern nicht hier beson­
dere Festsetzungen für ihn gemacht worden sind. 

§. 
In Polizeyvergehungen und in allen solchen Fallen, wo je­

mand kriminaliter auf frischer That belangt wird, werden die Re­
geln des summarischen Prozesses beobachtet. 

§ > 4 .  

Die Appellation hat im ordinalen und summarischen akkusa-
torischen Prozeß die devolutive und suspensive Kraft. 

§.5. 
Im Kriminal-Citationsbeschl in hochpeinlichen Verbreche^, 

wird der Angeschuldigte bey seinem beweg- und unbeweglichen Ver? 
mdgen auch Ehre, Leib und Leben ausgeladen; in den andern Ver­
gehungen nur bey denen in Civilsachen üblichen Klauseln. 

§. 6. 
Wenn der Angeklagte ungehorjamlich im ersten Termin aus­

bleibt; so wird er in die Unteracht, und den Kosten auch Scha­
densersatz, jedoch bis auf gesetzmäßige beibringende Entschuldi­
gungen verurtheilt, 

2l 
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§. 7. 
Der Ankläger läßt ihm dieses Urtheil auf gesetzmäßige Art 

bekannt machen, und ihn von neuem ausladen. Erscheint er in 
diesem Termine, so muß er die aberkannte Kosten des ersten Ter­
mins bezahlen, und wird alsdann zur Vertheidigung gegen die An­
klagegelassen: erscheint er aber im zweyten Termin nicht; so wird 
er in die gesetzliche Oberacht und die Strafe des Verbrechens, auch 
Schaden- und den Kostenersatz beyderTermine verurtheilt. Der 
Anklager muß ihm diefts Urtheil auf gesetzliche Art zur Wissenschaft 
bringen, und wenn der Angeklagte in zwey Monaten, vom Tage der 
Insinuation gerechnet, die gesetzliche Wohlthat der Citation 26 
reporienciuln nicht anwendet? so soll auf Anklägers Antrag, 
nachdem er die Bekanntmachung erwiesen, obige Sentenz konfir-
mirt, und auch die neuen Kosten zuerkannt, und gegen dieses Ur­
theil der Angeklagte nicht mehr gehört; sondern solches e^equirt 
werden. Ergreift er aber die Citation 26 und er­
scheint er: so wird er zur Vertheidigung nach Erstattung der aber­
kannten Kosten zugelassen. Ein bloßes Erscheinen eines einmal 
kontumacirten ohne Ersatz der zugesprochene!: Kosten, wird für gar 
kein Erscheinen betrachtet. Wenn der Ankläger nicht erscheint: 
so wird der Angeklagte von der Instanz mit Zusprechung der Kosten 
an ihn, absolvirt; auch wird ihm die aAio ex leZe «M'aiNAn 
offen gelassen. Dem koutumacirten Ankläger wird keine Kriminal-
titation in dieser Sache von neuem eher nachgegeben, als bis er 
die abgesprochene Kosten im Gerichte beybringt, oder eine Quit­
tung darüber vom Angeklagte,: producirt. Wenn beyde Theile 
ausbleiben, wird die Sache aus dem Partenregister deiirt. 

§. 8. 
Das Gericht kann nicht eher denKriminal-Citationsbefehl auf 

eines privat Anklägers Verlangen, erlassen, als bis er, wenn er be­



sitzlich ist, eine Versicherung von sich ausgestellt hat, daß er, falls 
er nicht einen halben Beweis führen würde, nicht nur alle Schaden 
und Kosten ersetzen, sondern auch einer richterlich zu bestimmen­
den, in Verhälrniß mit dem angeschuldigten Verbrechen stehenden 
Strafe, sich unterwerfen wolle. Ist der Klager unbesitzlich; so 
muß er eine sichere Kaution für die Erfüllung einer solchen Versi­
cherung leisten oder sich in gefänglicher Hast begeben. Das Gericht 
muß bey seinen Urtheilen sich nach dieser Versicherung und dem Her­
vorgegangellen Leichtsinn in Aufnehmung der Anklage, bey nicht 
einmal geführten halben Beweise, sowohl in Rücksicht der Bestra­
fung des falschen Anklägers (und in fiskälischen Sachen des fal­
schen Angebers) — als auch der Schaden- und Kostenerstattung 
richten. ' ' 

Die Wiederklage hat in dem akkusatorischen Prozeß gleichfalls 
denn statt, wenn sie mit der Anklage konnex ist. 

§' 9. 
Die Kriminal-Citationsbefehle müssen, wie die in Civilsachen, 

mit Beobachtung derselben Termine insinuirt werden; nur ist dieses 
bey dem Citiren auf frischer That, ex rerinino mäio, nicht nö-
thig, indem hier der Ausgeladene sogleich erscheinen muß und die 
Ausladung mündlich oder schriftlich geschehen kgnn. 

In keiner Kriminal-Prozeß-Gattung hat der Erfüllungseid 
statt. Eben so wenig kann auch, weder dem Angeklagten noch dem 
Jnquisiten der Eid deferirt werden. Wohl aber kann der Ange­
klagte und der Jnquisit dem Gegner, in Betref seiner Einwendun­
gen, den Eid deferiren, in welchem Fall dieser den deferirten Eid 
schwören oder zurückschieben muß. 

21 ^ 
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§. II. 

Im akkusatorische« Prozeß haben, in Rücksicht der Würkung 
des geführte!; Beweises folgende Regeln statt. 

§. 12. 
Wenn der Beweis vollständig geführt ist, so erfolgt ein 

Verdammungsurtheil; ist der Beweis gar nicht, oder weniger als 
halb geführt, oder der Angeklagte hat den Beweis durch seinen Ge­
genbeweis völlig entkräftet; so wird der Angeklagte völlig srey ge­
sprochen, und der Ankläger oder falsche Angeber muß, außer Scha­
den und Kosten, zu einer, seinem Leichtsinn und den Umständen 
angemessene Strafe verurtheilt werden. Ist ein halber oder mehr 
als ein halber Beweis geführt: so wird der Reinigungseid zuer­
kannt, und die Kosten werden gegen einander aufgehoben. Der 
Reinigungseid syll nicht anders als im Definitivurtheil zuerkannt 
werden. 

§. iz. 
Im akkusatorische» Prozeß muß der Ankläger den Beweis 

führen: daß (das (üoi-pus die That wirklich begangen, und 
der Angeklagte der wirkliche Thäter sey. Uebrigens aber findet 
auch hier Awendung, was im folgenden 4. Kapitel §. iz. 14.15. 
17. 18. festgesezt ist. 

H. 14. 

Bey dem akkusatorischen Prozeß, werden in Rücksicht der 
Beweismittel, die Festsetzungen im folgenden 4. Kapitel §. 42. 
bis 52, ferner §. 54. bis 61, ferner 6z. bis 76. beobachtet. 

§. 15. 
Dem Ankläger ist es nicht erlaubt; die Anklage ohne Bewil­

ligung des Angeklagten aufzugeben. -
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§. 
Der Verlezte kann sich wegen der Pridatgenngthuung, mit 

dem Angeklagten vereinigen, welches aber der öffentlichen Strafe 
nicht präjudicirt. Wenn nun aber eine Privatanklage statt gehabt 
hat; so wird die Sache, auf erfolgter und erklärter Einigung, aus 
dem Partenregister delirt. ' . . 

§. 17. 
Wenn der Angeklagte sich weigert, auf die Anklage sich ein­

zulassen, nachdem ihm solches vom Gericht ausgegeben worden ist; 
so soll es so angesehen werden, als wenn er verneinend sich einge­
lassen Hat, und der Ankläger muß den Beweis führen. 

§. 18. 
Der Ankläger muß seine Anklage und der Angeklagte seine 

Schutzwehren beweisen. 

K a p i t e l  I V .  

V o m  i n q u i s i t o r i s c h e n  P r a z e ß .  

A b s c h n i t t  I .  

Allgemeine Bemerkungen. 

§. i. 

Der inquisitorische Prozeß , wo der Richter das Verbrechen 
und die Straffälligkeit von Amtswegen untersucht, hat nur gegen 
gemeine Leute statt. Es gehören alle dahin, die im Kapitel III. 
§. 1, nicht benannt sind. 
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§. 2. 
Das Gericht stellt eine Untersuchung an, entweder auf Be­

fehl einer Oberbehörde oder auf einer Denunciation undAnklage und 
von Amtswegen auf einer öffentlichen Kunde, wenn die öffentliche 
Ruhe und Sicherheit bey,dem Verbrechen , wovon ein Gerücht sich 
verbreitet hat, in Gefahr ist. 

§. Z. 
Niemals kann der inquisitorische Prozeß gegen die im Kapitel 

III. §. l. benannte Personen in Anwendung gebracht werden. 

Abschnitt N. 

Von der General-Inquisition. 

§. 4. 
Die General-Inquisition beschäftigt sich: mit der Ausmitte­

lung, ob auch die That wirklich geschehen sey, und mit der Erfor­
schung des Thäters. 

§. 5. 
In der speciellen Untersuchung beschäftigt man sich: die na­

hern Umstände der That auszumitteln und sich gänzlich zu überzeu­
gen, daß der Angeschuldigte wirklich das Verbrechen begangen hat, 
auch dabey alle Verhältnisse auszumitteln, um seine Straffälligkeit 
und hernach seine Strafe zu bestimmen. Es kann also keine specielle 
Untersuchung eher vorgenymmen werden, als bis die Wirklichkeit 
der That ausgemacht und eine Person als Thäter, mit fthr starken 
Vermmhungsgründen, verdächtig befunden worden ist. 
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§. 6. 
Die General-Inquisition leistet auch den Nutzen, daß aus 

derselben die Hülfsmittel geschöpft werden können: — Die Befra­
gung des Jnquisiten, und die Untersuchung bey der speciellm Inqui­
sition, gehörig und zweckmäßig zu leisten. 

§. 7. 
Bey kleinen Verbrechen kann die specielle Untersuchung ganz 

wegbleiben, wenn aus der General-Inquisition das Corpus cle-
IM ausgemittelt ist.und der Verbrecher entweder eingestanden hat, 
oder vollständig überführt ist. 

§ . 8 .  
Wenn die Denunciation durch Umstände wahrscheinlich ge­

macht ist; so muß der Richter die Generaluntersuchung anstellen; 
ist aber die Denunciation mit keinen nähern Umständen verknüpft; 
so muß der Richter erst nähere Erkundigungen einzuziehen suchen. 

§. 9-
Bey öffentlichen Gerüchten soll der Richter nicht eher jemand 

zur Untersuchung fordern, als bis er von dem corpore c!e1i6ii 
überzeugt ist, und starke Vermuthungen gegen den Verdächtigen 
eintreten, er könne das Verbrechen begangen haben. 

§ . 1 0 .  

Der Denunciant muß alle Umstände genau angeben, die ihm 
von der That und dem Thäter bekannt find, und die Gründe seiner 
Denunciation deutlich anzeigen. 

§. il. 
Wenn Denunciak den Namen des Denuncianten zu wissen 

verlangt; so muß derselbe ihm genannt werden. 
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§. 12. 
Das erste Muck der Generalinquisition ist die Ausmittelung 

der Wirklichkeit des Verbrechens; (Corpus 6eU6ii) indem die 

Möglichkeit und Wirklichkeit der That erst ausgemittelt werden 

muß, ehe jemand als Thater in Anspruch genommen werden kann. 

§. i z. 
Ein einfaches von nähern Umständen nicht unterstüztes Ge-

ständnlß des sich selbst anklagenden: kann das Daseyn der That 

nicht in Gewißheit setzen; weil er vielleicht aus Lebensüberdruß 

oder andern Gründen, ein Verbrechen begangen zu haben vorgiebt, 

das gar nicht existirt hat. 

§. 14. 
Bey Verbrechen, die keine sinnliche Spuren nachlassen; kam 

die Gewißheit des Corpus durch Zeugen, ein mit Um­

ständen begleitetes Bekenntniß und starken Vermuthungen ausge-

mittelt werden. 

§.15. 
Die Gewißheit der That, in Verbrechen, die sinnliche Spu­

ren hinterlassen, wird vorzüglich durch den Augenschein berichtigt. 

vÄ. unten §. 

§. 16. 
Um zur speciellen Untersuchung zu schreiten, ist es hinlänglich, 

wenn das Corpus 6e1i<N höchst wahrscheinlich gemacht worden, 

und der Thäter gewiß ist. 

§. 17. 
Eine Todesstrafe und ihre Surrogate, sezt völlige Gewißheit 

des Corporis cleMi voraus; auch soll überhaupt, wo das Cor­
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pus 6e1iAi nicht völlig ausgemittelt ist, niemals auf die gesetzliche 

Strafe erkannt werden können. 

§. 18. 

Es können und müssen die etwanigen Zeugen summarisch zur 

Ausmittelung des Corporis 6eIi6U abgehört werden. 

§. 19. ' ' 
Der Verdachtige kann gleichfalls unter dem Verwände eines 

Zeugen vorgefordert, und summarisch vernommen werden. 

§ . 2 0 .  

Das zweyte" Stück der Generalinquisition ist: die Verhaf­

tung des mit starken Vermuthungen Verdachtigen, wenn derselbe 

nicht etwa scholl dem Gericht als Arrestant eingeliefert worden ist. 

§. 21. 

Bey der Erforschung des Corporis cleliAi ergeben sich auch 

Anzeigen und Beweise gegen den Thäter. 

§. 22. 

Der Richter kann den Verdächtigen gefänglich einziehen und, 

wenn er ihn nicht habhaft werden kann, Anstalten zu seiner Arre-

tirung treffen. Hieher gehören: Verhast-Cirkuläre, Requisitoria-

les, Nachsetzungen, Steckbriefe und Kriminalediktales. 

§. 2Z. 

Sichergeleite können abwesenden Verbrechern nur vom Ober­

hofgericht, als peinlichen Gerichtshofe ertheilt werden. Dieses 

muß sich aber hiebey nach denen, in den Landesgesetzen bey der Er-

theilung der Sichergeleite vorgeschriebenen Grundsätzen richten. 

?riv. nod. ig. k'orin. reZ.§. 20. 21. Coin. clecis.v. 1717. 

26 Zr. 14 und 15. Landt. Schl. v. 1724.de» 5. Jan. §. Z2. 

22 
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Es sollen Guthsbesitzer, die von ihnen arrett'rteti Verbrecher 

nicht über drey Tage bey sich behalten; sondern müssen solche an das 

kompentente Gericht, bey fünf Rubel für jeden verzögerten Tag, 

zum Besten des Arrestanten bestimmter Strafe, abliefern. — Alle 

dergleichen Strafen, denen die Guthsbesitzer wegen verzögerter Ab-

sendung der Arrestanten, wegen Nachläßigkeit im Transport, we­

gen Verfäumung der Abfindung der Produkt- Aernte- und andern 

Tabellen, ausgefezt sind, werden in der Art aberkannt; daß das 

kompetente Oberhauptmannsgericht von den Säumigen eine Recht­

fertigung einfordert, und nach Maaßgabe dessen, ob er sich gerechtfer­

tigt, oder nicht gerechfertigt hat, die Strafe aberkennt, oder ihn ftey 

spricht. Das Gericht muß die Strafverfügung dem Guthsbesitzer 

mit Hinzusetzung der Zahlfrist bekannt machen. Der Guthsbesitzer 

hat vom Tage der Bekanntmachung an, zehn Tage Zeit, von die­

ser Verfügung ans Oberhofgericht zu appelliren; jedoch muß er 

zuvor das Aberkannte erlegen. Wenn er entweder gar nicht appel-

lirt oder ohne der Verfügung ein Gnüge zu thun, die Appellation 

einwendet: so soll er gar nicht weiter gehört, und sollen im Nicht­

zahlungsfall auf Befehl des Oberhauptmannsgerichts, nach denen 

im Reglement zur Organisirung der Behörden bestimmten Grund­

sätzen, die Strafgeloer e<rekutivifch eingetrieben werden. Diese An­

ordnung gründet sich auf den Grundsatz: daß niemand, selbst in 

Kleinigkeiten ungehört verurtheilt werden soll. 

§. 25. 

Die Arrestantensachen werden ohne Unterschied, auf gemeines 

Papier verhandelt. 

§. 26. 

Die Güthttbesitzer müssen die Arrestanten von Hof zu Hof, 

/ 
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sie mögen von Behörden oder Suchern, an Behörden gesandt wer­

den, unter sicherer Wache bey zehn Rubel Strafe transportiren 

lassen. 

§. 27. 

Die zu Leibesstrasen verurtheilten Arrestanten müssen, vor 

Konsirmirung des Urtheils, nicht entlassen werden. 

§. 28. 

Die genaue Ausmittelung des Thäters ist das dritte Stück 

der General-Inquisition. Die Arrestanten werden, nach vorher­

gegangener Ermahnung, alles genau und umständlich zu erzählen, 

summarisch vernommen. Das summarische Verhör besteht dann: 

daß man den Deponenten alles, was er von der Sache weiß, erzäh­

len und vortragen läßt, ohne ihn zu unterbrechen; indessen ist es 

dem Richter erlaubt, durch kurze Erinnerungen und Fragen, einen 

vollständigen Bericht zu erlangen. Die Absicht bey dem summari­

schen Verhör der Zeugen und der Verdächtigen ist „eine Gewißheit, 

oder wenigstens eine hohe Wahrscheinlichkeit, in Rücksicht des Thä-

strs zu erhalten." Gesteht der Angeschuldigte die That, und ist da­

bey das Corpus ausgemittelt: so wird in kleinen Verbre­

chen erkannt; zur Specialuntersuchung aber wird geschritten, in 

allen hochpeinlichen Verbrechen, wenn gleich ein Bekenntniß abge­

legt ist; ferner in allen Fällen, wo ein gehörig qualificirtes Bekennt­

niß fehlt, oder das Corpus nicht völlig gewiß ist. 

§. 29. 

Das erste Verhör des Angeschuldigten ist von der entscheidend­

sten Wichtigkeit. Der Richter muß daher in demselben alle Sorg­

falt anwenden. Er kann Kleidungsstücke des Ermordeten, bey 

Diebereyen die gestohlene Sachen u. f. w. dem Angeschuldigten vor-
22 " 



zeigen. Er kann ihn an den Ort des Verbrechens, wo es thunlich 

ist, hinführen, um von den ersten Eindrücken zur Erlangung eines 

wahren Geständnisses zu vortheilen. 

Abschnitt IN. 

Von der speciellen Inquisition. 

§. ZO. 
Die specielle Inquisition besteht aus der Vernehmung des Jn-

quisiten auf Jnquisitionalartikel und der Beweisführung. 

Artikel I. 

Von der Vernehmung auf Jnquisitionsartikel. 

§ .  Z I .  

Der Richter muß die allgemeinen und besondern Fragen, nach 

Maaßgabe des summarischen in der General - Inquisition abgehalte­

nen Verhör's, entwerfen; kann aber auch, im Laufe des Special­

verhörs, nöthige Fragen zufügen. 

§ . 3 2 .  

In den allgemeinen Fragen forscht der Richter nach dem Alter, 

dem Stande, der Erziehung, der Religion, den Aufenthalt, den 

Vermögensumständen, der Lebensart, dem Gewerbe, den Um­

gang und den andern persönlichen Verhältnissen des Jnquisiren; 

weil dadurch die Verschuldung und der Grad der Straffälligkeit, 

wie auch etwanige Mitderungsgründe ausgemittelt werden müssen. 
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§. 33-
Die speciellen, auf das Verbrechen gerichtete Fragen, müssen 

kurz, deutlich, zur Sache gehörig, nicht verfänglich und nicht sug­

gestiv feyn. Der Nichter muß nicht nur nach Umständen forschen, 

die den Jnquisiten straffällig machen; sondern auch nach solchen, 

die ihm zur Vertheidigung und Entschuldigung gereichen können. 

§» 34« 
Giebt der Jnquisit Umstände zu seiner Vertheidigung an: so 

muß er gefragt werden, wodurch selbige bewiesen werden können. 

§. -35. 
Wenn aus der Untersuchung es sich ergiebt; daß er Mitschul­

dige gehabt, oder daß die That nicht hat ohne Beyhülfe vollzogen 

werden können: so frägt der Richter nach den Teilnehmern, und 

den Umständen durch welche selbige ausgemittelt und imLeugnungs-

fall ausgeforscht werden können. Die bloße Angabe des Jnquisiten 

kann nicht als ein Beweis gegen Mittheilnehmer gelten. Will der 

Jnquisit seine Teilnehmer nicht nennen, da er doch nach den Akten 

oder der Beschaffenhenheit des Verbrechens, welche gehabt haben 

muß; so soll er für das neue Verbrechen, welches er gegen den 

Staat begeht, wenn das in Untersuchung stehende Verbrechen ein 

Kapitalverbrechen ist, zu einer besondern Strafe verurtheilt werden, 

von der er sich durch umständliche Benennung der Theilnehmer be-

freyen kann. Dieses hat nur in hochpeinlichen Verbrechen, und 

auch nur dann statt: wenn man gar keine Mittel zur Erforschung 

der Theilnehmer hat, und die Ruhe und Sicherheit des Staats, oh­

ne diese Erforschung, in Gefahr kommen könnte. 

§. 36. 
Wenn der Jnquisit sich, oder anderen in den Akten besindli-
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che» Umstanden widerspricht: so muß ihm solches vorgehalten und 
er zur Bekenntniß der Wahrheit ermahnt werden. 

§. Z7-
, Der Richter soll, der Regel nach, nicht über andere, als das 

quastionirte Verbrechen inquiriren, es sei) dann: daß der ^nauittt 
ein Mensch ist, der durch viele Verbrechen berüchtigt ist. 

§. 38. 

Stellt sich ein Jnquisit als unsinnig an: so muß sein Zustand 
vom Kreisarzt untersucht werden. Wird er von d ieftm für unsin­
nig und unheilbar erklärt; so wird er ins Jrrhanö geschickt- ist er 
zu heilen; so wird die Untersuchung bis zur Genesung aufgeschoben -
ist aber sein Betragen nur verstellt; so wird er als ein Halsstarriger 
behandelt. " " 

§. Z9. 
Der aus Halsstarrigkeit oder Eigensinn nicht antworten will, 

soll, wie die unsterbliche Katharina, in der Instruktion § 
sagt, bestraft werden; ^ ' 

„Diese Strafe muß eine der schärfsten seyn, damit die Schul-
„digen unvermeidlich, dem Volke zum Beyfpiel, vorgestellt werden 
„Diese Bestrafung für Hartnackigkeit ist unndthig, wenn außer 
„Zweifel gefezt ,st, daß der Befchnldigte das Verbrechen wirklich be-
»gangen hat; denn wenn andere unstrittige Beweist ihn überteuaen-
„ so kdmnit es auf fein Geständniß nicht weiter an. Es ist ohnedem 
„bekannt und die Erfahrung lehrt es, daß gemeiniglich ,,, Krim-
„nalsachen, die Schuldigen ihr Verbrechen nicht gestehen." Der 
Hartnackige soll also mit einer Strafe belegt werden, die der am 
nächsten kdmmt, welche das Gefetz auf das Verbrechen, darüber 
er nicht antworten will, gefezt hat. Soll aber st/,, Eigensinn diese 
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Folge für ihn Haben: so muß ein Prediger, wo möglich von seiner 

Religion, requirirt werden, ihm die Folgen seines Eigensinns zu 

erklaren. Diese Requisition eines Geistlichen kann auch, bey der 

verweigerten Angabe der Mitschuldigen, gebraucht werden. 

5. 40. 
So wichtig es ist, den Gemüthszustand, die Bewegungen 

und Gebehrdey des Jnquisiten, bey seinen Aussagen zu bemerken, 

eben so viel Menschenkenntniß und Scharfsinn erfordert es aber auch, 

genau zu beobachten und nicht irrige Folgerungen zu ziehn. Errö-

then, Schüchternheit, Verlegenheit, sind nicht immer Beweise ge­

fühlter und sich bewußter Schuld. Der Untersuchungsrichter soll 

daher zwar« die Pflicht Haben, auf alles aufmerkfam zu seyn, und 

alle von ihm beobachtete Gemütsbewegungen, welche einen Ver­

dacht erregen können, zu verzeichnen; allein der Revisionsrichter 

hat nur in so fern hierauf Rücksicht'zu nehmen, als er eines Theilö 

der Beobachtungs- und Auffassungsgabe, dem Scharfsinn und dem 

richtigen Ausdrucke des Unterrichters vertrauen kann, und andere 

theils andere aktenmäßige Umstände dabey mit übereinstimmen. 

§. 45. 
Wenn der Jnquisit die That nicht gestehn will, oder wenn 

sein Bekenntniß nicht rein und deutlich ist: so muß der Richer ihn 

zu überführen suchen, und zwar durch die gesetzlichen Beweismittel. 

Artikel ll. 

Von den Beweisen überhaupt. 

Die Verordnungen im Civilprozeß in Rücksicht her Beweis­
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mittel, gelten auch im Kriminalprozeß, in wie fern nicht wegen der 
Natur des peinlichen Prozesses hier besondere Vorschriften ertheilt 
werden. 

§- 4Z. ' 
In peinlichen Sachen müssen die Beweise mit ganz besonderer 

Schärft und mit angelegentlichster Sorgfalt geprüft werden, wel­
ches überhaupt und vorzüglich bey schweren, seltenen, ungewöhnli­
chen und unglaublichen Verbrechen geschehen muß. 

§. 44» 
Bloße Vermuthungen und Anzeigen, und wenn sie noch so 

stark sind, auch vollkommen bewiesen werden, geben dennoch keinen ' 
vollkommenen Beweis, weil sie niemals die Möglichkeit des Geaen-
theils ausschließen. 

§. 45' 
In Kriminalsachen wird, alsein vollkommener Beweis, das 

gehörig qualificirte Bekenntniß, oder die Aussage wenigstens zweyer 
vollgültigen, aus eigner Wissenschaft deponirenden Zeugen anae-
sehn. Katharina die Große sezt in ihrer Instruktion §. 191 
und 121. fest - „ Die Aussage zweyer Zeugen wird zur Bestrafung 
„aller Verbrecher für hinlänglich gehalten, und wen» andere un-
„ strittige Beweist den Verbrecher überzeugen: so kömmt es ans 
„ sein Geständniß nicht weiter an." 

§. 46. 

Auch durch Urkunden kann ein vollständiger Beweis geführt 
werden. 

§. 47-
Die Aussage eines vollgültigen Zeugen, der aus eigner Wis-' 

senschast deponirt, eine unmittelbare Anzeige, (inclicium proxi-
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mum,) die vollkommm erwiesen worden, mehrere entfernte An­

zeigen, (inclicia rernöta,) deren jede vollständig erwiesen ist, ma­

chen einen halben Beweis. Wenn diese noch durch andere Um-, 

stände bestätigt werden, so entspringt mehr als ein halber Beweis. 

§. 48. 
Ist weniger durch den Beweis geleistet, als im vorigen §. an­

geführt worden ist, z. B. es sind Aussagen mehrerer aber nicht voll­

gültiger Zeugen, es sind die unmittelbaren Anzeigen nicht vollstän­

dig erwiesen u. s. w. so wird alles weniger, als ein halber Beweis 

angesehen. 

§» 49* 
Auch bey dem Beweisführen muß der Richter darauf Rück­

sicht nehmen, was zur Vertheidigung und Entschuldigung des An­

geschuldigten nützlich seyn kann. 

Artikel III. 

Vom Beweis durch Zugeständnis 

§. 50. 
Ein Bekenntniß, welches vor dem kompetenten Gericht deut­

lich, rein, ernsthaft und mit andern Umständen zusammenhängend, 

unumwunden abgelegt ist, macht einen vollkommenen Beweis. 

§. 51. 
Wenn der Angeschuldigte in dem Bekenntniß Entschuldigungs-

gründe anführt, und selbige nicht gehörig beweist: so helfen sie ihm 

nichts; beweist er sie aber: so muß im Urtheil auf selbige Rücksicht 

genommen werden. 
2Z 



i?8 

§. 52. 

Ein nicht gehörig qualifizirtes Bekenntniß, e. Z. ein außerge­

richtliches, oder vor dem unzuständigen Gericht gethaues, gilt, und 

wenn auch das Bekenntniß vollständig erwiesen ist, nur als halber 

Beweis. 

Artikel IV. 

Vom Beweis durch Zeugen. 

§. 5Z. 
Im inquisitorischen Prozeß muß der Richtet von amtswegen 

die Fähigkeit, Zuläßigkeit und den Grad von Glaubwürdigkeit der 

Zeugen prüfen und würdigen. Er formirt auch selbst die Fragen 

für die Zeugen. 

§. 54. 
Die Aussage nicht vollgültiger Zeugen kann nur zur weitern 

Nachforschung Gelegenheit geben und verdachtig machen, allein 

nicht einmal einen halben Beweis begründen. 

§. 55. 
Auch minderjährige Zeugen können befragt werden, aber nur 

um Spuren zur Ausmittelung des Verbrechens zu erhalten; nicht 

aber zur Begründung eines Beweises. Dieses gilt von allen ver­

dachtigen Zeugen. 

§ . 5 6 .  

Es müssen genau die Zeugen, durch welche die That selbst oder 
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die Vollziehung derselben durch den Angeschuldigten, erwiesen wird, 

von denen unterschieden werden, welche nur sür die Wahrheit einer 

Anzeige aussagen. So beweist die Aussage/ daß der Zeuge den 

Angeschuldigten am Orte eines begangenen Mordes gesehn, nicht, 

daß derselbe die That begangen; sondern, daß eine den Angeschul­

digten verdächtig machende Anzeige vorhanden ist. 

§.57. 
Ein durch minder glaubhafte Zeugen geführter Gegenbeweis 

ist, zu einem lossprechenden Urtheil hinlänglich, weil es besser ist, 

daß allenfalls ein Schuldiger der Strafe entkomme, als daß man 

sich der Gefahr aussezt einen Unschuldigen zu bestrafen. (Mus 

euiin ett, impuuituin reliu^uere iaciuus, Hu^iri 
tem clArnuai-e.) 

§. 58. 
Wenn sich untadelhaste Zeugen widersprechen und bey der 

Gegenstellung nicht berichtigen; so wird der Aussage geglaubt, die 

für den Verbrecher am vorteilhaftesten ist.. 

§. 59» 
An sich schon unvollgültige Zeugen verlieren durch unberech­

tigte Widersprüche auch den geringen Grad der Glaubwürdigkeit, 

der ihnen zugetheilt worden ist. 

§. 6o. 
Der Richter muß bey allen Umständen, welche auf die Ent­

scheidung Einfluß haben können, die Zeugen befragen, woher sie 

das, was sie aussagen, wissen; indem Zeugen, die durch eigene 

Sinne etwas wahrgenommen haben und also aus eigener Wissen­

schast Aussagen thun, von denen, welche nur vom hören sagen 

deponiren, genau unterschieden werden müssen. 
2Z s 
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§. 6i. 
Der Richter muß in den general Fragen sich nach allen per­

sönlichen Eigenschaften und Verhältnissen des Zeugen erkundigen, 

weil diefe auf die Beurtheilung der Glaubwürdigkeit, den entschei­

dendsten Einfluß haben. 

§. 62. 

Die Zeugen müssen, in Gegenwart des Jnquisiten, beeidigt, 

und alsdenn absonderlich verhört werden. Im Jnquisitionsprozeß, 

wo der Richter selbst die Zeugen vorladet und requirirt, wird das 

Zeugenverhör unverschlossen zum Protokoll gelegt. 

Artikel V. 

Vom Beweis durch Urkunden und Werkzeuge. 

§. 6^. 

Urkunden beweisen, wenn der Angeschuldigte sie rekognoszirt, 

oder durch zwey vollgültige Zeugen überführt wird, daß sie von 

ihm herkommen. Der Beweis der Schriftvergleichung wird in 

Kriminalsachen gar nicht gestattet. 

§. 64. 

Die Urkunde kann gar nichts mehr beweisen, als was in ihr 

klar und deutlich ausgedrückt ist. Sie beweist also nur dann un­

mittelbar, wenn sie das Corpus selbst enthält, wie dies 

bey Verfälschungen, den Verbalinjurien, ehrenrührigen Schmäh­
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schriften, der Fall ist. Ein Drohbrief beweist das Verbrechen der 

Drohung, nicht aber, daß das zu erfolgende Verbrechen durch den 

Drohenden wirklich vollzogen worden fey. Redet die Urkunde von 

begangenen Verbrechen, so hat sie nur die Kraft eines außerge­

richtlichen Bekenntnisses. 

§. 65. 

Werkzeuge, j. E. ein blutiges Messer, der Besitz einer Waffe, 

durch welche das Verbrechen begangen u. f. w. geben nur Vermu­

thungen und Verdachtgründe, nicht aber vollständige Beweise des 

Verbrechens. 

Artikel VI. 

Vom Augenschein. 

§. 66. 
Bey den Verbrechen, mit nachgelassenen sinnlichen Spuren, 

muß der Richter im inquisitorischen Prozeß, ex oKcio, im ak-

kusatorischen auf Anhalten des Anklagers, die Beaugenfcheinigung 

und wo ndthig ist, mit Zuziehung der Kunstverständigen, veran­

stalten und alles genau verzeichnen lassen. 

§. 67.' 

Bey Todtschlagen muß die Leichenöfnung durch einen Arzt, 

oder Wundarzt, der das Recht in diesem Gouvernement zu prak-

tijiren hat, und nicht eben durchaus ein Kreisarzt seyn darf, ange­
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stellt werden. In dem viso reperw muß der Arzt die ganze Be­

schaffenheit des Körpers und die Wunde mit einem gehörig moti-

virten Gutachten, beschreiben. Wenn der Arzt em Bedenken 

tragt, eine bestimmte Meinung über die Ursachen des Todes abzu­

geben, oder das Gericht sich von der von ihm abgegebenen Opinion 

nicht überzeugt; so schickt das Gericht das vilum l epenuin an 

die mitauische Medicinalbehörde., die, nach gehöriger Prüfung, ihr 

Gutachten zu geben verpflichtet ist. Diese Festsetzung hat bey allen 

medizinischen Gutachten statt. 

§. 68. 

Im Kindermorde muß der Arzt sagen, ob das Kind zur rech­

ten Zeit geboren; gliedmäßig und vollständig zur Welt gekommen, 

und ob Spuren vorhanden sind, daß das Kind bey der Geburt ge­

lebt habe, und eitles gewaltsamen Todes gestorben sey. 

§. 69. 

Bey Giftmischungen muß der Arzt, die im Körper durch das 

Gift erfolgte Zerstörungen beschreiben. 

> §. 70. 

Bey gewaltsamen Diebstählen wird der Ort, die Waffen 

u. s. w. untersucht. 

§. 71. 

Bey Diebstählen taxirt der Richter die vorhandenen gestohle­

nen Sachen, allenfalls mit Zuziehung von Kunstverständigen; 

sind die Sachen nicht vorhanden und der Angeschuldigte leugnet den 

vom Bestohlenen angegebenen Werth: so muß dieser eidlich den 

Werth angeben. 



!8z 
Artikel VII. 

Von den Anzeigen. 

§. 72. 

Anzeigen (inckcia) sind solche Gründe und Umstände, aus 

denen man mit stärkerer oder schwächerer Wahrscheinlichkeit, nach 

den Regeln des Denkens, folgert, daß ein Verbrechen begangen 

und daß dieser oder jener selbiges vollführt haben möge. Es giebt 

also Anzeigen, aus denen man die Wirklichkeit der That, und an­

dere, aus denen man einen Verdacht gegen eine Person, herleitet. 

. Die Pflicht für die Sicherheit des Staats, läßt nicht zu, daß man 

diese Lehre, die in Kriminalsachen eine so große Rolle spielt, gänz­

lich verbanne, allein der Unfug, den ihr Mißbrauch angerichtet hat, 

gebietet: daß man mit aller Vorsichtigkeit verfahre. 

§. 7Z. 
Anzeigen, die einen hohen Grad der Wahrscheinlichkeit be­

gründen, werden unmittelbare (inclicia proxiina) genannt, und 

die eine mindere Vermuthung bestärken, entfernte Anzeigen (inck-

cia 1 Linola.) 

§. 74. 
Für alle Gattungen des Verbrechens werden als unmittelbare 

Anzeigen authorisirt; die eidliche Aussage eines glaubwürdigen 

Zeugen, aus eigner Wissenschaft; ein freywilliges vollständig er­

wiesenes, außergerichtliches Bekenntniß; eine bestimmte, erwiesene 

Dcohung, auf der das gedrohte Verbrechen schnell gefolgt ist; 

wenn an dem Orte, wo das Verbrechen begangen worden ist, eine 
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Sache gefunden wird, die dem Verdächtigen gehört und er zugleich 

an dem Orte, um die Zeit des begangenen Verbrechens gesehn wor­

den; und die Hülfe, die man wissentlich einem Verbrecher geleistet 

hat. — Alle andere, einen Verdacht erregende Umstände^ gelten 
nur als entfernte allgemeine Anzeigen. 

§. 75. 
Für eine jede Gattung von Verbrechen giebt es gewisse Um­

stände, die als unmittelbare Anzeigen für ein jedes derselben gelten. 

Es sollen selbige hier bestimmt werden, so daß jede hier nicht als eine 

unmittelbare, dem Verbrechen eigene Anzeige, festgestellt ist, nur 

als eine entfernte Anzeige gelten soll. 

§. 76. 

Bey dem Meuchelmorde soll es eine unmittelbare Anzeige seyn: 

wenn jemand um die Zeit des begangenen Verbrechens in verdächti­

ger Kleidung oder mit blutigen Waffen gesehn worden ist, oder wenn 

jemand die dem Ermordeten gehörige Sachen hat, und nicht ange­

ben kann, wo und von wem er sie erhalten hat. Bey einem im Auf­
lauf geschehenen Morde/ ist es eine solche Anzeige: wenn je­

mand bey dem Gezänke gegenwärtig gewesen ist, seinen Degen ge­

gen den Beschädigten gezogen und ihn blutig davon getragen hat; 

bey einem Kindermorde: die Verbergung der Schwangerschaft 

und heimliche Niederkunft; bey der Giftmischung: wenn je­

mand Gift gekauft und zubereitet hat, der entweder in Todfeind­

schaft mit dem Vergifteten gelebt, oder von seinem Tode viel zu 

hoffen gehabt hat, und dabey ein übelberuchtigter Mensch ist. Ferner 

auch, wenn einer von den Domestiken des Vergifteten, Gift ge­

kauft zu haben leugnet und dessen überführt wird; bey Diebstäh­
len und Räubereyen: wenn jemand gestohlene oder geraubte Sa­
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chen besizt, verkauft, öder sonst damit verdachtig umgeht, und 

nicht beweisen kann, wo er sie her hat; wenn Herumtreiber in 

Wirthshauser groß leben und nicht angeben können, wo sie das 

Geld erworben haben; wenn jemand wissentlich gestohlne Sachen 

annimmt oder verhandelt; wenn jemand Diebe beschüzt und auf der 

Flucht durchhilft, oder wissentlich beherbergt; wenn ein schon ver­

dachtiger Mensch am Orte und um die Zeit des Diebstahls gesehn 

worden ist; wenn ein übelberüchtigter Mensch reich geworden ist, 

und die Quelle seines Reichthums nicht angeben kann; bey dem 
Feuer anlegen oder Mordbrande : wenn ein Mensch von zwei­

deutigem Rufe mit Brandwerkzeugen beschäftigt gewesen und am 

Orte des Brandes, vor oder um die Zeit des Ausbruchs gewesen ist. 

§.77. 
Gemeine Leute können bey demDaseyn der unmittelbaren und 

entfernten Anzeigen zwar zur Verhaftung gezogen werden, allein 

in den Urtheilen müssen die wegen der Anzeigen festgestellten Grund­

satze beobachtet werdend Die Anwendung aus den Anzeigen hat m 

der Welt sehr viel Unheil gestiftet und es ist daher die äußerste Vor­

sichtigkeit hiebey den Richtern zu empfehlen. 

Artikel VIII. 

Von der Gegenftellung oder Konfrontation. 

§. 78. 
Es können Zeugen mit Zeugen, auch mit dem Jnquisiten, und 

Mitschuldige unter einander, zur Berichtigung der Widersprüche 

und zur Uebersührung der leugnenden Jnquisiten oder der Mit­

schuldigen angestellt werden. Der geringe Nutzen, der gemeinig­

lich von der Gegenstellung erhalten wird, entbindet den Richter 
24 
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nicht von der Pflicht, auch von diesem Ueberführungsmkttel Ge­

brauch zu machen; nur muß er dabey vorsichtig zu Werke Zehn und 

alles, was vorgeht, genau verzeichnen lassen. 

§. 79. 
Die Konfrontation soll überhaupt keine der Ehre nachtheilige 

Folgen für die Konfrontirte haben; weil es etwas auffallendes ist, 

irgend einem Beweis und Erforschungsmittel der Wahrheit eine 

infamirende Wirkung beyzulegen, da Infamie nur Folge infami-

render Handlungen seyn kann. 

A b s c h n i t t  I V .  

Vom Beschluß/ den Urtheilen und Abfindung zur 
Revision. 

§. 80. 

Wenn alle Beweismittel erschöpft sind, und doch kein Be­

kenntniß erfolgt: so verfährt der Richter, in Entwerfung seines 

Unheils in Jnquisitionssachen nach folgenden Grundsätzen, „welche 

nach abgefchaster Territion und Tortur, und zur Verhütung des 

Meineides nothwendig geworden sind. 

§- 8i. 
Ist ein vollständiger Beweis nach §. 45. 46. vorhanden: so 

erkennte, nach Maaßgabe der vorhandenen Umstände und Mil-

derungsründe, entweder auf die gesetzliche Strafe oder bey eintre­

tenden Milderungsgründen, auf eine, durch richterliches Ermessen -

gewissenhaft auszufindende Strafe. 

§. 82.-
Wenn dem Jnquisiten entweder nichts erwiesen ist, oder er 
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sich Völlig gerechtfertigt hat; so erfolgt ein Lossprechungsurtheil mit' 

Offenlassung des Regresses an den Denunzianten. 

§ .  8 z .  "  

Wenn kein vollständiger Beweis, aber auch keine vollständige 

Verteidigung sich ergeben hat, allein Anzeigen vollkommen erwie­

sen werden, die schon ein Verbrechen involviren, z. E. es ist einer 

zwar der angeklagten Dieberey nicht überführt, jedoch ihm bewie­

sen worden, daß er unverpaßte Leute aufgenommen hat; so muß er 

für die überführte Vergehungen, zur Strafe gezogen werden. 

§. 84. 
Wenn mehr, als ein halber Beweis geführt ist: so wird in 

Kapitalverbrechen, auf denen das Surrogat der Todesstrafen steht: 

auf die Verweisung in die Kolonien des südlichen Sibiriens, als 

Reichskolonist gesprochen; tritt aber dieser.Fall bey andern Nicht­

Kapitalverbrechen ein: so wird der Jnquisit von der Instanz un­

ter folgenden Einschränkungen freygesprochen: „daß nehmlich das 

Gericht sowohl, als der, welcher durch das Verbrechen gelitten hat; 

die Sache wieder aufnehmen können , so bald sich neuere Beweise 

hervorthun und daß der Angeschuldigte, bey Strafe der Ueberfüh-

rung, sich innerhalb zwey Jahren nicht aus dem Bezirk, welcher 

ihm von dem Gericht zu seinem Aufenthalt genau vorgeschrieben 

worden ist, entfernen muß. 

§. 85. . 
Wenn nur ein halber Beweis geführt ist: so wird, bey Ka­

pitalverbrechen, der Angeschuldigte auf ein halbes oder ganzes Jahr 

zum VerHaft in der Absicht verurtheilt, um in der Zeit bessere Be­

weise auffinden zu können; nach Ablauf dieser Frist aber, wenn 

sich nichts ergeben hat, wird er von der Instanz, unter denen im 

vorigen §. bestimmten Einschränkungen besreyt. Ist in Nicht­

Kapitalverbrechen nur ein halber Beweis geführt; so wird Men-
24 -5 
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sihen, welche sonst durch ihren Lebenswandel nicht berüchtigt sind/ 
der Reinigungseid zuerkannt; die übelberüchtigten aber werden von 
der Instanz, nach den Einschränkungen des vorigen §, 84. ent­
lassen. 

§. 86. 
Ist nicht einmal ein halber Beweis geführt; so wird der An­

geschuldigte, in Kapitalverbrechen, mit dem Recht der Wieder­
aufnahme der Untersuchung, bey eintretenden bessern Beweisen; in 
Nicht-Kapitalverbrechen aber ohne aller Klausul, von der Instanz 
absolvirt, wodurch aber der leztere, bey etwanigen eintretenden 
nachtheiligen Beweisen, nicht gänzlich befreyt ist. 

§» 87» 
Die Urtheile müssen klar und deutlich, den Akten gemäß, ab­

gefaßt seyn; und die inerita cauHe und die Entscheidungsgründe 
enthalten. 

§. 88. ; 
Auf Anerbieten zum Reinigungseide wird im Laufe der Un­

tersuchung keine Rücksicht genommen. i 

§» 89» 
Der Unterrichter muß, nach entworfenem Urtheil, in Rück­

sicht der Revision, die im Reglement zur Organisirung der Behör­
den Kap. 6. §. 7z, 74.75. und in dem, in dieser Prozeßordnung 
Kap. 2. §. 9. festgesezten Vorschriften befolgen, und soll daher seine 
Urtheile, die zur Revision abgeschickt werden müssen, nicht vorher 
bekanntmachen. 
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K a p i t e l  V . .  

Von der Urtheilsvollstreckung. 

§. i. 

Das Oberhofgericht, als peinlicher Gerichtshof, veranstaltet 

die rechtskräftig gewordene Vollziehung derjenigen Kriminalurthei-

le, die es gegen den Adel gefällt hat, durch Requisitoriales an die 

Regierung. 

§. 2. 

Wenuein Urtheil, das nach einem akkusatorischen Prozeß ge­

fällt ist, rechtskräftig wird; so gebührt die Sorge für die Voll­

streckung dem Gerichte, wo die Sache zuerst anhängig gemacht 

worden ist. 

Wenn im Jnquisitionsprozeß das Oberhofgericht die Revision 

vollendet und das Urtheil vom Generalgouverneur bestätigt wor­

den ist; so wird das Urtheil, zur Exekution, an das Hauptmanns­

gericht gesandt, welches die ersten Untersuchungen gehabt hat. 

§* 4» 
Das Hauptmannsgericht muß das Urtheil mit aller möglichen 

Feyerlichkeit, um auf das Volk tLindrmk zu machen, vollzieh»?, 

Es muß die Leibesstrafe in den hochpeinlichen Verbrechen, an dem 

Orte des Verbrechens, mit möglichster Publicität, vollzieht? lassen. 

' §. 5. . ! 
Wegen einer Krankheit wird die Strafe bis zur Genesung, 

wegen einer Schwangerschaft bis auf sechs Wochen nach der Ent­

bindung, ausgeM. Attestirt der Kreisarzt dm wirtlichen Ver­
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lust des Verstandes des Verurteilten; so wird er bis zur Gene­

sung ins Jrrhaus geschickt. Die nach Sibirien oder auf die Be­

stwig u. s. w. Verurtheilte werden der Regierung, mit Beplegung 

des Urtheils, zur weitern Versendung zugestellt. 

K a p i t e l  V I .  

Vom Kriminalprozeß gegen abwesende Verbrecher. 

§. i. 

Gegen Personen, bey welchen der akkusatorische Prozeß nur . 

statthaben kann, können, wenn sie flüchtig werden, derKriminal-

Ediktalprozeß, Verhasteirkulaire, Requisitoriales und Steckbriefe, 

nur in Kapitalverbrechen angewandt werden; in andern Verbrechen 

hat nur der eben beschriebene akkusatorische Kontnmaeialprozeß statt. 

Die Kriminal-Ediktalcitationen müssen, wie die Cdiktales im Kon­

kursprozeß, bekannt gemacht werden. 

§ . 2 .  
Bey Personen, die dem Jnquisitionsprozeß unterworfen sind, 

kann in jedem Verbrechen dieKrimiual-Ediktalcitation dekretirt, und 

' können die Mittel zu ihrer Habhaftwerdung angewandt werden, 

v i c l .  o b e n  K a p .  4 .  § .  2 2 .  '  

§. z. 

Wenn der durch ein Ediktal peinlich Citirte nicht erscheint; so 

wird gegen ihn nach Vorschriften des kontumacial akkusatorischen 

Prozesses, verfahren und erkannt; erscheint er aber, oder wieder 

eingezogen: so wird gegen ihn ex srreNo nach den Grundsätzen 

des akkusatorischen oder inquisitorischen Prozesses verfahren; je 
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nachdem derselbe seinem Stande gemäß sich zu einer dieser Prozeß­

gattungen, qualificirt. : 

§ » 4 »  
Was den bey uns üblichen Prozeß auf frischer That (ex ter--

inino anbetrift; so erhält der peinlich Citirte sogleich seinen 

tei-ininurn, es wird dabey'die Frist von vier Wochen nicht beob­

achtet, und der Prozeß wird nach den Grundsätzen des summari­

schen Prozesses behandelt.- Es siyd also für denselben keine beson­

dere Vorschriften nöthig; nur wird festgesezk: daß auch in diesem 

Fall, wenn mehr, als eine Geldbuße aberkannt ist, die Appellation 

einen eüeAura suipenüvum haben soll. 

K a p i t e l  V I I .  

Von Aufhebung des Kriminalprozesses. 

§. i. 
Der akkusatorische und inquisitorische Prozeß erreicht seine 

Endschaft durch den Tod des Angeklagten oder Jnquisiten; durch 

die Verjährung; den Transakt in erlaubten Fallen; durch ein 

rechtskräftiges Lossprechungsurtheil; durch Abolition; Begnadi­

gung und Amnestie. 

§. 2. 

Die PräMprion in Kriminalfällen, hat innerhalb der in den 

Landesgesetzen bestimmten Zeit statt. 

§. Z. ' 
Vom Transakt und den Folgen des Kriminalprozesses, für 

Erben, ist oben schon gehandelt worden. 
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§.4. 
Die Absolution, Begnadigung und Amnestie stnd ei» Vor­

recht Kaiserlicher Majestät, können aber nie auf die dem Pri­

vatmann, der durch ein Verbrechen gelitten hat, schuldige Privat-

genugrhuung und Schadens- und Kostenersatz, wegen der Heiligkeit 

des Eigenthumsrechts bezogen werden. 

K a p i t e l  V i i l .  

V o n  d e n  K o s t e n .  

§. i. 
Im akkusatorischen Prozeß muß der Ankläger die Projeßko-

sten vorschießen und hergeben. 

§. 2. 
Da der Staat seinen Unterthanen Schutz angedeihen läßt, und 

die Kriminaljurisdiktion ausübt; so wird auch derselbe alle im Jn­

quisitionsprozeß erforderliche Kosten zur Aufbauung und Erhal­

tung der Gefängnisse, zum Unterhalt der Gefangenwärter und Ar­

restanten, zur Herbeyfchaffung der Beweise und zur Vollziehung 

der Urtheile, hergeben. Die Gerichte müssen darüber eine genaue 

und gewissenhaste Rechnung, und über die zu diesem Behuf ihnen 

tertialiter pränumerando abzulassende Summa führen, und solche 

dem Kameralhose ablegen. 


